
46. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses

Gremium: Hauptausschuss
Sitzungstermin: Mittwoch, 12.10.2016, 17:00 Uhr
Ort, Raum: R. 280 a, Stadthaus

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der 
ordnungsgemäßen Ladung / Feststellung der 
öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 21.09.2016

3 Finanzieller Mehrbedarf Projekt- und 
Facilitymanagement für die Schiffbauergasse

Oberbürgermeister, FB Kultur und 
Museum

16/SVV/0614

4 Überweisungen aus der 
Stadtverordnetenversammlung

4.1 Sitzungskalender 2017 Stadtverordnete B. Müller als 
Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung
alle Ausschüsse und OBR

16/SVV/0408

4.2 Struktur der städtischen Gesellschaften in den 
Bereichen Vermarktung, Wirtschaftsförderung 
und Standortmanagement

Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU/ANW

16/SVV/0469

4.3 Schiffsanlegestelle "Am Hinzenberg" Fraktion Bürgerbündnis-FDP
FA, KOUL

16/SVV/0476

4.4 Sauberkeitskampagne in Potsdam Fraktion CDU/ANW, Fraktion SPD
KOUL

16/SVV/0493

4.5 Änderung der Geschäftsordnung des 
Gestaltungsrates der Landeshauptstadt 

Oberbürgermeister, FB 
Stadtplanung und 
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Potsdam Stadterneuerung
SBV

16/SVV/0515

4.6 Städtebaulicher Vertrag zur baulichen 
Entwicklung des Grundstücks Am Havelblick 8 
(Alter Landtag)

Oberbürgermeister, Fachbereich 
Stadtplanung und 
Stadterneuerung
SBV

16/SVV/0522

4.7 Straßenbaubeitragssatzung Oberbürgermeister, Fachbereich 
Grün- und Verkehrsflächen
SBV, FA, alle OBR

16/SVV/0527

4.8 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen 
der Verstetigung des Modellprojekts 
"strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"

Oberbürgermeister, FB 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung

16/SVV/0540

4.9 Jan Bouman Haus Fraktion DIE LINKE
K/W

16/SVV/0549

4.10 Wohnungstauschzentrale für Potsdam Fraktion DIE LINKE
GSI

16/SVV/0550

4.11 Erhalt der Touristen-Information im Potsdamer 
Hauptbahnhof

Fraktion DIE LINKE

16/SVV/0552

4.12 Aufsichtsrat für die Potsdam Marketing und 
Service GmbH

Fraktion DIE LINKE

16/SVV/0553

4.13 Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung 
von gewerblichen Potenzialflächen

Oberbürgermeister, FB 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung
SBV

16/SVV/0564

5 Mitteilungen der Verwaltung

5.1 Bericht über den Fortgang der Gespräche bzgl. 
der Gründung einer gemeinsamen 
Verkehrsgesellschaft Potsdam und Potsdam-
Mittelmark

Oberbürgermeister, FB 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung

16/SVV/0520

5.2 Parkraumkonzept Campus Stadtverwaltung Oberbürgermeister, Büro des 
Oberbürgermeisters

16/SVV/0587
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5.3 Informationen über den Bau des Sport- und 
Freizeitbades Brauhausberg

5.4 Vorstellung von Ergebnissen bzgl. 
Verkehrsmonitoring für Potsdam
gemäß Beschluss: 16/SVV/0368

6 Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil
7 Feststellung der nicht öffentlichen 

Tagesordnung / Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift des 
nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 
21.09.2016

8 Nutzungsvertrag

9 Mitteilungen der Verwaltung

9.1 Angelegenheiten der Pro Potsdam GmbH

9.2 Angelegenheiten der Stadtentsorgung Potsdam 
GmbH

9.3 Angelegenheiten der Stadtwerke Potsdam 
GmbH

10 Sonstiges



46. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses

Gremium: Hauptausschuss
Sitzungstermin: Mittwoch, 12.10.2016, 17:00 Uhr
Ort, Raum: R. 280 a, Stadthaus

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der 
ordnungsgemäßen Ladung / Feststellung der 
öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 21.09.2016

3 Finanzieller Mehrbedarf Projekt- und 
Facilitymanagement für die Schiffbauergasse
16/SVV/0614

Oberbürgermeister, FB Kultur und 
Museum

4 Überweisungen aus der 
Stadtverordnetenversammlung

4.1 Sitzungskalender 2017
16/SVV/0408

Stadtverordnete B. Müller als 
Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung
alle Ausschüsse und OBR

4.2 Struktur der städtischen Gesellschaften in den 
Bereichen Vermarktung, Wirtschaftsförderung 
und Standortmanagement
16/SVV/0469

Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU/ANW

4.3 Schiffsanlegestelle "Am Hinzenberg"
16/SVV/0476

Fraktion Bürgerbündnis-FDP
FA, KOUL

4.4 Sauberkeitskampagne in Potsdam
16/SVV/0493

Fraktion CDU/ANW, Fraktion SPD
KOUL

4.5 Änderung der Geschäftsordnung des 
Gestaltungsrates der Landeshauptstadt 
Potsdam
16/SVV/0515

Oberbürgermeister, FB 
Stadtplanung und 
Stadterneuerung
SBV

4.6 Städtebaulicher Vertrag zur baulichen 
Entwicklung des Grundstücks Am Havelblick 8 
(Alter Landtag)

Oberbürgermeister, Fachbereich 
Stadtplanung und 
Stadterneuerung
SBV
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16/SVV/0522

4.7 Straßenbaubeitragssatzung
16/SVV/0527

Oberbürgermeister, Fachbereich 
Grün- und Verkehrsflächen
SBV, FA, alle OBR

4.8 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen 
der Verstetigung des Modellprojekts 
"strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"
16/SVV/0540

Oberbürgermeister, FB 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung

4.9 Jan Bouman Haus
16/SVV/0549

Fraktion DIE LINKE
K/W

4.10 Wohnungstauschzentrale für Potsdam
16/SVV/0550

Fraktion DIE LINKE
GSI

4.11 Erhalt der Touristen-Information im Potsdamer 
Hauptbahnhof
16/SVV/0552

Fraktion DIE LINKE

4.12 Aufsichtsrat für die Potsdam Marketing und 
Service GmbH
16/SVV/0553

Fraktion DIE LINKE

4.13 Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung 
von gewerblichen Potenzialflächen
16/SVV/0564

Oberbürgermeister, FB 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung
SBV

5 Mitteilungen der Verwaltung

5.1 Bericht über den Fortgang der Gespräche bzgl. 
der Gründung einer gemeinsamen 
Verkehrsgesellschaft Potsdam und Potsdam-
Mittelmark
16/SVV/0520

Oberbürgermeister, FB 
Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung

5.2 Parkraumkonzept Campus Stadtverwaltung
16/SVV/0587

Oberbürgermeister, Büro des 
Oberbürgermeisters

5.3 Informationen über den Bau des Sport- und 
Freizeitbades Brauhausberg

5.4 Vorstellung von Ergebnissen bzgl. 
Verkehrsmonitoring für Potsdam
gemäß Beschluss: 16/SVV/0368

6 Sonstiges
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Nicht öffentlicher Teil
7 Feststellung der nicht öffentlichen 

Tagesordnung / Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift des 
nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 
21.09.2016

8 Nutzungsvertrag Haus Alexander
Vorlage: 16/SVV/0627

9 Mitteilungen der Verwaltung

9.1 Angelegenheiten der Pro Potsdam GmbH

9.2 Angelegenheiten der Stadtentsorgung Potsdam 
GmbH

9.3 Angelegenheiten der Stadtwerke Potsdam 
GmbH

10 Sonstiges



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0614

Betreff: öffentlich

Finanzieller Mehrbedarf Projekt- und Facilitymanagement für die Schiffbauergasse

Erstellungsdatum 29.09.2016
Eingang 922: 29.09.2016

Einreicher: FB Kultur und Museum 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

12.10.2016 Hauptausschuss X

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen i.H.v. 153.346,00 EUR in 2016 zur 
Deckung der von der ProPotsdam GmbH angezeigten finanziellen Mehrbedarfe zur Verwaltung von 
Liegenschaften in der Schiffbauergasse. 

Hierzu wird in 2015 ein Haushaltsrest i. H. v. 153.346,00 EUR durch den FB 21 gebildet  (nicht 
verbrauchte Mittel aus Mieten/BK an KIS).

Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 28405 mit der Bezeichnung Standortmarketing 
Schiffbauergasse. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Produkt Nr. FB 21 Bezeichnung DK 
2119/2619 Mieten an den KIS gedeckt.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information

TOP 3.



Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 3.



Begründung:

Die ProPotsdam GmbH ist in ihrer Auftragnehmer-Funktion als Verwalter der Liegenschaften im 
„Zentrum für Kunst und Soziokultur“ (ZKS) in der Schiffbauergasse verpflichtet, Mehrbedarfe und 
daraus resultierende Mehraufwendungen anzuzeigen (§ 4 des „Vertrages über die Erbringung von 
Facility-Management- und Projektmanagement-Dienstleistungen in der Schiffbauergasse“ vom 
Dezember 2013).

Im August 2015 wurde erstmals ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 113.570,64 Euro 
gemeldet, welcher sich für Kosten aus der Beseitigung brandschutzrelevanter Mängel und laufender 
Instandsetzung in der Schiffbauergasse ergab. Nach Priorisierung der Maßnahmen wurden im 
November 2015 44.297,60 Euro aus dem Budget „Standortmanagement Schiffbauergasse“ 
ausgezahlt (Reste, die ursprünglich für andere Projekte angedacht waren). Die restlichen 69.273,03 
Euro sind offen. Dieser Mehrbedarf der ProPotsdam GmbH wurde mit 75.000 Euro in die 
Haushaltsverhandlungen der Landeshauptstadt Potsdam für das Jahr 2017 aufgenommen. 

Am 15. August 2016 meldete die ProPotsdam GmbH einen zusätzlichen Mehrbedarf in Höhe 
von 153.346,00 Euro an. Der zusätzliche Mehrbedarf ergibt sich aus technischen und 
sicherheitstechnischen Prüfungen sowie Mängelbehebungen diesbezüglich. Im Detail stellen sich 
die Kostenpunkte wie folgt dar:

1. Beseitigung der im Rahmen der Prüfsachverständigen- bzw. Sachkundigenprüfungen 
festgestellten Mängel (LHP-Bestand) in Höhe von 98.790,00 €

2. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 

2.1. Instandsetzung Dachflächen Traufbereich PS SÜD 1 (Schiffbauergasse 4D, 4E) in 
Höhe von 50.539,00 €

2.2. Instandsetzung Bühnenböden Maschinenhalle (Schiffbauergasse 10) in Höhe von 
4.017,00 €

Bisher wurden die erforderlichen Maßnahmen aus dem Budget für laufende Instandhaltung finanziert. 
Ab dem III. Quartal 2016 wird eine Beschränkung auf das Notwendigste die Folge sein, wenn die 
finanziellen Mittel nicht vorhanden sind. Darüber hinaus behält sich die ProPotsdam GmbH vor, 
Objekte aus dem Verwaltungsbestand zu entlassen, wenn eine ordentliche Verwaltung der Objekte 
nicht mehr gewährleistet ist. 

Infolge der Anzeigen der Mehraufwendungen und Mehrbedarfe wurde der KIS durch den 
Fachbereich Kultur und Museum beauftragt, die Maßnahmen inhaltlich auf ihre Notwendigkeit zu 
prüfen. Im Ergebnis teilte der KIS mit, dass die Maßnahmen dringend erforderlich und notwendig 
sind. Einzig die Instandsetzung Dachflächen im Traufbereich PS SÜD 1 sei noch einmal zu prüfen, 
um festzustellen, ob hier bereits Fehler während des Baus erfolgt sind.

Für die kommenden Jahre werden keine weiteren Mehrbedarfe erwartet, da die bestehenden Mängel 
mit den Mehraufwendungen in 2015 und 2016 beseitigt wurden (Aussage der ProPotsdam GmbH). 
Die ProPotsdam GmbH erhält weiterhin das Budget gemäß des Vertrages zum Projekt- und 
Facilitymanagement für die Schiffbauergasse.

Anlagen:

- Anlage 1 – Pflichtanlage Finanzielle Auswirkungen

- Anlage 2 – Antrag üpl
- Anlage 3 – Stellungnahme RPA zum üpl

TOP 3.
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Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage 

Betreff: Finanzieller Mehrbedarf des Projekt- und Facilitymanagements für das Kunst- und Kulturquartier 
Schiffbauergasse (Vertrag mit der Pro Potsdam) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja 

2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja 

3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise 

4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 28405 Bezeichnung: Standortmarketing SBG. 

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt: 

Angaben in EUro 
Ist-

Vorjahr 
lfd. Jahr  Folgejahr Folgejahr  Folgejahr Folgejahr Gesamt 

Ertrag 

laut Plan 
97.900 97.000 96.800 95.400 91.300  380.500 

Ertrag 

neu 
4.950 97.000 96.800 95.400 91.300  380.500 

Aufwand 

laut Plan 
1.112.400 1.084.800 1.093.400 1.102.500 1.097.600  4.378.300 

Aufwand 

neu 
923.165 1.238.146 1.093.400 1.102.500 1.097.600  4.531.646 

Saldo Ergebnishaushalt 

laut Plan 
-1.014.500 -987.800 -996.600 -1.007.100 -1.006.300  -3.997.800 

Saldo Ergebnishaushalt 

neu 
-918.215 -1.141.146 -996.600 -1.007.100 -1.006.300  -4.151.146 

Abweichung 
zum Planansatz 

96.285 -153.346 0 0 0  -153.346 

 
5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis 
      in der Höhe von insgesamt       Euro. 
 
6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt: 

Angaben in Euro 
Bisher 

bereitge-
stellt 

lfd. Jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 
Bis 

Maßnahme-  
ende 

Gesamt 

Investive Einzahlungen  

laut Plan 
        

Investive Einzahlungen 

neu 
        

Investive Auszahlungen  

laut Plan 
        

Investive Auszahlungen 

neu 
        

Saldo Finanzhaushalt  

laut Plan 
        

Saldo Finanzhaushalt  

neu 
        

Abweichung  
zum Planansatz 

        

 
7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Produkt Nr. FB 21  
 Bezeichnung DK 2119 / 2619 Mieten an KIS gedeckt. 
 

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja 

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung 
von         Vollzeiteinheiten verbunden. 
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja 

 
9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja 

TOP 3.
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Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herlei-
tung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen 
oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.). 

 
  

Anlagen: 
 Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen 

 (Interne Pflichtanlage!) 
 Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen) 
 Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen) 

 

TOP 3.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0408

öffentlich
Betreff:
Sitzungskalender 2017

Erstellungsdatum 17.06.2016
Eingang 922: 17.06.2016

Einreicher: Stadtverordnete B. Müller als Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

06.07.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Sitzungskalender 2017 als Arbeitsgrundlage für die Stadtverordnetenversammlung, ihrer Fraktionen 
und Ausschüsse sowie weiterer Gremien.

gez.  B. Müller

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.1



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Festlegung der Sitzungstermine für die Stadtverordnetenversammlung bildet die Grundlage für 
die Planung aller anderen Gremien. 
Um eine weitestgehende Planung der ehrenamtlichen Arbeit der Stadtverordneten für das Folgejahr 
zu ermöglichen, wird der Sitzungskalender 2017 bereits jetzt vorgelegt und soll nach  Beratung in den 
Gremien möglichst im September 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung als Arbeitsgrundlage 
beschlossen werden.

Die vorgelegte Planung der Sitzungstermine entspricht den Erfahrungen der letzten Jahre unter 
Beibehaltung der traditionellen Sitzungstermine. Allerdings lassen sich durch Feier- und Ferientage 
Änderungen bzw. Überschneidungen nicht vollständig vermeiden. Hinzukommt, dass in der Zeit der 
Schulferien möglichst keine Sitzungen stattfinden sollen. 

Änderungen der vorgeschlagenen Termine können sowohl unter Berücksichtigung der 
Ladungsfristen und der Sicherung des Teilnahmerechts der Ausschussmitglieder, als auch 
unter Beachtung der Beratung von Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung in 
der nächstmöglichen Ausschusssitzung vorgeschlagen werden. 

Änderungen sind in den Gremien zu beantragen, die davon betroffen sind.

Terminvorschläge für die Ortsbeiratssitzungen, den Migrantenbeirat und den Werksausschuss KIS 
werden noch ergänzt.

TOP 4.1



  Sitzungskalender 2017 - 1. Halbjahr

Januar Februar März April Mai Juni

So 1 Neujahr Mi 1 Mi 1 StVV Sa 1 Mo 1 Tag der Arbeit Do 1 JHA,RPA, OBR Golm

Mo 2 Do 2 Do 2 So 2 Di 2 ÄR Fr 2

Di 3 Weihnachtsferien 23.12.-03.01 Fr 3 Fr 3 Mo 3 FS Mi 3 StVV Sa 3

Mi 4 Sa 4 Sa 4 Di 4 ÄR Do 4 So 4 Pfingstsonntag

Do 5 So 5 So 5 Mi 5 StVV Fr 5 M
o

5 Pfingstmontag

Fr 6 Mo 6 FS Mo 6 FS Do 6 Sa 6 Di 6 ÄR

Sa 7 Di 7 E/B, SBV Di 7 E/B, SBV Fr 7 So 7 Mi 7 StVV

So 8 Mi 8 HA Mi 8 HA Sa 8 Mo 8 FS Do 8

Mo 9 FS Do 9 Do 9 So 9 Di 9 E/B, SBV Fr 9

Di 10 Anschl, Präs, B/Sp Fr 10 Fr 10 Mo 10 Osterferien 10.04-22.04 Mi 10 HA Sa 10

Mi 11 FA Sa 11 Sa 11 Di 11 E/B, SBV Do 11 So 11

Do 12 KOUL, K/W So 12 So 12 Mi 12 HA Fr 12 M
o

12 FS

Fr 13 Mo 13 FS Mo 13 FS Do 13 Sa 13 Di 13 E/B, SBV

Sa 14 Di 14 Anschl, Präs, GSI, OBR Groß
Glienicke, OBR Marquardt Di 14 OBR Grube, Groß Glienicke,

OBR Marquardt Fr 14 Karfreitag So 14 Mi 14 HA

So 15 Mi 15 FA, OBR Neu Fahrland Mi 15 FA, OBR Neu Fahrland Sa 15 Mo 15 FS Do 15

Mo 16 FS Do 16 KOUL, K/W, OBR Satzkorn Do 16 OBR Golm, OBR Satzkorn,
WA-KIS So 16 Ostersonntag Di 16 OBR Grube, OBR Groß

Glienicke, OBR Marquardt Fr 16

Di 17 SBV, GSI, OBR Grube Fr 17 Fr 17 Mo 17 Ostermontag Mi 17 FA, OBR Neu Fahrland, OBR
Fahrland Sa 17

Mi 18 HA, OBR Neu Fahrland, OBR
Fahrland Sa 18 Sa 18 Di 18 Anschl, Präs, B/Sp, OBR

Groß Glienicke Do 18 KOUL, K/W, OBR Satzkorn,
OBR Eiche, MB So 18

Do 19 JHA,RPA, OBR Golm, OBR
Satzkorn, OBR Eiche So 19 So 19 Mi 19 FA, OBR Neu Fahrland Fr 19 WA-KIS M

o 19 FS

Fr 20 WA-KIS Mo 20 FS Mo 20 FS Do 20 KOUL, K/W, MB Sa 20 Di 20 Anschl, Präs, B/Sp, GSI, OBR
Groß Glienicke, OBR Marquardt

Sa 21 Di 21 SBV, B/Sp, JHA, OBR Grube Di 21 Anschl, Präs, B/Sp, GSI Fr 21 So 21 Mi 21 FA, OBR Neu Fahrland, OBR
Fahrland

So 22 Mi 22 HA, OBR Fahrland Mi 22 OBR Fahrland Sa 22 Mo 22 FS Do 22 KOUL, K/W, OBR Satzkorn, MB

Mo 23 FS Do 23 OBR Golm, OBR Eiche, MB Do 23 KOUL, K/W, MB So 23 Di 23 Anschl, Präs, B/Sp, GSI Fr 23

Di 24 ÄR Fr 24 Fr 24 Mo 24 FS Mi 24 Sa 24

Mi 25 StVV Sa 25 Sa 25 Di 25
SBV, GSI, OBR Grube, OBR
Marquardt, OBR Uetz-Paaren Do 25 Christi Himmelfahrt So 25

Do 26 MB So 26 So 26 Mi 26 HA, OBR Fahrland Fr 26 M
o

26 FS

Fr 27 Mo 27 FS Mo 27 FS Do 27 JHA, RPA, OBR Golm, OBR
Eiche Sa 27 Di 27 SBV, OBR Grube, OBR Uetz-

Paaren 

Sa 28 Di 28 ÄR, OBR Uetz-Paaren Di 28 SBV, OBR Uetz-Paaren Fr 28 So 28 Mi 28 HA

So 29 Mi 29 HA Sa 29 Mo 29 FS Do 29 JHA,RPA, OBR Golm, OBR Eiche

TOP 4.1



Mo 30 Winterferien 30.01-04.02, OBR
Uetz-Paaren Do 30 JHA, RPA, OBR Eiche So 30 Di 30 SBV, OBR Uetz-Paaren Fr 30

Di 31 Fr 31 Mi 31 HA

TOP 4.1



Sitzungskalender 2017 - 2. Halbjahr

Juli August September Oktober November Dezember

Sa 1 Di 1 Fr 1 So 1 Mi 1 HA Fr 1

So 2 Mi 2 Sa 2 Mo 2 FS Do 2 JHA, Sa 2

Mo 3 FS Do 3 So 3 Di 3 Tag der deutschen Einheit Fr 3 So 3 1. Advent

Di 4 ÄR Fr 4 Mo 4 FS Mi 4 Sa 4 M
o

4 FS

Mi 5 StVV Sa 5 Di 5 SBV, GSI Do 5 So 5 Di 5 ÄR

Do 6 So 6 Mi 6 HA Fr 6 Mo 6 FS Mi 6 StVV

Fr 7 Mo 7 Do 7 JHA,RPA Sa 7 Di 7 ÄR Do 7

Sa 8 Di 8 Fr 8 So 8 Mi 8 StVV Fr 8

So 9 Mi 9 Sa 9 Mo 9 FS Do 9 Sa 9

Mo 10 FS Do 10 So 10 Di 10 E/B, SBV Fr 10 So 10 2. Advent

Di 11 E/B, SBV Fr 11 Mo 11 FS Mi 11 HA Sa 11 M
o

11 FS

Mi 12 HA Sa 12 Di 12 ÄR Do 12 JHA, RPA So 12 Di 12 E/B, SBV

Do 13 WA-KIS So 13 Mi 13 StVV Fr 13 Mo 13 FS Mi 13 HA

Fr 14 Mo 14 Do 14 Sa 14 Di 14 E/B, SBV Do 14 JHA, RPA, KOUL, OBR Golm,
OBR Eiche, MB

Sa 15 Di 15 Fr 15 So 15 Mi 15 HA Fr 15

So 16 Mi 16 Sa 16 Mo 16 FS Do 16 OBR Golm, WA-KIS, MB Sa 16

Mo 17 FS Do 17 So 17 Di 17 B/Sp, GSI, OBR Grube Fr 17 So 17 3. Advent

Di 18 B./Sp., OBR Grube, Groß
Glienicke

Fr 18 Mo 18 FS Mi 18 FA, OBR Fahrland Sa 18 M
o

18 FS

Mi 19 FA, OBR Neu Fahrland, OBR
Fahrland Sa 19 Di 19 E/B Do 19 K/W, KOUL, OBR Golm, OBR

Satzkorn, MB So 19 Di 19 B/Sp, GSI, OBR Grube, OBR
Groß Glienicke, OBR Marquardt

Do 20 Sommerferien 20.07-01.09, OBR
Golm, OBR Satzkorn, OBR Eiche So 20 Mi 20 FA Fr 20 Mo 20 FS Mi 20 FA, OBR Neu Fahrland, OBR

Fahrland

Fr 21 Mo 21 Do 21 OBR Golm Sa 21 Di 21
Anschl, Präs, B/Sp, GSI, OBR
Groß Glienicke, OBR
Marquardt

Do 21 Weihnachtsferien 21.12.-02.01,
OBR Satzkorn

Sa 22 Di 22 Fr 22 WA-KIS So 22 Mi 22 FA, OBR Neu Fahrland, OBR
Fahrland Fr 22

So 23 Mi 23 Sa 23 Mo 23 Herbstferien 23.10.-04.11 Do 23 KOUL, K/W, OBR Satzkorn Sa 23

Mo 24 Do 24 So 24 Di 24 Anschl, Präs, OBR Uetz-
Paaren 

Fr 24 So 24 Heiligabend

Di 25 Fr 25 Mo 25 FS Mi 25 Sa 25 M
o 25 1. Weihnachtsfeiertsg

Mi 26 Sa 26 Di 26
SBV, OBR Grube, OBR Groß
Glienicke, OBR Marquardt,
OBR Uetz-Paaren 

Do 26 So 26 Di 26 2. Weihnachtsfeiertag

Do 27 So 27 Mi 27 HA, OBR Neu Fahrland, OBR
Fahrland Fr 27 Mo 27 FS Mi 27

Fr 28 Mo 28 Do 28 OBR Satzkorn, OBR Eiche Sa 28 Di 28 SBV, OBR Grube, OBR Uetz-
Paaren Do 28
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Sa 29 Di 29 Anschl, Präs Fr 29 So 29 Mi 29 HA Fr 29

So 30 Mi 30 Sa 30 Mo 30 Do 30 JHA, RPA, OBR Eiche Sa 30

Mo 31 Do 31 KOUL, K/W Di 31 Reformationstag So 31 Silvester
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Legende

Anschl.

ÄR

B/S

E/B

FA

FS

HA

JHA

K/W

MB

Präs.

KOUL

RPA

SBV

GSI

StVV

WA KIS

OBR
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Beginn

Antragsschluss

Ältestenrat 18:00

Ausschuss für Bildung und Sport 17:30

Ausschuss für Eingaben und Beschwerden 16:30

Ausschuss für Finanzen 17:30

Fraktionssitzungen

Hauptausschuss 17:00

Jugendhilfeausschuss 16:30

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft 18:00

Migrantenbeirat 17:00

Präsidium 17:00

Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung 18:00

Rechnungsprüfungsausschuss 17:30

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr 18:00

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion 18:00

Stadtverordnetenversammlung 15:00

Werksausschuss Kommunaler Immobilienservice
17:30 Donnerstag
15:00 Freitag

Ortsbeirat

TOP 4.1



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0469

öffentlich
Betreff:
Struktur der städtischen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung, Wirtschaftsförderung und 
Standortmanagement

Erstellungsdatum 19.07.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU/ANW

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die institutionell-organisatorischen Strukturen städtischer 
Gesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften, die der wirtschaftlichen Förderung und/oder der 
wirtschaftlichen Entwicklung Potsdams im Bereich der wissenschafts-, technologie- und 
innovationsbasierten Gründerszene dienen, zu überprüfen. Ziel der Überprüfung sollte sein, eine 
Organisationsform zu finden, die der Vermarktung der Stadt im Allgemeinen und dem 
Standortmarketing im Besonderen dient. Die Organisation sollte sowohl für die Stadt als auch für 
die Unternehmen klar und einfach gestaltet sein und der Stadt zugleich ermöglichen, gemeinsam 
mit ihren Partnern klare Entwicklungskonzepte zu verfolgen.

gez. Peter Schüler gez. Matthias Finken
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen CDU/ANW

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Potsdam realisiert sein Engagement in den Bereichen Vermarktung, Wirtschaftsförderung und 
Standortmanagement gegenwärtig über drei Gesellschaften:
Die Potsdam Marketing und Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft des ProPotsdam 
Unternehmensverbundes. Sie führt das Stadtmarketing und das Tourismusmarketing in sich 
zusammen.
Die Potsdamer Technologie- und Gründerzentren GmbH mit ihren Betriebsstätten und (Unter-) 
Beteiligungen ist über das Beteiligungsmanagement der Landeshauptstadt Potsdam unmittelbar dem 
Bereich des Oberbürgermeisters zugeordnet und dient der Entwicklung und Vermarktung bzw. dem 
Management des Wirtschaftsstandortes Potsdam an unterschiedlichen Orten in der Stadt. 
Daneben soll jetzt in Golm unter Beteiligung der Landeshauptstadt Potsdam und der Universität 
Potsdam eine neue Standortmanagement- und Vermarktungsgesellschaft entstehen, in welcher die 
vor Ort bereits vorhandenen Strukturen aufgehen sollen.
Alle diese Gesellschaften dienen dem Wirtschaftsförder- und Vermarktungsinteresse der 
Landeshauptstadt Potsdam. Es besteht allerdings die Gefahr, dass aufgrund der Zersplitterung der 
Beteiligungsverhältnisse an diesen Gesellschaften parallele statt integrative Informations- und 
Kommunikationsstrukturen entstehen oder gar diametrale Geschäftspolitiken verfolgt werden.
Derzeit entfaltet der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Golm in den kommenden Jahren dank 
der erfolgreich in Gang gekommenen Zusammenarbeit aller Akteure mit der geplanten Erweiterung 
um rund 40.000 Quadratmeter eine erfreuliche Dynamik. Die Stadt errichtet durch ihre TGZP mit dem 
zweiten GO:IN in Eigenregie ein weiteres Technologiezentrum. In die Entwicklung der weiteren 
Flächen, die das Land Brandenburg dort für wissenschaftsaffine Unternehmen bereitstellt, werden 
private Investoren einsteigen. Damit werden in Golm entsprechend den Empfehlungen des PM&P-
Gutachtens des brandenburgischen Europaministeriums wichtige Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Entwicklung geschaffen. Neben der Flächenerweiterung steht ein weiterer Erfolgsfaktor 
allerdings noch aus, nämlich die Überwindung der unklaren und überkomplexen Organisationsstruktur 
für das Standortmanagement von Golm. Bislang werden sowohl potentielle Interessenten als auch die 
Akteure selbst dadurch behindert, dass verschiedenste Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 
Services oft unkoordiniert und aneinander vorbei agieren. Da das Land Brandenburg 
erfreulicherweise angekündigt hat, das Standortmanagement künftig so zu fördern, dass dort sieben 
Mitarbeiter tätig sein werden, müsste jetzt die Chance genutzt werden zu optimierten und 
effizienteren Strukturen zu kommen, statt einfach eine bislang agierende Gesellschaft umzuwandeln. 
Aus diesem Grund empfiehlt es sich dann auch insgesamt, die Beteiligungen an diesen 
Gesellschaften zusammenzuführen, um dann eine integrative und abgestimmte 
Gesamtunternehmensführung und damit auch optimierte Wirtschaftsförder- und Vermarktungserfolge 
zu erzielen.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0476

öffentlich
Betreff:
Schiffsanlegestelle "Am Hinzenberg"

Erstellungsdatum 20.07.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion Bürgerbündnis-FDP

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob für den Schiffsanleger "Am Hinzenberg" eine 
leistungsstarke Landstromversorgung installiert werden kann und wie hoch eine Refinanzierung 
durch Erhöhung der Anlegegebühren wäre.

gez. Wolfhard Kirsch
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Kreuzfahrtschiffe sind ein erheblicher Tourismusfaktor für die Stadt Potsdam, doch hat der 
Kreuzfahrtboom auch negative Seiten. Die Anwohner der Gartensparte Am Hinzenberg und der 
Speicherstadt leiden unter Lärm und Abgasen. Den Strom für die klimatisierten Kabinen, Küche
und Wäscherei erzeugen die Schiffe mit ihren Dieselmotoren Tag und Nacht.

Erste Überlegungen, den Hafen zu sanieren und mit Elektranten für die Kreuzfahrtschiffe 
auszustatten gab es bereits 2011. 

Auch im Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt Potsdam – Fortschreibung 2015/2016, wird als 
Ziel die Reduzierung der Luftstoffbelastung im Umfeld des Stadthafens, durch Verbesserung der 
Landstromversorgung benannt. Die bestehende Technik der Landstromversorgung ist alt und wird
nicht genutzt.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0493

öffentlich
Betreff:
Sauberkeitskampagne in Potsdam

Erstellungsdatum 01.08.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion CDU/ANW, Fraktion SPD

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Sauberkeitskampagne in Potsdam zu initiieren. Ziel 
der Kampagne sollte es sein, humorvoll und ohne erhobenen Zeigefinger für Sauberkeit unserer 
Stadt zu werben. Hierzu sind die verschiedenen Bereiche der Verwaltung (z. B. Abfall, Grünfläche, 
Ordnungsamt), die Potsdamer Wohnungsbauunternehmen sowie die stadteigenen Gesellschaften 
als Beteiligte einzubeziehen. Umsetzungsmöglichkeiten sind dem Ausschuss für Klima, Ordnung, 
Umweltschutz und ländliche Entwicklung, im März 2017 zu berichten.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Verschiedene Städte (bspw. Berlin, Siegen, Düsseldorf oder Duisburg) haben mit diversen 
Sauberkeitskampagnen gezeigt, dass mit einer gemeinsamen Initiative das Bewusstsein zu mehr 
Sauberkeit deutlich erhöht werden kann. Dass dieses Thema Potsdam bewegt, zeigt die thematische 
Befassung in der Stadtverordnetenversammlung sowie die klare Positionierung der Potsdamerinnen 
und Potsdamer im aktuellen Bürgerhaushalt. Umsetzungsmöglichkeiten sind gemeinsam mit allen 
Beteiligten, unter Ausnutzung der Synergieeffekte (bspw. Nutzung der Werbeetats) zu entwickeln und 
umzusetzen. Zur Umsetzung der Kampagne eignet sich bspw. eine der städtischen Gesellschaften 
oder der Bereich Marketing.
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Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0515

Betreff: öffentlich

Änderung der Geschäftsordnung des Gestaltungsrates der Landeshauptstadt Potsdam

Erstellungsdatum 19.08.2016
Eingang 922: 22.08.2016

Einreicher: FB Stadtplanung und Stadterneuerung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Geschäftsordnung des Gestaltungsrates der Landeshauptstadt Potsdam, beschlossen am 
07.04.2010 (10/SVV/0045), wird gemäß Anlage 1 geändert.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes und 
qualitativ hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten Gewichtung: 
20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

1 10 geringe

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit ihrem Beschluss 10/SVV/0045 vom 07.04.2010 einen 
Gestaltungsrat eingerichtet, der als unabhängiges Sachverständigengremium Bauherren und 
Architekten beraten sowie Verwaltung und politische Entscheidungen zur städtebaulichen Gestaltung 
unterstützen soll; zur Fixierung der Aufgaben, der Verfahrensweisen und der Rahmenbedingungen 
hat sie zugleich eine Geschäftsordnung beschlossen. Im Herbst 2010 sind durch Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung 6 Mitglieder für eine erste Periode berufen worden, 2013 wurden drei 
von diesen wieder berufen und drei Mitglieder neu berufen. Die zweite Berufungsperiode geht im 
Oktober 2016 zu Ende.

Grundverständnis für die Arbeit des Gestaltungsrates war, dass dieser sich mit seiner 
sachverständigen Beratung und einer intensiven Diskussion qualitativer Kriterien vor allem an 
Bauherren und Architekten richtet, um diese in gestalterischer Hinsicht zu beraten, damit einen 
Beitrag zur Sicherung eines hohen Standards an architektonischer Qualität zu sichern und 
Fehlentwicklungen möglichst zu vermeiden. Daneben wurde daran die Erwartung geknüpft, positive 
Auswirkungen auf ein intensiveres und besseres Architekturbewusstsein bei allen an der 
Stadtgestaltung Beteiligten sowie letztlich in der Stadtöffentlichkeit zu erreichen.

Im Ergebnis einer rückblickenden Bewertung dieser 6 Jahre ist festzustellen, dass das anfänglich 
große öffentliche Interesse an den Beratungen von Projekten erheblich rückläufig ist; damit 
korrespondierend hat auch die zunächst sehr positiv zu bewertende öffentliche Wahrnehmung von 
baukulturellen Diskussionen zu Fragen der architektonischen Qualität deutlich abgenommen. 
Zunehmend beschränkte sich dabei die Wahrnehmung auf die kritische Bewertung von vorgestellten 
Projekten; positive Ergebnisse einer kritisch-konstruktiven Beratung von Bauvorhaben sind hingegen 
eher in den Hintergrund gerückt. Dies wiederum hat zu einer erheblich abnehmenden Akzeptanz 
solcher öffentlichen Erörterungen von Projekten im Entwurfsstadium auf Seiten von Entwicklern, 
Bauherrn und Architekten geführt. 

Der Gestaltungsrat hat sich intern, aber auch in einer Verständigung mit Mitgliedern des Ausschusses 
für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr, intensiv mit der Frage beschäftigt, mit welchen 
Modifikationen in der Ausrichtung und Verfahrensweise des Gremiums es erreicht werden kann, die 
Akzeptanz der kritisch-konstruktiven Beratung von Bauvorhaben zu erhalten bzw. neu zu gewinnen, 
die öffentliche Wirkung von Baukultur-Fragen wieder zu stärken und die Wahrnehmung der 
Qualitätsdiskussion auch in städtebaulichen Projekten zu verbreitern.

Zunächst in Erwägung gezogene Überlegungen zu einer stärkeren Verbindlichkeit der Vorstellung 
und Erörterung maßgeblich stadtbildbedeutsamer Bauvorhaben, am besten in einer sehr frühen 
Planungsphase, scheitern an den gesetzlichen Vorgaben der Bauordnung des Landes Brandenburg, 
die zum Umgang mit Bauanträgen ausdrücklich bestimmt (§ 58 (3) BbgBO 2016):
Die Bauaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit der Bauherrin oder dem Bauherrn zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen heranziehen.
Damit ist die auch bislang schon in der Geschäftsordnung des Gestaltungsrates (§ 4 (4)) verankerte 
Notwendigkeit einer Zustimmung der jeweiligen Bauherren rechtlich zwingende Bedingung.

Eine verbesserte Akzeptanz kritisch-konstruktiver Diskussionen, die letztlich auch der Qualität der 
Projekte zugutekommen, ist damit der Schlüssel für die Erhaltung oder Wiedergewinnung dieses 
Anspruchs in der Arbeit des Gestaltungsrates. Diese Akzeptanz ist voraussichtlich dann zu erwarten, 
wenn vermittelt werden kann, dass die fachliche Erörterung in einem geschützten Raum stattfindet, 
der den Rahmen für ein offenes Gespräch auch von konträren Standpunkten zu den 
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unterschiedlichsten Aspekten der Vorhaben bietet und nicht Risiken für das Image und die 
Wahrnehmung der Beteiligten in der Öffentlichkeit nach sich zieht. Schlussfolgernd wird deshalb 
vorgeschlagen, die Erörterungen von Vorhaben in der Regel nicht-öffentlich zu führen (§ 7 (1) der 
Geschäftsordnung), wie dies bei Wettbewerbsverfahren aus den gleichen Gründen erfolgreich geübte 
Praxis ist.

Damit bleibt aber die Aufgabe, auch für den begleitenden Aspekt der öffentlichen Wirkung von 
Diskussionen zu Fragen der Baukultur ein angemessenes und attraktives Format zu etablieren. 
Hierzu wird vorgeschlagen, regelmäßig in öffentlichen Veranstaltungen mit Berichten über 
wesentliche Ergebnisse der Beratungen zu vermitteln, welche positiven Effekte diese offene 
Qualitätsdiskussion bewirken kann (§ 7 (5) der Geschäftsordnung). Zugleich erscheint es sinnvoll, die 
bislang eher restriktiv formulierte Einbeziehung von städtebaulichen Projekten „in begründeten 
Einzelfällen“ dahingehend weiter zu öffnen, dass auch solche Themen bei unterstelltem öffentlichen 
Interesse zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion und entsprechender fachlicher Empfehlungen 
des Gestaltungsrates zu machen (§ 4 (6) der Geschäftsordnung) und auch so die Attraktivität dieses 
Formates zu steigern.

Anlage 1: Änderung der Geschäftsordnung
Anlage 2: Synopse zum besseren Überblick über die Änderungen
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Anlage 1 
Änderung der Geschäftsordnung  
des Gestaltungsrates der Landeshauptstadt Potsdam 
 
Folgende Regelungen der (im übrigen unveränderten) Geschäftsordnung sollen neu gefasst 
werden (neue Formulierung fett kursiv): 
 
in   § 2 Zusammensetzung / Dauer / Bestellung 

wird Absatz 5 klarstellend ergänzt: 

(5) Die Mitglieder werden für die Dauer von 3 Jahren berufen. Eine einmalige 
Wiederberufung ist möglich. Neuberufungen sollen jeweils nur einen Austausch eines Teils 
der Mitglieder zur Folge haben. 

 
in   § 4 Zuständigkeit des Gestaltungsrats 

wird Absatz 6 geändert: 

(6) Dem Gestaltungsbeirat sollen auch ausgewählte städtebauliche Planungen zur 
Erörterung vorgelegt werden, um Empfehlungen für die weitere Bearbeitung zu erlangen. 

 
in   § 7 Sitzungen des Gestaltungsrats 

wird Absatz 1 geändert: 

(1) Die Erörterungen des Gestaltungsrates sind in der Regel nicht-öffentlich. 

 
in   § 4 Zuständigkeit des Gestaltungsrats 

Absatz 4 wird angepasst: 

(4) Über die Ergebnisse jeder Sitzung ist von der Geschäftsstelle ein Protokoll zu erstellen. 
Das Protokoll ist durch die/den Vorsitzende/n oder Stellvertreter/in freizugeben. 

Als neuer Absatz 5 wird ergänzt:  

(5) Der Gestaltungsrat informiert regelmäßig in öffentlichen Veranstaltungen über die 
erörterten Projekte sowie wesentliche Ergebnisse seiner Beratungen. Er erörtert dabei 
zugleich ausgewählte städtebauliche Planungen und gibt Empfehlungen für die 
weitere Bearbeitung. 

TOP 4.5



 

Geschäftsordnung des Gestaltungsrates Anlage 2 
Synopse 
 

Bisherige Fassung Neue Fassung 

Vorbemerkungen 
Ziel der Einrichtung des Gestaltungsrats ist 
es, zur Verbesserung des Stadtbildes 
beizutragen, die charakteristische 
architektonische Qualität auf einem hohen 
Standard zu sichern sowie städtebaulichen 
und architektonischen Fehlentwicklungen 
vorzubeugen. 

Zugleich werden positive Auswirkungen auf 
ein intensiveres und besseres 
Architekturbewusstsein bei allen an der 
Stadtgestaltung Beteiligten erwartet. 

Der Gestaltungsrat berät als unabhängiges 
Sachverständigengremium Bauherren und 
Architekten; er unterstützt Verwaltung und 
politische Entscheidungen zur 
städtebaulichen Gestaltung. Er begutachtet 
insbesondere Vorhaben von besonderer 
städtebaulicher Bedeutung in ihrer 
Auswirkung auf das Stadt- und 
Landschaftsbild der Landeshauptstadt und 
wirkt mit an der Ausprägung von 
Qualitätsmaßstäben bei maßgeblichen 
Projekten der Stadtentwicklung. 

Die Stadtverordnetenversammlung 
beschließt für die Tätigkeit des 
Gestaltungsrates der Landeshauptstadt 
Potsdam folgende Geschäftsordnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Aufgabenstellung 
Der Gestaltungsrat hat die Aufgabe, die ihm 
vorgelegten Vorhaben im Hinblick auf 
städtebauliche, architektonische und 
gestalterische Qualitäten zu beurteilen und 
die Beteiligten in dieser Hinsicht zu beraten. 
Gegebenenfalls gibt er Empfehlungen und 
benennt Kriterien zur Erreichung eines 
hohen architektonischen Standards und der 
Einordnung in die charakteristischen 
Qualitäten des Potsdamer Stadtbildes. 

unverändert 

§ 2 Zusammensetzung / Dauer / 
Bestellung 
(1) Der Gestaltungsrat setzt sich aus sechs 
Mitgliedern zusammen. 

unverändert 

(2) Die Mitglieder des Gestaltungsrates 
werden auf Vorschlag des 
Oberbürgermeisters von der 
Stadtverordnetenversammlung bestätigt. 

unverändert 
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(3) Die Mitglieder sind Fachleute aus den 
Gebieten Architektur, Städtebau und 
Landschaftsplanung. Sie besitzen die 
Qualifikation zum Preisrichter, zeichnen sich 
aus durch vielfältige Erfahrungen mit 
historischer Bausubstanz sowie dem Bauen 
in historisch geprägtem Umfeld und sind der 
Verknüpfung von baulicher Qualität, 
Landschaft und Wasser verpflichtet. Sie 
repräsentieren in ihrer Zusammensetzung 
auch internationale Bezüge der Potsdamer 
Bautraditionen. 

unverändert 

(4) Die Mitglieder dürfen zwei Jahre vor ihrer 
Tätigkeit im Gestaltungsrat nicht in Potsdam 
geplant oder gebaut haben. Sie verpflichten 
sich, auch ein Jahr nach ihrer Mitgliedschaft 
im Gestaltungsrat nicht in Potsdam zu 
planen oder zu bauen. 

unverändert 

(5) Die Mitglieder werden für die Dauer von 3 
Jahren berufen. Eine Wiederberufung ist 
möglich. Neuberufungen sollen jeweils nur 
einen Austausch eines Teils der Mitglieder 
zur Folge haben. 

(5) Die Mitglieder werden für die Dauer von 3 
Jahren berufen. Eine einmalige 
Wiederberufung ist möglich. Neuberufungen 
sollen jeweils nur einen Austausch eines 
Teils der Mitglieder zur Folge haben. 

(6) Die Mitglieder erfüllen ihre Aufgaben 
fachbezogen, unabhängig und nicht als 
Standes- oder Interessenvertreter. 

unverändert 

(7) Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte 
eine/n Vorsitzende/n sowie eine/n 
Stellvertreter/in. 

unverändert 

(8) Die Mitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 
ein pauschales Entgelt, das sich an 
Honoraren für Fachpreisrichter orientiert. 
Daneben erhalten sie eine Erstattung ihrer 
Reisekosten nach den Bestimmungen des 
Öffentlichen Dienstes. 

unverändert 

§ 3 Geschäftsstelle 
Der Oberbürgermeister bestimmt eine 
städtische Dienststelle als Geschäftsstelle. 
Sie unterstützt die Arbeit des 
Gestaltungsrats. Die Geschäftsstelle bereitet 
insbesondere die Sitzungen vor und steht 
als Ansprechpartner für Bauherrn und 
Architekten zur Verfügung. 

unverändert 

§ 4 Zuständigkeit des Gestaltungsrats 
(1) Bei allen Vorhaben, die aufgrund ihrer 
Größenordnung und besonderen Bedeutung 
für das Stadtbild prägend in Erscheinung 
treten, soll grundsätzlich eine Beurteilung 
durch den Gestaltungsrat erfolgen. 

 

(2) Bei sonstigen Vorhaben von Bedeutung 
für das Stadtbild oder für die qualitative 
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Ausrichtung von maßgeblichen Projekten 
der Stadtentwicklung kann die 
Geschäftsstelle eine gestalterische 
Beurteilung durch den Gestaltungsrat 
initiieren. 
(3) Der Gestaltungsrat ist auch auf Antrag 
des Bauherrn mit einem Vorhaben zu 
befassen. 

unverändert 

(4) Vor Behandlung eines Bauantrags-
vorhabens im Gestaltungsrat ist die 
Zustimmung des Bauherrn einzuholen. 

unverändert 

(5) Vorhaben, die aus einem Wettbewerb 
gemäß der RPW 2008 (Richtlinien für 
Planungswettbewerbe) bzw. gemäß der 
zuvor geltenden GRW (Grundsätze und 
Richtlinien für Wettbewerbe auf dem Gebiet 
der Raumplanung, des Städtebaus und des 
Bauwesens) hervorgegangen sind, fallen nur 
dann in die Zuständigkeit des 
Gestaltungsrates, wenn das eingereichte 
Vorhaben vom prämierten Projekt wesentlich 
abweicht. 

unverändert 

(6) In begründeten Einzelfällen können dem 
Gestaltungsbeirat auch städtebauliche 
Planungen zur Erörterung vorgelegt werden, 
um Empfehlungen für die weitere 
Bearbeitung zu erlangen. 

(6) In begründeten Einzelfällen können dem 
Dem Gestaltungsbeirat sollen auch 
ausgewählte städtebauliche Planungen zur 
Erörterung vorgelegt werden, um 
Empfehlungen für die weitere Bearbeitung 
zu erlangen. 

§ 5 Geschäftsgang 
(1) Die Sitzungen des Gestaltungsrates 
finden in der Regel in Abständen von zwei 
Monaten statt. Die Sitzungstermine werden 
mindestens für ein Kalenderjahr im Voraus 
festgelegt und veröffentlicht. 

unverändert 

(2) Bei Bedarf, insbesondere bei 
terminlichen Zwängen laufender 
Baugenehmigungsverfahren, kann ein 
zusätzlicher Termin angesetzt werden oder 
eine Beurteilung im Umlaufverfahren 
erfolgen. 

unverändert 

(3) Die Einberufung des Gestaltungsrates 
erfolgt durch die Geschäftsstelle schriftlich, 
mindestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstag, mit Bekanntgabe der mit dem 
Vorsitzenden des Gestaltungsrates 
abgestimmten vorläufigen Tagesordnung. 
Die Tagesordnung kann von der Mehrheit 
des Gestaltungsrates verändert werden. 

unverändert 

§ 6 Beschlussfähigkeit / Stimmrecht 
(1) Der Gestaltungsrat ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind sowie die Mehrheit der 

unverändert 
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Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder 
Stellvertreter/in anwesend ist. Ein 
Umlaufverfahren ist wirksam, wenn innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen mehr als die Hälfte 
der Mitglieder geantwortet haben. 
(2) Entscheidungen werden in einfacher 
Mehrheit in offener Abstimmung getroffen. 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der/s 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

unverändert 

(3) Die Gestaltungsratsmitglieder prüfen von 
sich aus ein Mitwirkungsverbot in Anlehnung 
an § 22 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg. 

unverändert 

§ 7 Sitzungen des Gestaltungsrats 
(1) Die Sitzungen des Gestaltungsrates sind 
öffentlich, soweit der Bauherr der 
öffentlichen Beratung seines Vorhabens 
zugestimmt hat. Vorhaben sind 
nichtöffentlich zu behandeln, wenn Bauherr 
oder Architekt dies verlangen. 

 

(1) Die Erörterungen des Gestaltungsrates 
sind in der Regel nicht-öffentlich.  

(2) Rederecht haben ausschließlich die 
Mitglieder des Gestaltungsrates sowie 
Bauherr und Architekt des behandelten 
Vorhabens. Daneben können durch den 
Gestaltungsrat zur Berichterstattung oder 
Stellungnahme aufgefordert werden: 

• der/die Beigeordnete für  
Stadtentwicklung und Bauen 

• Mitarbeiter/innen des 
Geschäftsbereichs für 
Stadtentwicklung und Bauen 
nach Entscheidung durch den/die 
Beigeordnete(n) 

• Sonderfachleute (z. B. 
Denkmalschutz) 

unverändert 

(3) Der Gestaltungsrat verfasst als Ergebnis 
der Beratungen zur Beurteilung der 
vorgelegten Vorhaben jeweils eine 
Stellungnahme, die durch die 
Geschäftsstelle protokolliert wird. 

unverändert 

(4) Über die Ergebnisse jeder Sitzung ist von 
der Geschäftsstelle ein Protokoll zu 
erstellen. Bei nichtöffentlicher Beratung 
eines Vorhabens wird die Stellungnahme 
nach Absatz (3) Bestandteil des öffentlichen 
Protokolls. Das Protokoll ist durch die/den 
Vorsitzende/n oder Stellvertreter/in zu 
unterzeichnen. 

(4) Über die Ergebnisse jeder Sitzung ist von 
der Geschäftsstelle ein Protokoll zu 
erstellen. Bei nichtöffentlicher Beratung 
eines Vorhabens wird die Stellungnahme 
nach Absatz (3) Bestandteil des öffentlichen 
Protokolls. Das Protokoll ist durch die/den 
Vorsitzende/n oder Stellvertreter/in zu 
unterzeichnen freizugeben. 

 (5) Der Gestaltungsrat informiert regelmäßig 
in öffentlichen Veranstaltungen über die 
erörterten Projekte sowie wesentliche 
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Ergebnisse seiner Beratungen. Er erörtert 
dabei zugleich ausgewählte städtebauliche 
Planungen und gibt Empfehlungen für die 
weitere Bearbeitung. 

§ 8 Wiedervorlage 
Der Gestaltungsrat kann empfehlen, das 
Vorhaben zu überarbeiten und zu einer 
erneuten Beratung vorzulegen. Der 
Gestaltungsrat kann Kriterien für die 
Überarbeitung bekannt geben. 

unverändert 

§ 9 Geheimhaltung 
Die Mitglieder des Gestaltungsrats und die 
sonstigen Sitzungsteilnehmer/innen sind zur 
Geheimhaltung über nichtöffentliche 
Beratungen verpflichtet. Eine Verletzung der 
Geheimhaltung führt zum Ausschluss. 

unverändert 

  
Diese Geschäftsordnung wurde durch die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung am 07.04.2010 beschlossen. 
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Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0522

Betreff: öffentlich

Städtebaulicher Vertrag zur baulichen Entwicklung des Grundstücks Am Havelblick 8 (Alter 
Landtag)

Erstellungsdatum 19.08.2016
Eingang 922: 22.08.2016

Einreicher: FB Stadtplanung und Stadterneuerung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Dem Städtebaulichen Vertrag zur baulichen Entwicklung des Grundstücks Am Havelblick 8 (Alter 
Landtag) vom 29.06.2016 wird zugestimmt; die damit bewirkte Weiterentwicklung der Planungsziele 
aus dem Beschluss 14/SVV/0148 wird gebilligt.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 4.6



Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes und 
qualitativ hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten Gewichtung: 
20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

1 1 50 mittlere

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit ihrem Beschluss 14/SVV/0148 vom 02.04.2014 Rahmen-
bedingungen und Planungsziele formuliert, unter denen eine zügige Sanierung des erhaltenswerten 
Bestandes auf der Brauhausberg-Kuppe sowie die ergänzende bauliche Entwicklung auf der Basis 
des § 34 BauGB ermöglicht, damit auf ein zeitaufwändiges Bebauungsplanverfahren verzichtet 
werden sollte.

Die nachfolgende Grundstücksausschreibung des Landes Brandenburg hat zwar 
verabredungsgemäß entsprechende Vorschläge der jeweiligen Bieter zur Nutzungsstruktur und zur 
beabsichtigten baulichen Entwicklung erbracht; diese waren jedoch im Hinblick auf die qualitative 
Einhaltung der vorgegebenen Planungsziele nur eingeschränkt beurteilungsfähig. Zwischen dem 
Land, den ausgewählten Erwerbern und der Landeshauptstadt ist deshalb einvernehmlich vereinbart 
worden, für die Entwicklung eines standortangemessen hochwertigen baulichen Konzeptes für die 
ergänzende Neubebauung ein konkurrierendes Gutachterverfahren mit 5 Architekturbüros 
durchzuführen.

Die auf wechselseitige Vorschläge hin abgestimmten Büros haben in der Zeit von April bis Juni 2016 
Konzeptüberlegungen bearbeitet, mit einer unter Beteiligung des Gestaltungsrates der 
Landeshauptstadt Potsdam gebildeten Jury in einem Zwischenkolloquium erörtert und am 24.06.2016 
abschließende Vorschläge präsentiert. Dabei hat der Entwurf des Büros Bruno Fioretti Marquez 
(Berlin, Lugano) mit Abstand am meisten überzeugt und soll nach übereinstimmender Empfehlung 
aller Beteiligten der weiteren baulichen Entwicklung zugrunde gelegt werden.

Der Entwurf verfolgt einen deutlich von den bisherigen städtebaulichen Überlegungen abweichenden 
Ansatz der Ergänzung des ehemaligen Landtages durch eine weitere bauliche Flanke, die nicht 
lediglich mit gebotener Zurückhaltung einen weiteren Bauplatz besetzt, sondern den Raum auf der 
Bergkuppe differenziert gliedert und mit großer Selbstverständlichkeit am Standort des früheren 
„Belvedere auf dem Brauhausberg“ einen Akzent setzt, der wiederum einen Zusammenhang zu dem 
historischen Komplex des Schwechten-Baus herstellt. Er bietet damit nicht nur deutlich größere 
Qualitäten an als alle vorlaufenden Studien, sondern schafft überdies ohne negative Nebenwirkungen 
ein nicht unerheblich größeres Potential an Wohnflächen im Neubau.

Ungeachtet dieser ausschließlich positiven Bilanz der planerischen Weiterentwicklung ist formal mit 
Blick auf die Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung festzustellen, dass das Konzept nicht 
im Einzelnen mit den Vorgaben des Beschlusses 14/SVV/0148 übereinstimmt. Deshalb ist die 
vertragliche Bindung, bei der baulichen Ergänzung die städtebaulichen und gestalterischen 
Charakteristika des prämierten Entwurfes zu gewährleisten und in der baugenehmigungsreifen 
Durcharbeitung die Hinweise der Jury zu berücksichtigen, unter den Vorbehalt einer Zustimmung 
durch die Stadtverordnetenversammlung gestellt worden. Mit dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung zu dieser Drucksache wird der Vertrag wirksam.

Anlage:
Städtebaulicher Vertrag mit 6 Anlagen (insgesamt 46 Seiten)
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Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0527

Betreff: öffentlich

Straßenbaubeitragssatzung

Erstellungsdatum 22.08.2016
Eingang 922: 22.08.2016

Einreicher: FB Stadtplanung und Stadterneuerung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen und von Kostenersatz für 
Grundstückszufahrten der Landeshauptstadt Potsdam (Straßenbaubeitragssatzung)

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Die Änderung der Straßenbaubeitragssatzung betrifft nur wenige Straßenbaumaßnahmen die 
beidseitig im Außenbereich liegen, insbesondere Radwege und Ortsverbindungstraßen. 
Diese Maßnahmen wurden bisher wegen der bestehenden Rechtslage zurückgestellt. Es ergeben 
sich daraus keine finanziellen Auswirkungen. 

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

0 keine

Begründung:

In der geänderten Satzung wird der straßenbaubeitragsrechtliche Anlagenbegriff durch den 
erschließungsbeitragsrechtlichen Anlagebegriff im Sinne des § 127 Abs.2 BauGB ersetzt. Das hat 
folgenden Hintergrund:

In einer Straßenbaubeitragssatzung muss als Regelungsbestandteil der Anlagenbegriff definiert sein. 
In der Potsdamer Straßenbaubeitragssatzung hat sich der Satzungsgeber durch die Formulierung 
„…Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Straßen…“ in § 1 Abs. 1 für den sogenannten weiten 
Anlagenbegriff entschieden. Wurde dieser spezifische straßenbaubeitragsrechtliche Anlagenbegriff 
gewählt, ist für die räumliche Abgrenzung der Anlage grundsätzlich auf das Bauprogramm 
abzustellen. Dieser Anlagenbegriff unterscheidet sich signifikant vom Anlagenbegriff des 
Erschließungsbeitrags-rechtes. Insbesondere führt der weite Anlagenbegriff dazu, dass 
beispielsweise Radwege oder Straßen, die vollständig im Außenbereich verlaufen, eine 
Beitragspflicht nach sich ziehen können. Bei zwei Radwegprojekten (Satzkorn-Fahrland und Max-
Eyth-Allee) hätte dies dazu geführt, dass ausschließlich Landwirte zu einem Straßenbaubeitrag 
herangezogen hätten werden müssen. Auch wenn es sich um atypische Fälle handelt und nach § 3 
Abs. (5) eine Einzelfallsatzung hätte erlassen werden können, stellt sich die Ermittlung der 
konkreten Vorteilslage regelmäßig als besonders schwierig dar. Im Ergebnis des 
Beteiligungsverfahrens wurden diese Maßnahmen dann zurück gestellt.

Bei zukünftigen Straßenbauprojekten im Außenbereich (Radschnellwege nach Stahnsdorf und 
Werder, der Ausbau der Templiner Straße) ergeben sich diese Probleme erneut.

Dem Satzungsgeber steht nach der oberverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ausdrücklich ein 
Wahlrecht zwischen engem und weitem Anlagenbegriff zu. In den meisten Bundesländern gilt im 
Straßenbaubeitragsrecht prinzipiell der gleiche enge Anlagebegriff wie im 
Erschließungsbeitragsrecht. Durch die Streichung „… Einrichtungen und Anlagen im Bereich..“  in § 
1 Abs. 1 wird der enge Anlagenbegriff definiert. Die neue Formulierung entspricht derjenigen in der 
Satzung, die in dem vom OVG Berlin-Brandenburg entschiedenen Fall zugrunde lag (OVG Berlin 
Brandenburg, Urteil vom 19. Februar 2014 – OVG 9 B 5.11 – juris Rdnr. 18).

Da es immer wieder im Stadtgebiet Baumaßnahmen gab und auch in Zukunft geben wird, bei denen 
einzelne Teileinrichtungen der Straße nach Erschließungs- und andere nach Straßenbaubeitragsrecht 
abgerechnet werden müssen, empfiehlt sich aus Sicht der Verwaltung eine Vereinheitlichung der 
Anlagenbegriffe in den beiden Satzungen. Beitragspflichtige werden also bei ein und derselben 
Maßnahme nicht mit unterschiedlichen rechtlichen Anlagebegriffen konfrontiert. 

Konsequenterweise sind die Regelungen über Wirtschaftswege in dem 
Straßenbaubeitragssatzungsentwurf gestrichen. Wirtschaftswege sind keine vom erschließungs-
beitragsrechtlichen Begriff erfassten Erschließungsanlagen. Gestrichen werden soll ebenfalls § 3 Abs. 
5 Straßenbaubeitragssatzung a.F., der Einzelfallsatzungen für atypische Verkehrsanlagen vorsieht. 

Anlagen

I. Straßenbaubeitragssatzung 
II. Synopse
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Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen und von 
Kostenersatz für Grundstückszufahrten der Landeshauptstadt Potsdam 
 
Aufgrund §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
in der Fassung  der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.07.2014 (GVBl. I, Nr. 32) und der §§ 1, 2, 8 und 10 a des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Brandenburg vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 10.07.2014 (GVBl. I Nr. 32) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung vom.....  nachfolgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 
Beitragstatbestand 

 
(1)  Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 

Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
(Erschließungsanlagen) erhebt die Landeshauptstadt Potsdam von den gemäß § 8 dieser 
Satzung Beitragspflichtigen Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
 Diese Beiträge werden als Gegenleistung dafür erhoben, dass den Beitragspflichtigen durch 

die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche 
Vorteile geboten werden. 

 
(2) Zu den Anlagen gehören auch Wohnwege, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden können. 
 
 

§ 2 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
 Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 
 
 

§ 3 
Anteil der Landeshauptstadt Potsdam und der Beitragspflichtigen 

am Aufwand 
 
(1) Die Landeshauptstadt Potsdam trägt den Teil des Aufwandes, der 
 
 a) auf die Inanspruchnahme der Anlage durch die Allgemeinheit entfällt, 
 
 b) bei der Verteilung des Aufwandes nach § 4 auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. 
 
 Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu zahlen. 
 
(2) Der Anteil der Landeshauptstadt (LH) Potsdam und der Beitragspflichtigen am 

beitragsfähigen Aufwand nach § 3 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt festgesetzt: 
 
 

bei (Straßenart) Anteil der     Anteil der 
LH                 Beitrags- 
Potsdam       pflichtigen 

  

1.  Anliegerstraßen  

a)  Fahrbahn 25 %                    75 % 

b) Radweg (einschließlich Sicherheitsstreifen) 25 %                    75 % 

c) Park- und Abstellflächen 25 %                    75 % 

d) Gehweg 25  %                   75 % 

e) kombinierter Geh- und Radweg 25 %                    75 % 

f) Beleuchtung 25 %                    75 % 

g) Oberflächenentwässerung 25 %                    75 % 
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h) selbständige Grünanlagen und Straßenbegleitgrün 
 
Eine selbstständige Grünanlage liegt dann vor, wenn einem 
Straßenstreifen nach seinem Umfang und der Intensität seiner 
Bepflanzung eine derartige selbstständige Bedeutung zukommt, dass 
es gerechtfertigt ist, diesen Streifen als gesonderte Teileinrichtung 
„Grünstreifen“ zu qualifizieren. 

25 %                    75 % 

i) Mischverkehrsflächen 
 
Mischverkehrsflächen sind Flächen, die in ihrer ganzen Breite von 
Fußgängern benutzt werden dürfen, jedoch zeitlich unbedingt auch mit 
Fahrzeugen benutzt werden können. 

25 %                   75 % 

  

2. Haupterschließungsstraßen  

a) Fahrbahn 50 %                    50 % 

b) Radweg (einschließlich Sicherheitsstreifen) 50 %                    50 % 

c) Park- und Abstellflächen 40 %                    60 % 

d) Gehweg 40 %                    60 % 

e) kombinierter Geh- und Radweg 45 %                    55 % 

f) Beleuchtung 40 %                    60 % 

g) Oberflächenentwässerung 45 %                    55 %  

h) selbständige Grünanlagen und Straßenbegleitgrün 40 %                    60 % 

  

3. Hauptverkehrsstraßen  

a) Fahrbahn 70 %                    30 % 

b) Radweg (einschließlich Sicherheitsstreifen) 70 %                    30 % 

c) Park- und Abstellflächen 50 %                    50 % 

d) Gehweg 50 %                    50 % 

e) kombinierter Geh- und Radweg 60 %                    40 % 

f) Beleuchtung 50 %                    50 % 

g) Oberflächenentwässerung 60 %                    40 % 

h) selbständige Grünanlagen und Straßenbegleitgrün 50 %                    50 % 

  

4. Hauptgeschäftsstraßen  

a) Fahrbahn 40 %                    60 % 

b) Radweg (einschließlich Sicherheitsstreifen) 40 %                    60 % 

c) Park- und Abstellflächen 25 %                    75 % 

d) Gehweg 35 %                    65 % 

e) kombinierter Geh- und Radweg 35 %                    65 % 

f) Beleuchtung 40 %                    60 % 

g) Oberflächenentwässerung 40 %                    60 % 

h) selbständige Grünanlagen und Straßenbegleitgrün 35 %                    65 % 

  

 
 
(3) Bei den in § 3 Absatz 2 Ziffer 1 bis 5 genannten Straßenarten handelt es sich um 

Verkehrsflächen in beplanten wie unbeplanten Gebieten. 
 
(4) Im Sinne des § 3 Absatzes 2 gelten als 
 
 1. Anliegerstraßen: 
 

Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch eine 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, dazu gehören auch die 
Wohnwege. 
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 2. Haupterschließungsstraßen: 
 

Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr 
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraße nach Ziffer 3 sind. 

 
 3. Hauptverkehrsstraßen: 
 

Straßen, die dem übergehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 
Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes- und Landesstraßen im Bereich 
der Ortsdurchfahrten. 

 
 4. Hauptgeschäftsstraßen: 
 

Straßen, in denen die Frontlänge der Grundstücke mit Ladengeschäften im 
Erdgeschoss überwiegt, soweit es sich nicht um Hauptverkehrsstraßen handelt. 

 
  

§ 4 
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 

 
(1) Der nach §§ 2 - 3 ermittelte Aufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke nach deren 

Fläche verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke 
nach Art und Maß berücksichtigt. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch – jedes zusammenhängende 
Grundeigentum, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet (wirtschaftlicher 
Grundstücksbegriff). 

 
(1a)  Als Grundstücksfläche i. S. d. § 4 Abs. 1 gilt bei baulich, gewerblich oder sonstig genutzten 

Grundstücken (z. B. Forstfläche, Ackerland oder Grünland), die außerhalb des 
Geltungsbereichs eines Bebauungsplans liegen 

 
a) bei Grundstücken, die an die Anlage grenzen, die Fläche zwischen der gemeinsamen 

Grenze des Grundstücks mit der Anlage und einer im Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
Anlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt; 

 
b) bei Grundstücken, die nicht an die Anlage angrenzen, die Fläche zwischen der 

Grundstücksgrenze, die der Anlage zugewandt ist und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Linie. 

 
Überschreitet die zulässige oder tatsächliche Nutzung die Abstände nach § 4 Absatz 1a Satz 
1, so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen oder zulässigen 
Nutzung. 
 

(2) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes und der Nutzung wird die maßgebliche 
Grundstücksfläche vervielfacht mit 

 
 a) 1,00  bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
 
 b) 1,25  bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
 
 c) 1,50  bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
 
 d) 1,75  bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen, 
 
 e) 2,00  bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen, 
 
 f) 2,25  bei einer Bebaubarkeit mit sechs Vollgeschossen. 
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 Für jedes weitere Vollgeschoss erhöht sich der Nutzungsfaktor um 0,25. 
 
 Dabei gelten als Vollgeschosse alle Geschosse, die nach der Brandenburgischen 

Bauordnung Vollgeschosse sind und zu Wohn- und Gewerbezwecken genutzt werden 
können oder bei Geschossen, die rein tatsächlich so genutzt werden. 

 
g) 0,5  bei Grundstücken, die einer der baulichen oder gewerblichen  

  Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden können 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze) 
 

h) 0,1  bei Grundstücken, die weder baulich noch gewerblich genutzt  
werden können sowie bei Grundstücken im Außenbereich. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt bei Grundstücken, 
 
 1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
 Vollgeschosse, 
 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, die durch 3,0 geteilte Gebäudehöhe 
(Traufhöhe), wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen abgerundet werden, 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,0 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei Bruchzahlen auf 
ganze Zahlen abgerundet werden, 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss, 
 
e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 

ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 
f) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, die nach 
der näheren Umgebung zulässige Anzahl der Vollgeschosse. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgelegte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder 
zugelassen, so ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die 
zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird. 

 
 
 
 2. die innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, wenn sie 
 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
mindestens jedoch die Zahl der nach der näheren Umgebung zulässigen 
Vollgeschosse. 

 
b) unbebaut sind, die Zahl der nach der näheren Umgebung zulässigen 

Vollgeschosse. 
 
§ 4 Absatz 3 Nr. 1 Buchstaben d) und e) gelten entsprechend. 

  
3. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse. 
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(4) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die im § 4 Absatz 2 
festgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht: 

 
1. bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern- und Gewerbe- und 

Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentrum und 
großflächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse; 

 
2. bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan 

eine Nutzung wie in den unter § 4 Absatz 4 Ziffer 1. genannten Gebieten vorhanden 
oder zulässig ist; 

 
3. bei Grundstücken außerhalb der unter § 4 Absatz 4 Ziffer 1. und 2. bezeichneten 

Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z. B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Handels-, Post-, Bahngebäuden, Krankenhaus-
, Schul-, Hochschul- und Universitätsgebäuden), wenn diese Nutzung mehr als ein 
Drittel der vorhandenen Geschossfläche übersteigt. Liegt eine derartige Nutzung 
ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte 
Fläche als Geschossfläche. 

 
 

§ 5 
Vorausleistungen und Ablösung 

 
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die 

Landeshauptstadt Potsdam Vorausleistungen auf die künftige Beitragsschuld erheben. 
 
(2) Die Höhe der Vorausleistungen beträgt 80 % des voraussichtlich endgültigen 

Straßenbaubeitrages. 
 
(3) Der Straßenbaubeitrag kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag abgelöst werden. Der 

Ablösebeitrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser 
Satzung zu ermittelnden Straßenbaubeitrages. 

 
 Ein Anspruch auf Abschluss eines Ablösevertrages besteht nicht. 
 

 
§ 6 

Abschnitte von Anlagen 
 
 Für selbstständig benutzbare Abschnitte einer Verkehrsanlage kann der Aufwand jeweils 

selbstständig ermittelt und erhoben werden. 
 
 

§ 7 
Kostenspaltung 

 
(1) Der Beitrag bzw. die Vorausleistungen können für: 
 
 a) Grunderwerb, 
 
 b) Freilegung, 
 
 c) Fahrbahn, 
 
 d) Radweg, 
 
 e) Gehweg, 
 
 f) kombinierte Geh- und Radwege, 
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 g) Park- und Abstellflächen, 
 
 h) Beleuchtung, 
 
 i) Oberflächenentwässerung, 
 
 j) selbständige Grünanlagen und Straßenbegleitgrün 
 

gesondert und in Reihenfolge des für den Beitragspflichtigen nutzbaren Baufortschritts 
erhoben werden. 
 

(2)  Der § 7 Absatz 1 gilt entsprechend für Abschnitte von Verkehrsanlagen. 
 
 

§ 8 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. 
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 

Erbbauberechtigte. 
 
(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des 

Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 
(BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts. 

 
 Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn im Zeitpunkt des Erlasses des 

Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder der Ankauf 
des Grundstückes gemäß §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits 
ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht 
worden sind; anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 

 
(4) Der Beitragspflichtige ist verpflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben 

wahrheitsgemäß und unverzüglich nach Aufforderung durch die Landeshauptstadt Potsdam 
zu machen bzw. glaubhaft zu machen. Er hat bei örtlichen Feststellungen der 
Landeshauptstadt Potsdam die notwendige Unterstützung zu gewähren. 

 
(5) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 9 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag und die Vorausleistung werden einen Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen 
Abgabenbescheides fällig. 

 
§ 10 

Beteiligung der Anlieger 
 
Die Beitragspflichtigen sind rechtzeitig vor Beginn einer Ausbaumaßnahme über deren Bereich, die 
Art und den Umfang sowie über die Höhe der zu erwartenden Kosten und die für das Grundstück 
voraussichtlich anfallenden Beiträge schriftlich zu informieren. Dabei ist ihnen Gelegenheit zu 
geben, Stellung zu nehmen und Einwände zu äußern oder Vorschläge einzubringen.  
 
Die Beitragspflichtigen sind berechtigt, hierzu die Planungsunterlagen einzusehen. Spricht sich eine 
Mehrheit der Beitragspflichtigen gegen die Ausbaumaßnahme aus, ist die Angelegenheit der 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorzulegen. 
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§ 11 
Kostenersatz für Grundstückszufahrten 

 
(1) Der Landeshauptstadt Potsdam ist der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, 

Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung einer 
Grundstückszufahrt zu den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und 
Plätzen zu ersetzen. Vom Ersatz der Kosten für die Unterhaltung sind die Kosten für die 
Straßenreinigung und den Winterdienst ausgenommen. Der zu erstattende Aufwand und die 
zu erstattenden Kosten sind in tatsächlich entstandener Höhe zu ersetzen. Für die Person 
des Kostenerstattungspflichtigen gilt § 8 entsprechend. 

 
(2) Wird eine Überfahrt über einen Geh- oder Radweg aufwendiger hergestellt, erneuert oder 

verändert als es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis für einen solchen Geh- oder Radweg 
entspricht, hat der Kostenerstattungspflichtige der Landeshauptstadt Potsdam die 
Mehrkosten für den Bau und die Unterhaltung zu ersetzen. § 11 Abs. 1 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend. 

 
(3) Der Ersatzanspruch nach den § 11 Abs. 1 und 2 entsteht mit der Herstellung der 

Benutzbarkeit der Grundstückszufahrt oder der Überfahrt über den Geh- oder Radweg, im 
Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. § 9 gilt entsprechend. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
Potsdam, den __________ 
 
 
 
Jann Jakobs 
Oberbürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
straßenbauliche Maßnahmen und von 
Kostenersatz für Grundstückszufahrten der 
Landeshauptstadt Potsdam 
 
Aufgrund §§ 5 und 35 der Gemeindeordnung für 
das Land Brandenburg (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 
298), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.06.2005 (GVBl. I S. 210) in 
Verbindung mit §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Neufassung vom 
15.06.1999 (GVBl. I, S. 231), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.04.2005 (GVBl. I S. 170) 
hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung vom 26.04.2006  nachfolgende Satzung 
beschlossen. 
 

§ 1 
Beitragstatbestand 

 
(1)  Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für 

die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Erneuerung und Verbesserung von 
Einrichtungen und Anlagen im Bereich der 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
(Erschließungsanlagen) erhebt die 
Landeshauptstadt Potsdam von den 
gemäß § 8 dieser Satzung 
Beitragspflichtigen Beiträge nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

 
 Diese Beiträge werden als Gegenleistung 

dafür erhoben, dass den 
Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme dieser 
Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche 
Vorteile geboten werden. 

 
(2) Zu den Anlagen gehören auch Wohnwege, 

die aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht mit Kraftfahrzeugen 
befahren werden können und öffentliche 
Feld- und Waldwege  (Wirtschaftswege). 

. 
§ 3 

Anteil der Landeshauptstadt Potsdam 
und der Beitragspflichtigen 

am Aufwand 
 
(1) Die Landeshauptstadt Potsdam trägt den Teil 

des Aufwandes, der 
 

a) auf die Inanspruchnahme der Anlage 
durch die Allgemeinheit entfällt, 

b) bei der Verteilung des Aufwandes  
nach § 4 auf ihre eigenen Grundstücke 
entfällt. 

 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von 
den Beitragspflichtigen zu zahlen. 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
straßenbauliche Maßnahmen und von 
Kostenersatz für Grundstückszufahrten der 
Landeshauptstadt Potsdam 
 
Aufgrund §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) in der Fassung  der Bekanntmachung 
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10.07.2014 (GVBl. I, 
Nr. 32) und der §§ 1, 2, 8 und 10 a des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
10.07.2014 (GVBl. I Nr. 32) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung 
vom..........  nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Beitragstatbestand 

 
(1)  Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für 

die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Erneuerung und Verbesserung von 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
(Erschließungsanlagen) erhebt die 
Landeshauptstadt Potsdam von den 
gemäß § 8 dieser Satzung 
Beitragspflichtigen Beiträge nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

 
 Diese Beiträge werden als Gegenleistung 

dafür erhoben, dass den 
Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme dieser 
Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche 
Vorteile geboten werden. 

 
 
(2) Zu den Anlagen gehören auch Wohnwege, 

die aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht mit Kraftfahrzeugen 
befahren werden können. 

 
 

§ 3 
Anteil der Landeshauptstadt Potsdam 

und der Beitragspflichtigen 
am Aufwand 

 
(1) Die Landeshauptstadt Potsdam trägt den Teil 

des Aufwandes, der 
 

a) auf die Inanspruchnahme der Anlage 
durch die Allgemeinheit entfällt, 

b) bei der Verteilung des Aufwandes  
nach § 4 auf ihre eigenen Grundstücke 
entfällt. 

 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von 
den Beitragspflichtigen zu zahlen. 
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(2) Der Anteil der Landeshauptstadt (LH) 

Potsdam und der Beitragspflichtigen am 
beitragsfähigen Aufwand nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt 
festgesetzt: 

 
bei (Straßenart) Anteil der     Anteil der 

LH                 Beitrags-
Potsdam     pflichtigen 

  
5.Öffentliche Feld- 
und Waldwege 

25 %                    75 % 

 
(4) Im Sinne des § 3 Absatzes 2 gelten 
als 
 
1. Anliegerstraßen: 
Straßen, die überwiegend der Erschließung 
der angrenzenden oder der durch eine 
Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundstücke dienen, dazu gehören auch die 
Wohnwege. 

 
2. Haupterschließungsstraßen: 
Straßen, die der Erschließung von 
Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr 
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraße 
nach Ziffer 3 sind. 
 
3. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen, die dem übergehenden 
innerörtlichen Verkehr oder dem 
überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, 
insbesondere Bundes- und Landesstraßen 
im Bereich der Ortsdurchfahrten. 
 
4. Hauptgeschäftsstraßen: 
Straßen, in denen die Frontlänge der 
Grundstücke mit Ladengeschäften im 
Erdgeschoss überwiegt, soweit es sich nicht 
um Hauptverkehrsstraßen handelt. 
 
5. Öffentliche Feld- und Waldwege 
(Wirtschaftswege): 
Wege in der Baulast der Gemeinde, die 
vornehmlich die Zufahrt zu land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
im Außenbereich ermöglichen oder 
erleichtern, aber in der Regel auch von 
Dritten in Anspruch genommen werd 
 
(5) Für Verkehrsanlagen, die in § 3 

Absatz 2 nicht erfasst sind oder bei 
denen die festgesetzten Anteile der 

 
(2) Der Anteil der Landeshauptstadt (LH) 

Potsdam und der Beitragspflichtigen am 
beitragsfähigen Aufwand nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt 
festgesetzt: 

 
bei (Straßenart) Anteil der     Anteil der 

LH                 Beitrags- 
Potsdam     pflichtigen 

  
 
 

 

 
(4) Im Sinne des § 3 Absatzes 2 gelten 
als 
 
1. Anliegerstraßen: 
Straßen, die überwiegend der Erschließung 
der angrenzenden oder der durch eine 
Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundstücke dienen, dazu gehören auch die 
Wohnwege. 

 
2. Haupterschließungsstraßen: 
Straßen, die der Erschließung von 
Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr 
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraße 
nach Ziffer 3 sind. 
 
3. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen, die dem übergehenden 
innerörtlichen Verkehr oder dem 
überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, 
insbesondere Bundes- und Landesstraßen 
im Bereich der Ortsdurchfahrten. 
 
4. Hauptgeschäftsstraßen: 
Straßen, in denen die Frontlänge der 
Grundstücke mit Ladengeschäften im 
Erdgeschoss überwiegt, soweit es sich nicht 
um Hauptverkehrsstraßen handelt. 
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Beitragspflichtigen offensichtlich nicht 
zutreffen, erlässt die 
Stadtverordnetenversammlung 
Einzelfallsatzungen. 

 
  

 
Potsdam, den 19.05.2006 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Potsdam, den __________ 
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Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0540

Betreff: öffentlich

Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des Modellprojekts 
"strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"

Erstellungsdatum 25.08.2016
Eingang 922: 25.08.2016

Einreicher: FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:   Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Beteiligungsrat hat 17 Mitglieder und wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Er setzt sich wie folgt zusammen:

• dreizehn Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam, davon eine/ein 
       Vertreterin/Vertreter im Alter von 16 bis 21 Jahren,
• zwei Mitarbeiter/innen aus der Stadtverwaltung,
• zwei Vertreter/innen der Stadtverordnetenversammlung.
Die Besetzung erfolgt geschlechterparitätisch ohne Begrenzung. Die im Beteiligungsrat vertretenen 
Bürgerinnen und Bürger können freiwillig eine zweite Amtsperiode absolvieren. In diesem Fall 
entfällt das reguläre Auswahlverfahren.
Darüber hinaus kann der Beteiligungsrat bis zu zwei Experten als zusätzliche Mitglieder berufen.

2. Der Beteiligungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
3.  Die Amtsperiode des neuen Beteiligungsrates beginnt im Januar 2017; somit wird die Amtsperiode 

des derzeitigen Beteiligungsrates bis einschließlich Januar 2017 verlängert. Die erste Sitzung einer 
Amtsperiode bildet zugleich die letzte Sitzung der vorherigen Amtsperiode.

4. Die WerkStadt für Beteiligung unterstützt den Beteiligungsrat im laufenden Geschäft (insbesondere 
Vorbereitung, Protokollierung und Durchführung der Sitzungen).

5. Eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro erhalten:
• die dreizehn Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam und
•    die zu berufenden Experten.

6. Ein Sitzungsgeld in Höhe von 13 Euro erhalten:
• die dreizehn Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam,
• die zwei Vertreter/innen der Stadtverordnetenversammlung und
•   die zu berufenden Experten.

7. Der Beteiligungsrat legt der Stadtverordnetenversammlung jährlich einen Tätigkeitsbericht vor.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden aus dem jährlich zur Verfügung stehenden Planansatz i. H. v. 
40.000€ im Produktkonto 1114701.5499000 des Bereichs 929 gedeckt. Die Mittel sind im 
Deckungskreis der vorhandenen Aufwandskonten verfügbar.

Die finanziellen Auswirkungen stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan der jeweiligen Jahre.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

0 keine

Begründung:

Der Beteiligungsrat ist 2013 regulär nach Hauptsatzung (§ 13) als beratendes Gremium der 
Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Rahmen des Modellprojekts „strukturierte 
Bürgerbeteiligung“ ins Leben gerufen worden. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Einwohnerschaft, zwei Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und zwei Mitarbeitenden 
der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) zusammen. Die ordentliche erste Amtsperiode endet zum 
31. Oktober 2016.

Mit der Grundsatzentscheidung (DS 16/SVV/0281) hat die SVV das Modellprojekt in all seinen 
Bestandteilen verstetigt. Die Vorlage verdeutlicht die Konkretisierung und Weiterentwicklung des 
Beteiligungsrates in seiner inneren Verfasstheit. Berücksichtigt wurden insbesondere die 
gesammelten Erfahrungen sowie die aus der begleitenden Evaluation des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) gewonnenen Hinweise (vergleiche Anlage „Auszug 5. Zwischenbericht 
Evaluation Difu“).

Folgende Änderungen wurden vom Beteiligungsrat (BR) und der WerkStadt für Beteiligung (WfB) 
während zweier Arbeitstreffen (19. Mai und 19. Juli 2016) gemeinsam entwickelt:

 Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Einwohnerschaft wird von bislang 8 + 1 
Jugendsitz auf 12 + 1 Jugendsitz erhöht. Der Grund für diese moderate Erhöhung ist, dass 
auch im Fall von Krankheit oder anderweitiger Verhinderung eine ausreichende Vertretung 
der Einwohnerschaft gewährleistet werden kann. Die beiden Sitze für die SVV und für die 
LHP bleiben bestehen. Weiterhin kann der BR sich selbst bis zu zwei Personen als 
Experten berufen. Die Besetzung in den Gruppen erfolgt geschlechterparitätisch. 

 Die Dauer der Amtsperiode des BR wird von bisher 3 Jahre auf 2 Jahre verkürzt.

 Der Beginn der Amtsperiode liegt stets im Januar des auf die Wahl folgenden Jahres. Die 
erste Sitzung einer Amtsperiode bildet zugleich die letzte Sitzung der vorherigen 
Amtsperiode. Zum Zweck der Harmonisierung an diesen geänderten Rhythmus wird die 
Amtsperiode des ersten BR einmalig bis einschließlich Januar 2017 verlängert.

 Das Berufungsverfahren des BR bleibt unverändert, das heißt:
o Vertreterin und Vertreter der SVV werden von dieser gewählt,
o Mitarbeiterin und Mitarbeiter der LHP werden von der Oberbürgermeisterin 

beziehungsweise dem Oberbürgermeister ernannt,
o Vertreterinnen und Vertreter der Einwohnerschaft werden wie bisher aus einem Pool 

gelost, der sich aus Bewerbungen und einer Zufallsauswahl aus dem 
Einwohnermelderegister speist.

 Ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem BR ist möglich, die Nachbesetzung des frei 
werdenden Sitzes erfolgt zeitnah aus der jeweiligen Gruppe nach der für diese Gruppe 
festgelegten Verfahrensweise.

 Um den Wissenstransfer innerhalb des BR zu erleichtern, können Vertreterinnen und 
Vertreter der Einwohnerschaft auf Wunsch eine zweite Amtsperiode absolvieren. Nach dem 
Ende der 2. Amtsperiode steht es ihnen frei, sich im Rahmen des regulären 
Auswahlverfahrens für eine weitere Mitgliedschaft zu bewerben. Die Vertreterinnen und die 
Vertreter der SVV beziehungsweise der LHP sollen nur eine Amtsperiode in Folge 
absolvieren, um die Wahrnehmung des Gremiums in beiden Gruppen zu stärken.

 Der BR arbeitet nach einer Geschäftsordnung, die er sich selber gegeben hat.
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 Im Sinne der in den Grundsätzen der Beteiligung festgehaltenen Anerkennungskultur, 
erhalten die Mitglieder des BR eine Aufwandsentschädigung. Diese orientiert sich an den 
in der Entschädigungssatzung der LHP festgehaltenen Regelungen, insbesondere § 3 
Absatz 6 und 9 sowie § 5 Absatz 1 (das heißt: ein Sitzungsgeld i. H. v. 13€, eine monatliche 
Entschädigung i. H. v. 25€). Für die Vertreterin und den Vertreter der SVV entfällt die 
monatliche Entschädigung. Die Vertreterin und der Vertreter der LHP haben keinen 
Anspruch auf Entschädigung.

 Der BR erhält Unterstützung im laufenden Geschäft der WfB. Hierzu gehört 
insbesondere die Vorbereitung, Protokollierung und Durchführung seiner Sitzungen. Die 
WfB hält für diesen Verwendungszweck jährlich 15.000€ in ihrem Haushalt bereit. Nicht 
ausgeschöpfte Mittel können für andere Zwecke des Bereichs 929 verwendet werden.

 Der BR verfasst jährlich einen Tätigkeitsbericht, der der Stadtverordnetenversammlung 
zur Kenntnis gegeben wird.

Anlage:

Auszug 5. Zwischenbericht Evaluation Difu
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Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage 

Betreff: Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des Modellprojekts "strukturierte 
Bürgerbeteiligung in Potsdam" 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja 

2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja 

3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise 

4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 11147 Bezeichnung: WerkStadt für Beteiligung. 

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt: 

Angaben in EUro 
Ist-

Vorjahr 
lfd. Jahr  Folgejahr Folgejahr  Folgejahr Folgejahr Gesamt 

Ertrag 

laut Plan 
 

0 
 

0 0 0 
 
 

0 

Ertrag 

neu 
 0 0 0 0  0 

Aufwand 

laut Plan 
 332.100 338.200 340.600 343.900  1.354.800 

Aufwand 

neu 
 332.100         338.200 340.600 343.900  1.354.800 

Saldo Ergebnishaushalt 

laut Plan 
 - 332.100 - 338.200 - 340.600 - 343.900  - 1.354.800 

Saldo Ergebnishaushalt 

neu 
 - 332.100 - 338.200 - 340.600 - 343.900  - 1.354.800 

Abweichung 
zum Planansatz 

                   0 0 0 0  0 

 
5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis 
2019 in der Höhe von insgesamt 343.900 Euro. 
 
6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt: 

Angaben in Euro 
Bisher 

bereitge-
stellt 

lfd. Jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 
Bis 

Maßnahme-  
ende 

Gesamt 

Investive Einzahlungen  

laut Plan 
 0 0 0 0  0 0 

Investive Einzahlungen 

neu 
 0 0 0 0  0 0 

Investive Auszahlungen  

laut Plan 
 0 0                0 0  0 0 

Investive Auszahlungen 

neu 
 0 0 0 0  0 0 

Saldo Finanzhaushalt  

laut Plan 
 0                 0                 0  0          0 0 

Saldo Finanzhaushalt  

neu 
 0         0         0         0          0         0 

Abweichung  
zum Planansatz 

 0         0                 0         0  0 0 

 
7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr.       
 Bezeichnung       gedeckt. 
 

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja 

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung 
von         Vollzeiteinheiten verbunden. 
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja 

 
9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja 

TOP 4.8



Seite 2 von 2 

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herlei-
tung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen 
oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.). 

 

Die finanziellen Auswirkungen werden aus dem jährlich zur Verfügung stehenden Planansatz i. H. v. 40.000€ 
im Produktkonto 1114701.5499000 des Bereichs 929 gedeckt. Die Mittel sind im Deckungskreis der vorhan-
denen Aufwandskonten verfügbar. 

Die finanziellen Auswirkungen stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan der 
jeweiligen Jahre. 

Anlagen: 
 Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen 

 (Interne Pflichtanlage!) 
 Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen) 
 Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen) 
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Modellprojekt „Strukturierte Bürgerbeteiligung“:  

Bilanz und Empfehlungen zur Fortführung des Projekts 

Tischvorlage für den Reflexionsworkshop am 5. Juli 2016 (AUSZUG) 
Das Difu begleitet und evaluiert  das Modellprojekt „Strukturierte Bürgerbeteiligung“ seit  April 

2014. Bereits im Juni 2016 wurde entschieden, das Modellprojekt über die dreijährige Modellphase 

hinaus fortzuführen und es um drei weitere Jahre zu verlängern. In dieser Verlängerungsphase wer-

den die drei Säulen des Modellprojekts (WerkStadt für Beteiligung, Beteiligungsrat, Grundsätze für 

Beteiligung) beibehalten. 

Die im Folgenden dargestellte Bilanz fasst Ergebnisse der Evaluation zusammen. Diese wurden 

durch teilnehmende Beobachtungen (BR), Interviews und im Zusammenhang mit vorangegangenen 

Reflexions- und Gesprächsrunden gewonnen. Vorangestellt werden übergreifende Ergebnisse zum 

Modellprojekt insgesamt. Daran schließen sich Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zu den drei 

Säulen des Modellprojekts sowie abschließende übergreifende Handlungsempfehlungen an. Die 

Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die Fortführung des Projekts, d.h. den Zeitraum der Ver-

längerung. 

Die Ergebnisse der Evaluation sind noch nicht abschließend. Der Abschlussbericht der Evaluation 

wird Ende Oktober 2016 vorgelegt. Die Ergebnisse des 5. Reflexionsworkshops fließen in diesen ein. 

 

3. „Baustein Beteiligungsrat“ 
Ausgewählte Ergebnisse 

Der BR ist eine unverzichtbare Säule des Modellprojekts.  

 Der Beteiligungsrat hat kontinuierlich und engagiert gearbeitet. Das Gremium hat sich zu 

einer kritischen Stimme der Stadtgesellschaft und einem unverzichtbaren Ratgeber und kon-

struktiver Kritiker sowohl von Beteiligungsprojekten als auch der WfB entwickelt.  

 Diese Einschätzung der Evaluation steht im Widerspruch zu den Einschätzungen vieler Ge-

sprächspartnerinnen und -partner. Die kritisch-konstruktive Stimme des BR wird nicht (aus-

reichend) gehört. Der BR wird von der Verwaltung, der Politik und der WfB - nicht ausrei-

chend anerkannt und genutzt (von der Selbstwahrnehmung: "die brauchen uns nicht"; "die 

hören uns nicht", bis zur Fremdwahrnehmung: "im Moment funktioniert das Projekt auch 

ohne den BR"). 

 

Die trialogische Besetzung des BR erweist  sich in der gewählten Ausrichtung des Beteili-

gungsrates als schwach. Politik und Verwaltung agieren gemeinsam mit der WfB zu domi-

nant. Interessen der Bürgerinnen und Bürger kommen zu kurz.  

 Der BR wurde trialogisch besetzt. In der Umsetzung zeigte sich jedoch,  

o dass vor allem die Bürger/innen regelmäßig anwesend waren; 

o sich der Jugendsitz nur schwer realisieren ließ; 
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o die Politik unterschiedlich intensiv mitarbeitete und keine tragfähige Brücke zu den 

Stadtverordneten hergestellt werden konnte ; 

o nur ein Experte gewonnen werden konnte; 

o zudem kamen immer mehr „Profis“ dazu, obwohl diese für das Gremium nicht vor-

gesehen waren. 

 Die Bürger/innen arbeiten im BR ehrenamtlich. Dem ist mit Blick auf den Arbeitsumfang, 

die Rollen und Aufgaben noch stärker als bislang Rechnung zu tragen. 

 Fazit der Evaluation: Die WfB und die Profis sind (zu) dominant im BR. Dies führt dazu, 

dass sich die Bürger/innen zurückhalten. Es stellt sich die Frage, ob wirklich noch von ei-

nem Bürgergremium gesprochen werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch über 

die Qualifizierung/Anpassung des Formats / der Sitzungen nachgedacht; regelmäßige Sit-

zungen, ab und zu Klausuren; Sitzungen mal mit, mal ohne Profis und WfB. 

 In den Interviews gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur externen Moderation des BR. 

Aus Sicht der Evaluation  ist eine externe Moderation unverzichtbar. 

 

Der BR hat trotz dieser schwierigen Startbedingungen seine Rolle und Aufgaben (weitge-

hend) gefunden. Dieser Prozess bewegte sich im Spannungsfeld des Sich-Einfindens in neue 

Strukturen und den eigenen Erwartungen nach stärkerer Prozess-/Projektarbeit.  

 Der BR wurde zu Beginn des Modellprojekts ins kalte Wasser geworfen („Versuchslabor“), 

d.h. er startete ohne konkrete Vorgaben, klaren Arbeitsauftrag und musste sich gleichwohl 

mit hohen Erwartungen auseinander setzen. Die BR-Mitglieder kamen ohne Schlachtplan – 

die Erwartungen, die sich auf ihn richteten, waren allerdings hoch (Trialogisches Modell der 

BB; Mischung von Expert/innen-Profis und Laien); 

 Die Erwartungen der BR-Mitglieder wurden enttäuscht, waren sie doch von handfesten und 

konkreten Aufgaben ausgegangen, die sich mehr an Projekten orientieren. Stattdessen ging 

es um den Aufbau und das sich einfügen in neue Strukturen. 

 Der Beteiligungsrat ist – nach seiner eigenen Einschätzung (heute, nach drei Jahren Projekt-

laufzeit) - mehr als ein Beratungsgremium der WfB. In dieser Rolle sieht er sich seitens der 

Verwaltung, der Kommunalpolitik und der WfB nicht anerkannt und wird auch nicht aner-

kannt.  

 Unbefriedigend erlebt der BR noch die Zusammenarbeit mit der WfB „In der letzten Zeit 

hatten wir mit Blick auf die WfB keine Rolle mehr.“ BR wünscht sich Transparenz zu den 

Entscheidungen der WfB. Die Info-Rundmails der WfB werden vom BR wertgeschätzt und 

als Schritt in die richtige Richtung bewertet. Ebenso wichtig sei der noch ausstehende Ver-

fahrensmonitor.  

 

Handlungsempfehlungen zur Fortführung des Beteiligungsrats  

Der BR sollte sich zukünftig ausschließlich aus Bürger/innen zusammensetzen; ein bis zwei 

Expert/innen sollten ihm zur Seite gestellt werden. Die WfB und Vertreter/innen aus Ver-

waltung und Politik nehmen auf Einladung teil; die WfB mindestens einmal im Quartal. 

 Nur im BR sind nicht-organisierte Bürger/innen eingebunden und wirken aktiv an der Ge-

staltung der Stadt mit. Das ist in besonderer Weise wertzuschätzen und zu erhalten. Ihre 

Stimme sollte noch mehr Gewicht erhalten. Die bisher vorhandene strukturelle Schieflage 
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sollte aufgelöst werden, in dem das Gremium als Bürgerrat konzipiert und weitergeführt 

wird.  

 

Fokussierung auf das, was Spaß macht, gewollt ist und was der BR kann:  

a. Vorrang für die aktive Beschäftigung mit ausgewählten Beteiligungsprojekten 

 Der BR will Bürgerbeteiligung „erleben“ und dicht dran sein an den Projekten und Initiati-

ven. Dies wird als persönliche Motivation beschrieben und mit dem Wunsch nach Mitwir-

kung in Beteiligungsprozessen verbunden.  

 Der BR sollte als kritische Stimme  stärker in die Planung und das Design von anstehenden 

Beteiligungsprozessen einbezogen werden.  

 In der Zusammenarbeit zwischen Beteiligungsrat und WerkStadt für Beteiligung sollten die 

Kompetenzen des Beteiligungsrates zukünftig noch deutlicher zum Tragen kommen. So ist 

zu prüfen, ob der Beteiligungsrat neben seiner beratenden Funktion zukünftig auch darüber 

entscheiden sollte, wo Beteiligungsprojekte angeboten werden und welche Beteiligungspro-

jekte bevorzugt bearbeitet werden sollten. 

 Die Information über laufende und geplante Beteiligungsprozesse sollten verbessert werden.  

 

b. Anwalt für die sieben Grundsätze der Beteiligung  

 Ggf. über bestimmtes Verfahren, Matrix etc., nachdem Grundsätze operationalisiert wurden 

 Ggf. Mitarbeit an Operationalisierung der Grundsätze 

 

c. Begleitung und Beratung der WfB  

 Zu einzelprojektübergreifenden Aufgaben der WfB kann der BR beratend einbezogen wer-

den.  

 

Der BR muss stärker wertgeschätzt und anerkannt werden. Dies gehört auch zu einer Beteili-

gungskultur. Die Mitglieder sollten eine Gratifikation erhalten, der BR sollte weiterhin ex-

tern moderiert werden und er sollte ein eigenes Budget erhalten.  

 

 

Bock/Reimann, 4. Juli 2016 
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 Änderungsantrag 

 Ergänzungsantrag 

 Neue Fassung 

zur Drucksache Nr. 

16/SVV/0540 

  öffentlich 

Einreicher: Fraktionen CDU/ANW, SPD, Bündnis 90/Die Grünen  

Betreff: Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des 
Modellprojekts "strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam" 
 

 Erstellungsdatum 02.11.16 

 Eingang 922:  

   

 

Beratungsfolge: 

 

Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 

 

  

02.11.2016 SVV       X 

                        

                        

                        

 

 
Änderungs-/Ergänzungsvorschlag: 
 

Änderungsantrag zu 16/SVV/0540 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des 
Modellprojekts "strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam" 
 
Die Ziffer 6 entfällt, die Ziffer 5 erhält folgenden Text: 
 
5. Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld werden auf der Grundlage der Entschädigungssatzung 
der LHP gezahlt. 
 
Beschlussbegleitend wird der Oberbürgermeister beauftragt, die Entschädigungssatzung der LHP  bis 
zum Ende des ersten Quartals 2017 zu überarbeiten und dem Hauptausschuss vorzustellen. 
 
Begründung: 
 
Gem. § 24 der Brandenburgischen Kommunalverfassung haben ehrenamtlich Tätige einen Anspruch 
auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalles. Der Verdienstausfall kann nach den 
Grundsätzen berechnet werden, die für die Gemeindevertreter gelten. Diese allgemeine Vorschrift wird 
durch die Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam konkretisiert. Im Sinne 
größtmöglicher Transparenz, Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit wird darin die Handhabung für alle 
in Gremien der LHP im Sinne des § 24 der brandenburgischen Kommunalverfassung tätigen 
Ehrenamtlichen geregelt. 

    gez. M Finken                  gez. P. Heuer                      gez. P. Schüler 
Fraktionsvorsitzender     Fraktionsvorsitzender             Fraktionsvorsitzender 
CDU/ANW Fraktion              SPD Fraktion                   Bündnis 90/Die Grünen 

 

 Unterschrift  
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0549

öffentlich
Betreff:
Jan Bouman Haus

Erstellungsdatum 29.08.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass der Jan Bouman Haus e.V. 
weiter bei der Erhaltung der öffentlichen Zugänglichkeit des Museums und bei der 
Grundfinanzierung unterstützt wird, indem der Vertrag mit der Landeshauptstadt Potsdam aus den 
90er Jahren heutigen Gegebenheiten angepasst wird.
Über das Ergebnis der dazu zu führenden Gespräche ist die Stadtverordnetenversammlung bis 
Dezember 2016 zu informieren. 

gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.9



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Das Museum Jan Bouman Haus leistet im Holländischen Viertel seit Jahrzehnten Bemerkenswertes, 
was die Vermittlung der Potsdamer Geschichte sowohl an Potsdamerinnen und Potsdamer als auch 
in besonderer Weise an Touristen anbelangt. Es zählt zu den ältesten erhaltenen und restaurierten 
Häusern Potsdams. Der Verein leistete und leistet unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit.
Die vertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt Potsdam müssten daher längst an die neuen 
Rahmenbedingungen, die sich aus Kostensteigerungen und anderen Aufwendungen ergeben haben, 
angepasst worden sein.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0550

öffentlich
Betreff:
Wohnungstauschzentrale für Potsdam

Erstellungsdatum 29.08.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Umsetzung des Wohnungspolitischen Konzepts der 
Landeshauptstadt zügig die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Wohnungstauschzentrale für 
die Stadt zu schaffen.
Ziel sollte es dabei sein, unter Regie der Stadt und bei Beteiligung aller Wohnungsunternehmen 
eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, mit der der Tausch von Wohnungen erleichtert und befördert 
wird.
Die Stadtverordnetenversammlung ist im Januar 2017 über den Stand zu informieren.

gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Vermittlung und Erleichterung von Wohnungstauschen ist eine erhebliche Reserve für die 
Verbesserung der Wohnsituation in der Landeshauptstadt.
Bei der Einrichtung einer Wohnungstauschzentrale sollte die Stadt die Initiative ergreifen, um die 
Kräfte der Wohnungsunternehmen zu bündeln. 
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0552

öffentlich
Betreff:
Erhalt der Touristen-Information im Potsdamer Hauptbahnhof

Erstellungsdatum 29.08.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Erhalt der 
Touristen-Information im Hauptbahnhof gesichert werden kann.
Der Stadtverordnetenversammlung ist in ihrer Sitzung am 2. November 2016 das Ergebnis der 
Prüfung vorzulegen.

gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.11



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Touristen-Information im Hauptbahnhof ist die wichtigste und mit Abstand von den meisten 
Besucherinnen und Besuchern aufgesuchte Filiale. Sie ist für alle mit dem öffentlichen Verkehr 
Anreisenden erste Anlaufstelle und auch für viele mit individuellem Verkehr Anreisenden wegen des 
Parkhauses ideal erreichbar.
Es wäre völlig widersinnig, diese Filiale  schließen zu müssen. Sollte es nicht möglich sein, dauerhaft 
drei Filialen zu betreiben, dann sollte auf eine der beiden anderen, später eröffneten Filialen 
verzichtet werden.
Der Oberbürgermeister möge den Erhalt aller drei Filialen prüfen. Nur wenn dies nicht möglich sein 
sollte, ist ein Vorschlag vorzulegen, bei dem auf alle Fälle die Filiale im Hauptbahnhof erhalten bleibt.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0553

öffentlich
Betreff:
Aufsichtsrat für die Potsdam Marketing und Service GmbH

Erstellungsdatum 29.08.2016
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 7. 
Dezember 2016 einen Vorschlag zur Bildung eines Aufsichtsrates für die Potsdam Marketing und 
Service GmbH vorzulegen.

gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Diskussion um die Schließung der Touristen-Information im Potsdamer Hauptbahnhof zeigt, dass 
zum einen die Stadtverordnetenversammlung nicht ausreichend in den Diskussionsprozess um die 
Schließung einbezogen wurde und zum anderen, dass die damit im Zusammenhang gebrachte 
Unterfinanzierung, die ausschlaggebend für die geplante Schließung sein soll, schon wenige Monate 
seit dem Bestehen der Gesellschaft bedenkliche Züge annimmt.
Um zu verhindern, dass auch diese Gesellschaft wie diverse Vorgängergesellschafen endet, muss 
eine unmittelbare Kontrolle durch die Stadtverordnetenversammlung in Form eines Aufsichtsrates 
gewährleistet sein.
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Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0564

Betreff: öffentlich

Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzialflächen

Erstellungsdatum 30.08.2016
Eingang 922: 30.08.2016

Einreicher: FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzialflächen 
wird als Handlungsrahmen für die künftige Gewerbeflächenentwicklung in der 
Landeshauptstadt Potsdam bestätigt.

2. Der Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzialflächen ist 
jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung des Maßnahmenplans sowie die 
Berichterstattung über den Stand Umsetzung der Maßnahmen wird künftig mit der 
jährlichen Bilanzierung zum Gewerbeflächensicherungskonzept zusammengefasst. 

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Die zur Entscheidung vorliegende Beschlussvorlage hat keine unmittelbaren finanziellen 
Auswirkungen für die Landeshauptstadt Potsdam. 

Finanzielle Auswirkungen, die sich in der Folgezeit aus der Umsetzung einzelner Maßnahmen für 
die Landeshauptstadt Potsdam ergeben, werden im konkreten Einzelfall dargestellt und sofern 
erforderlich zur Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. 

Die Umsetzung der Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der 
Haushaltssatzungen der jeweiligen Haushaltsjahre. 

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

3 1 1 1 0 140 große

Begründung:

Am 04. April 2012 hat die Stadtverordnetenversammlung das „Gewerbeflächensicherungskonzept 
(GSK)“ beschossen.1 Gemäß Punkt 4.4 des GSK und Punkt 6.3 der „Richtlinie zur Sicherung der 
gewerblichen Potenzialflächen der Landeshauptstadt Potsdam“ vom 12. April 2012, ist der 
Stadtverordnetenversammlung einmal jährlich über den Bestand und die Entwicklung der 
„Gewerblichen Potenzialflächen 2020 (P20-Flächen)“ zu berichten. 

Am 09. September 2015 hat die Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister beauftragt, 
einen Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzialflächen zu erstellen 
und vor allem Möglichkeiten – auch unter Einbeziehung der städtischen Unternehmen – zu prüfen, 
finanzielle Mittel (Investitionen) für die Entwicklung und Aktivierung von Gewerbeflächen einsetzen zu 
können.2

Aufgrund der sehr engen inhaltlichen Verzahnung dieser beiden v.g. Aufträge wird die Bilanzierung 
zum GSK und die Vorlage eines Maßnahmenplanes in dieser Vorlage vereint. 

Anlagen:

Bilanz Maßnahmenplan

Maßnahmenübersicht
- STEK-Gewerbe
- Strategische Ausrichtung TGZP
- Neubau GO:IN 2
- Bebauungsplan Nr. 129

1 Drucksache 12/SVV/0157
2 Drucksache 15/SVV/0388
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Maßnahmenplan zur Sicherung und 
Aktivierung von gewerblichen Poten-
zialflächen 
(Wirtschaftsförderung, Stand: 2016) 
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Einführung 
 
Am 04. April 2012 hat die Stadtverordnetenversammlung das „Gewerbeflächensicherungs-
konzept (GSK)“ beschlossen.1 Gemäß Punkt 4.4 des GSK und Punkt 6.3 der „Richtlinie zur 
Sicherung der gewerblichen Potenzialflächen der Landeshauptstadt Potsdam“ vom 12. April 
2012, ist der Stadtverordnetenversammlung einmal jährlich über den Bestand und die Ent-
wicklung der „Gewerblichen Potenzialflächen 2020 (P20-Flächen)“ zu berichten.  
 
Am 09. September 2015 hat die Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister be-
auftragt, einen Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzial-
flächen zu erstellen und vor allem Möglichkeiten – auch unter Einbeziehung der städtischen 
Unternehmen – zu prüfen, finanzielle Mittel (Investitionen) für die Entwicklung und Aktivie-
rung von Gewerbeflächen einsetzen zu können.2 
 
Aufgrund der sehr engen inhaltlichen Verzahnung dieser beiden v.g. Aufträge wird die Bilan-
zierung zum GSK und die Vorlage eines Maßnahmenplanes in dieser Vorlage vereint. Vor-
behaltlich des Votums der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, für die  Folge-
jahre die Bilanzierung zum GSK durch die Fortschreibung und Berichterstattung zum Maß-
nahmenplan zu ersetzen. 
 
Teil 1: Gewerbeflächensicherungskonzept - Bilanz 2015/2016 
 
Fazit Bilanz Gewerbeflächensicherungskonzept 
 
Die erneut gestiegene Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ein Ausdruck für die anhaltende 
Attraktivität der Landeshauptstadt Potsdam als Wirtschaftsstandort. Die hohe Standortattrak-
tivität für Unternehmen bietet der Landeshauptstadt Potsdam die Chance zusätzliche Ar-
beitsplätze zu schaffen und die positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkom-
menssteuer und der Gewerbesteuereinnahmen fortzusetzen.  
 
Den nachfragenden Unternehmen konnte nicht immer ein passgenaues, kurzfristig verfügba-
res Angebot unterbreitet werden. Die Ergebnisse der Gewerbeflächensicherungsbilanz ver-
deutlichen, dass von den vorhandenen Gewerbeflächenpotenzialen nur wenige Flächen 
kurzfristig verfügbar sind und keine Aktivierungshemmnisse aufweisen.  
 
Im Ergebnis der Bilanz wird deutlich, dass die reine Sicherung gewerblicher Potenzialflächen 
nicht mehr ausreicht, sondern die aktive Qualifizierung und Entwicklung von Gewerbeflächen 
notwendig ist.  
 
Für die Landeshauptstadt Potsdam bedeutet der Engpass bei der Gewerbeflächenverfüg-
barkeit ein Risiko für die zukünftige Entwicklung. Um langfristig die Entstehung weiterer Ar-
beitsplätze zu ermöglichen, Steuereinnahmen aus unterschiedlichen Quellen und damit ei-
nen wesentlichen Anteil an der kommunalen Finanzausstattung dauerhaft zu sichern, bietet 
der Maßnahmenplan die Chance, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und 
den nachfragenden Unternehmen in der Landeshauptstadt Potsdam einen Standort mit An-
siedlungs- und Erweiterungspotenzialen anzubieten.  
 
Mit der Erarbeitung des beigefügten Maßnahmenplanes zur Sicherung und Aktivierung von 
Gewerbeflächen wird damit Rechnung getragen. 
 
 

                                                           
1
 Drucksache 12/SVV/0157 

2
 Drucksache 15/SVV/0388 
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Nachfrage 
 
Im Bereich Wirtschaftsförderung sind im Bilanzierungszeitraum Gewerbeflächen in einem 
Umfang von 36 bis 50 ha nachgefragt worden. Damit ist das hohe Nachfrageniveau des Vor-
jahres übertroffen worden. Die Nachfragen nach Flächen für das in Potsdam sehr wichtige 
Segment „höherwertiges Gewerbegebiet/Gewerbepark“ blieben mit der Größenordnung zwi-
schen 10,5 und 15,4 ha auf dem Niveau des Vorjahres. Hierrunter fallen insbesondere pro-
duzierende Unternehmen, Unternehmen mit wirtschaftsnahen Dienstleistungen, nicht Zen-
tren relevanter Einzelhandel sowie Forschung und Entwicklung. Die im Vorjahr erkennbare 
Tendenz einer verstärkten Nachfrage nach Gewerbeflächen im Potsdamer Norden hielt wei-
terhin an.  
 

3 
Eine Zunahme der Standortanfragen gab es nach dem Flächentyp „Einfaches Gewerbege-
biet / Logistikstandort“. Dieser Standorttyp wurde im Umfang von 20,8 bis 29,5 ha nachge-
fragt. Der Anstieg der Anfragen nach diesem Standorttyp ist zu differenzieren.  
 
Zum einen ist es Signal der Verdrängung von störintensivem Gewerbe, da Wachstum und 
Expansion von störintensivem Gewerbe am eigenen Standort oftmals nicht möglich ist, was 
einzelne Nachfragen nach Schutt und Lagerflächen und Flächen für Betriebe des Garten- 
und Landschaftsbaus zum Ausdruck bringen. Zum anderen verdeutlicht die zunehmende 
Nachfrage nach diesem Standorttyp die Herausforderungen der Logistik und Distribution in 
der Wachstumsregion und den veränderten Kundenbedürfnisse. Fünf Anfragen mit einem 
Umfang von 16 – 24 ha verdeutlichen den Schwerpunkt innerhalb dieses Flächentyps. Nicht 
zuletzt wird auch an wenigen aber sehr flächenintensiven Standortanfragen dieses Typs 
deutlich, dass das Wachstum der Landeshauptstadt sich auch im Flächenbedarf für Flächen 
der Nutzungsklassifizierung „GI“ (Industriegebietsausweisung), zum Beispiel für Einrichtun-
gen der Energieversorgung und Entsorgung, widerspiegelt.      
 
Zuzüglich zu der dargestellten und differenziert beschriebenen Nachfrage im Berichtszeit-
raum, muss beachtet werden, dass nicht erfolgreich bediente Nachfragen in einem nicht zu 
vernachlässigenden Umfang als offene und noch nicht realisierte Flächennachfragen aus 
Vorjahren als Interessenten am Standort Potsdam verbleiben. Die Gefahr dieser nicht be-
dienten Nachfragen liegt insbesondere in den fehlenden Erweiterungs-, Expansions- und 
Verlagerungsmöglichkeiten bereits ansässiger Unternehmen als in nicht realisierten Gewer-
beflächenanfragen externer Interessenten. Während bei letztgenannten der Schaden darin 
besteht, dass eine Ansiedlung und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht realisiert 

                                                           
3
 Die Inanspruchnahme im Bilanzierungszeitraum weist realisierte Anfragen aus vorangegangenen Bilanzzeit-

räumen aus 

Nachfrage und Inan-
spruchnahme nach Flä-
chentyp 

Nachfrage 
2015/2016 

Inanspruch-
nahme 

2015/2016 

P 20-Flächen (Angebot) 
kurzfristig verfügbar 

ohne  größere Aktivie-
rungshemmnisse 

Einfaches Gewerbegebiet/ 
Logistikstandort 

20,8 – 29,5 ha  0 ha 1,3 ha 

Höherwertiges Gewerbe-
gebiet/ Gewerbepark 

10,5 – 15,4 ha 4,1 ha 1,8 ha 

Standort mit besonderer 
Eignung für Handwerk 

0,5 – 1,7 ha 0 ha 0,0 ha 

Wissenschafts-, Technolo-
giestandort (auch Medien) 

0,1 ha 0,3 ha 3,8 ha 

Gesamt: 31,9 – 46,7 ha 4,4 ha 6,9 ha 
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werden kann, bestehen bei Bestandsunternehmen die Gefahr der Abwanderung und damit 
zusätzlich der Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen.    
 
Inanspruchnahme von Gewerbeflächen 
 
Die Inanspruchnahme von Flächen 
für eine gewerbliche Nutzung ist mit 
4,4 ha im Bilanzierungszeitraum nicht 
nur erneut unter dem Niveau des 
Vorjahres geblieben, sondern stellt 
auch eine nur zehnprozentige Bedie-
nung der Nachfrage dar. Diese be-
denklich niedrige Flächeninan-
spruchnahme ist ein alarmierendes 
Zeichen für das Nichtvorhandensein 
eines ausreichenden verfügbaren 
Gewerbeflächenangebotes. Die Inan-
spruchnahme von Flächen für eine 
gewerbliche Nutzung in 2015/2016 ist 
positiv und entspricht den Zielen der 
Landeshauptstadt. Zugleich wird mit 
der Inanspruchnahme das derzeit 
verfügbare Flächenangebot von P20-Flächen weiterhin reduziert.  
 
Der mit Abstand größte Flächenverbrauch ist im Gewerbegebiet Babelsberg erfolgt. Im Be-
reich der verlängerten Ahornstraße, dem Maximumgelände und Flächen an der Grünstraße 
sind insgesamt 2,4 ha für gewerbliche Nutzungen verkauft bzw. in Anspruch genommen 
worden. Auf den im Bilanzierungszeitraum des Vorjahres verbrauchten Flächen an der 
Grünstraße ist die Entstehung der Außenkulisse von Studio Babelsberg sichtbar und damit 
ein bedeutender Beitrag zur Stärkung und Sicherung des Medienstandortes gelungen. Mit  
der Innutzungnahme dieser Flächen im Stadtteil Babelsberg, ist das in 2012 ursprünglich 
ausgewiesene Potenzial in Höhe von 8,4 ha bis auf zwei größere Potenziale innerhalb des 
GiP-Geländes und einiger weniger Restflächen im Gewerbequartier aufgebraucht. Da ein 
Teil der GiP-Flächen aktuell optioniert sind, verfügt dieser Stadtteil über keine nennenswer-
ten kurzfristigen Potenziale mehr.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Inanspruchnahme liegt im Gewerbegebiet „Am Silbergraben“, 
wo Flächen im Umfang von 1,6 ha für Gewerbe verkauft wurden. Damit ist auch dieser vor-
mals weniger nachgefragte Standort fast vollständig in Anspruch genommen. Mit einer Tank-
stelle, der Kuss GmbH, dem Abschleppdienst Potsdam Nord und weiteren Gewerbetrieben 
ist die Ansiedlung von Gewerbe und die Entstehung von Arbeitsplätzen deutlich sichtbar ist.  
 
Beide Standorte, das Gewerbequartier Babelsberg und das Gewerbegebiet „Am Silbergra-
ben“ sind beispielgebend für die Dynamik der Gewerbeflächeninanspruchnahme. Das Ge-
werbequartier Babelsberg konnte durch aktives städtisches Engagement und die Anwen-
dung von besonderem Städtebaurecht zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort entwickelt 
werden und das Gewerbegebiet „Am Silbergraben“ mit Hilfe der verbindlichen Bauleitpla-
nung, begünstigender Rahmenbedingungen, wie der Nähe und der Anbindung zur Autobahn 
und zum Industriegebiet Süd und der Mitwirkungsbereitschaft der Privateigentümer zu einem 
belebten und nachgefragten Gewerbestandort entwickelt werden.  
 
  

5,6 
6,3 

14,1 

5,8 
4,4 

2009 - 2011 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Inanspruchnahme Gewerbeflächen 

Gewerbeflächen (in ha)
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Bestand und Verfügbarkeit von Gewerbeflächen (Bestand P20-Flächen)  
 
Gewerbe vor Ort schafft Arbeitsplätze, ermöglicht und fördert gesellschaftliches Engagement 
von Unternehmern, bringt Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen, schafft die Voraus-
setzungen für Bruttowertschöpfung und senkt damit indirekt die Auszahlungen für Sozialleis-
tungen. Damit erhöht es die Attraktivität des Standortes Potsdam und wirkt positiv auf eine 
Vielzahl harter und weicher Standortfaktoren. Die Bereitstellung eines ausreichenden und 
attraktiven Gewerbeflächenangebotes ist jedoch der Standortfaktor, der das Fundament für 
eine anhaltende positive Entwicklung darstellt.  
 
P20-Flächen mit einer Gesamtgröße von 61,4 ha waren zu Beginn des Bilanzierungszeit-
raums vorhanden. Mit der Inanspruchnahme von 4,4 ha und keinen Entscheidungen zur In-
anspruchnahme für andere Nutzungen (Abgänge) sind zum Stand 02/2016 noch 57 ha Ge-
werbeflächenpotenzial vorhanden.  
 
Der anhaltende Rückgang der Flächeninanspruchnahme und die gestiegene Nachfrage nach 
Gewerbeflächen machen deutlich, dass die vorhandenen Gewerbeflächenpotenziale zu hohe 
Aktivierungshemmnisse aufweisen oder sich in Lagen befinden, die dezentral liegen oder 
verkehrlich nicht optimal angebunden sind. Noch deutlicher wird dieses Missverhältnis bei 
der näheren Betrachtung und Analyse der noch vorhandenen Flächenpotenziale. Von den 
noch verfügbaren 57 ha sind lediglich 7 ha kurzfristig verfügbar und weisen nur geringe Akti-
vierungshemmnisse auf. Davon entfallen 3,5 ha auf Flächenpotenziale des Wissen-
schaftsparks Golm, so dass nur noch 3,5 ha für Nachfragen mit den Eignungen für einfaches 
Gewerbe, höherwertiges Gewerbe, Medien und Dienstleistungen angeboten werden können. 
Die im Bereich des Wissenschaftsparks Golm ausgewiesenen Potenzialflächen sind zentra-
ler Bestandteil der Gesamtentwicklung des Innovationsstandortes Golm in Kooperation des 
Landes Brandenburg und der LHP, so dass es auch bei diesem Standorttyp an weiteren Po-
tenzialflächen mangelt. Wie in den Jahresbilanzen der Vorjahre ausgewiesen, sind kurzfristig 
Flächenpotenziale für das Handwerk nur noch dezentral und mit mindestens mittleren Akti-
vierungshemmnissen vorhanden.  
   

Im STEK-Gewerbe wurde ein zusätzlicher Flächenbedarf im Umfang von 67,4 ha prognosti-
ziert. Bis zum März 2016 wurden 38,1 ha für Gewerbe in Anspruch genommen. Damit ist die 
Prognose nach 2/3 des Betrachtungszeitraums zu 57 % eingetreten, wobei eine abnehmen-

                                                           
4
 sowohl P 20-Flächen als auch andere mit dem STEK Gewerbe identifizierte Flächenpotenziale 

5
 Abweichungen auf Grund von Rundungsdifferenzen 

Standorttyp Zusätzl. Flä-
chenbedarf 
STEK Ge-

werbe 2008-
2020 

für gewerbli-
che Nutzung 
in Anspruch 
genommen 
2009-20164 

P 20-
Flächen 
Bestand 
03/2016 

 

davon  
P 20-

Flächen mit 
geringen 

Aktivierungs
rungs-

hemmnissen 

Einfaches Gewerbegebiet/ 
Logistikstandort 

9,3 ha 11,6 ha 15,1 ha 1,3 ha 

Höherwertiges Gewerbe-
gebiet/ Gewerbepark 

45,2 ha 17,1 ha 25,2 ha 1,8 ha 

Standort mit besonderer Eig-
nung für Handwerk 

1,8 ha 2,8 ha 2,8 ha 0,0 ha 

Wissenschafts-, Technologie-
standort (auch Medien) 

11,1 ha 6,6 ha 13,8 ha 3,8 ha 

Gesamt 67,4 ha 38,1 ha 56,95 ha 6,9 ha 
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de Tendenz der Inanspruchnahme erkennbar ist. Durch das fehlende Angebot an kurzfristig 
verfügbaren und aktivierbaren Gewerbeflächenpotenzialen kann die Nachfrage nicht mehr 
bedient werden und in Ansiedlungen und Erweiterungen umgesetzt werden. Die abnehmen-
de Tendenz der Flächeninanspruchnahme wird ohne aktives Engagement bei der Aktivie-
rung und Steuerung von Gewerbeflächenpotenzialen anhalten. Eine Sicherung der vorhan-
denen Potenziale ist nicht mehr ausreichend.  
  
Bei der Analyse der Nachfragen, Inanspruchnahmen und noch verfügbaren Potenziale nach 
Standorttypen ist erkennbar, dass die Inanspruchnahmen bei den Standorttypen „einfaches 
Gewerbe/Logistikstandort“ und „Standort mit besonderer Eignung für Handwerk“ deutlich 
über den Annahmen liegen und bei den Standorttypen „höherwertiges Gewerbe / Gewerbe-
park“ und „Wissenschafts-, Technologiestandort (auch Medien)“ die in Nutzung genomme-
nen Flächen aber unter den Prognosewerten liegen.  
 
Die sich weiter verschärfende Angebotslücke bei den Standorttypen „höherwertiges Gewer-
be/ Gewerbepark“ und  „Standort mit besonderer Eignung für Handwerk“ stellt eine Schwä-
che und ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung in Form von Ansiedlungen und Expan-
sionen für diese Unternehmenstypen dar. Mit aktuell nur 1,8 ha kurzfristigem Potenzial ohne 
Aktivierungshemmnisse für „höherwertiges Gewerbe/ Gewerbepark“ kann das bereits ent-
standene Delta zwischen der prognostizierten Entwicklung und der tatsächlichen Inan-
spruchnahme nicht mehr aufgeholt werden und wird sich stattdessen weiter verschärfen. Da 
es für den Standorttyp „…mit besonderer Eignung für Handwerk“ keine kurzfristig verfügba-
ren Angebote ohne Aktivierungshemmnisse gibt, wird die Entwicklung für diese Betriebe wei-
ter  stagnieren.   
 
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen  
 
Das Bevölkerungswachs-
tum lag seit der Erarbeitung 
des STEK-Gewerbes re-
gelmäßig über den Bevölke-
rungsprognosen. Bei der 
Betrachtung der Entwick-
lung der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten, 
ist festzustellen, dass diese 
Beschäftigungserwartung 
regelmäßig hinter der Prog-
nose vom Difu-Institut zu-
rückgeblieben ist. Seit 2009 
liegt dieser Bestand jährlich 
um ca. 1.200 Arbeitsplätze 
unter der Prognose. Die 
gute Entwicklung der Be-
schäftigtenzahlen ist be-
sonders im Verhältnis zur dynamischen Entwicklung der Einwohnerzahlen Potsdams als 
sehr positiv zu bewerten. Mit Blick auf die Prognose schöpft die Landeshauptstadt Potsdam 
den möglichen Erfolg jedoch nicht vollständig aus. 
 
Entwicklung der Gewerbetreibenden und der Steuereinnahmen 
 
Die positive Entwicklung der Gewerbetriebe hat einen stetig wachsenden Anteil der Gewer-
besteuer zahlenden Betriebe zur Folge und daraus steigende Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer. Mit 56,2 Mio EUR Planansatz im Haushaltsjahr 2015 und 57,7 Mio EUR Planansatz 

 73.494     72.899    
 74.737     76.508     77.916     77.697     78.041    

 80.195    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Landeshauptstadt Potsdam 
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30.06.) 

Ist (Statistischer Jahresbericht; 2015 Agentur für Arbeit)

Prognose (difu)
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im Haushaltsjahr 2016 stellen diese Erträge neben dem Gemeindeanteil aus der Einkom-
menssteuer (Plan 2015: 57 Mio EUR / Plan 2016: 61 Mio EUR) die bedeutendsten Steuer-
einnahmen der Landeshauptstadt Potsdam dar, welche es insbesondere mit Blick auf künftig 
wegfallende bzw. reduzierte Zuweisungen in den kommenden Jahren zu stärken gilt.  
 

 
 
 
  

 11.310     11.720    
 12.048     12.354    

 12.507     12.741     13.080     12.609     12.919    

 1.636     1.631     1.759     1.867     1.989     1.989     2.197    
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Teil 2:  Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzial-
flächen 

 
Mit dem  vorliegenden Maßnahmenplan werden entscheidende Handlungsfelder und Maß-
nahmen für die Entwicklung, Sicherung und Aktivierung von Gewerbeflächen definiert. Ihre 
Umsetzung ist eine Voraussetzung, um ein dem Wachstum der Stadt angemessenes Ange-
bot an Arbeitsplätzen zu sichern und damit die Grundlage für stetig wachsende Einnahmen 
aus der Gewerbe- und der Einkommenssteuer zu schaffen. Möglichkeiten der Einbeziehung 
städtischer Gesellschaften bei der Sicherung und Aktivierung von Gewerbeflächen wurden 
geprüft und sind entsprechend berücksichtigt. Notwendige ergänzende Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung zu einzelnen Maßnahmen werden dadurch nicht ersetzt. 
 
Die konkrete Übersicht der Maßnahmen und Projekte ist in der Anlage 1  dargestellt  
 
Weitere Maßnahmen und Projekte werden parallel vorbereitet und umgesetzt, welche die 
Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren gesamtstädtisch und/oder standort-
konkret zum Ziel haben. Aus diesem Grund kann der Maßnahmenplan keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben und ist jährlich fortzuschreiben, durch neue Maßnahmen und Projek-
te zu ergänzen und über die Umsetzung zu berichten.     
 
Handlungsfeld 1: Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbe-
dingungen für die weitere Gewerbeflächenentwicklung 
 
Im Vordergrund steht hier die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts Gewerbe 
(STEK-Gewerbe) über das Jahr 2020 hinaus. Damit sollen Grundlagen für die langfristige 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung bis 2030 in der Landeshauptstadt Potsdam geschaf-
fen werden. Dabei sollen noch stärker Lösungen für die Einbindung städtischer Unterneh-
men in den schrittweisen Übergang zu einer aktiven Liegenschaftspolitik entwickelt werden.  
In einem ersten Schritt soll die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP 
GmbH) gestärkt werden, um sie für die Vorbereitung und Umsetzung von Projekten zur 
Schaffung von Mietflächenangeboten im Bereich des Wissenschaftsparks Golm und der Me-
dienstadt Babelsberg auch kapazitätsseitig personell gut aufzustellen.    
 
Handlungsfeld 2: aktive Steuerung standortbezogener Maßnahmen durch die LHP 
 
Möglichkeiten einer aktiven Steuerung durch die LHP ergeben sich insbesondere, wenn die 
Verfügbarkeit über die Grundstücke gegeben ist oder wenn Stadt und Flächeneigentümer 
gemeinsame Ziele für die Entwicklung verfolgen und bei deren Umsetzung zusammenarbei-
ten oder Instrumente des besonderen Städtebaurechts angewendet werden. 
 
Im Ergebnis einer vergleichenden Analyse zu den Potenzialen des Wissenschaftssparks 
Potsdam-Golm (WPG) mit skandinavischen Wissenschafts- und Innovationszentren wurde in 
Zusammenarbeit verschiedener Ministerien des Landes Brandenburg und der Landeshaupt-
stadt Potsdam erstmals eine gemeinsame Zielvorstellung und Vision für die weitere Entwick-
lung des Standorts definiert. Der WPG soll innerhalb der nächsten 10 Jahre zu einem inter-
national konkurrenzfähigen Innovationsstandort weiterentwickelt werden. Dafür wurde ein 
priorisierter und zeitlich gestaffelter Maßnahmen- und Umsetzungsplan erarbeitet. Erste 
standortbezogene Maßnahmen der Landeshauptstadt Potsdam sind u.a. der Neubau des 
GO:IN 2 und die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 129.  
 
Ebenso im Fokus stehen Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandorts Babelsberg. Hier 
geht es ebenfalls um die Schaffung von Mietflächenangeboten sowohl für ansässige Unter-
nehmen die am Standort wachsen oder aus dem Guido–Seeber-Haus nach acht Jahren 
ausziehen müssen als auch um Ansiedlungsmöglichkeiten für Unternehmen und StartUps 
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aus den Bereichen Medien und IT durch Unterstützung privater Investoren. Schwerpunkt ist 
aber auch die planungsrechtliche Sicherung der noch in der Medienstadt vorhandenen Flä-
chenpotenziale für Medien und IT- Nutzungen. 
 
Weitere Maßnahmen richten sich auf die Steuerung der gewerblichen Entwicklung im 
Kirchsteigfeld, die Aktivierung und Entwicklung des SAGO-Geländes und die Stärkung der 
IT- und Kreativbranche am Gewerbe- und Kulturstandort Schiffbauergasse. 
 
Handlungsfeld 3: Standortbezogene Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Grundstück-
seigentümern  
 
Bei den Maßnahmen dieses Handlungsfeldes liegen die Einflussmöglichkeiten der LHP 
hauptsächlich in der Kooperation durch Abstimmung, Vermittlung, Kommunikation und Un-
terstützung mit den Eigentümern. Die Erfolgsaussichten sind in hohem Maße von der Offen-
heit und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer (Dritten) abhängig. Hier finden sich daher 
die stetigen Bemühungen für die Aktivierung der „Neuen Halle – RAW“, die Kommunikation 
und Vermittlung zu den Eigentümern der Flächen im GiP-Gelände und die seit vielen Jahren 
bewährte Kooperation zum Eigentümer der Flächen „Am Friedrichspark“, wie auch die jünge-
re Zusammenarbeit zu den Eigentümern der Flächen im Bereich der Wetzlarer Bahn und der 
Flächenpotenziale am alten Landtag, alle samt mit dem Ziel der Unterstützung der Vermar-
kung und der Ansiedlung von Unternehmen.   
 
Handlungsfeld 4: Standortbezogene planungsrechtliche Sicherung und Entwicklung  
 
Die unter diesem Handlungsfeld aufgelisteten Maßnahmen sind die im Rahmen der Erarbei-
tung eines B-Plans vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten. Hierbei ist in besonderem Maße 
die Sicherung und Aktivierung von ausgewiesenen P20-Flächen zu unterstützen, insbeson-
dere die B-Pläne für die Standorte „Am Raubfang“ (Potenzialfläche: 2.21), „ehem. Tram-
Depot“ (Potenzialfläche: 9.6) und „ehem. Poststandort - Michendorfer Chaussee (Potenzial-
fläche: 9.4).  
 
Handlungsfeld 5: Verbesserung der Kommunikation mit Unternehmen und Eigentü-
mern/Investoren, Standortwerbung und Marketing 
 
Die Maßnahmen dieses Handlungsfeldes haben die positive Beeinflussung und Vermarkung 
des Gewerbe- und Arbeitsstandortes Potsdam zum Ziel. Auf überregionaler Ebene wird die 
Vermarktung des Standortes durch Publikationen, Messeteilnahmen und Mitgliedschaften in 
überregionalen Netzwerken umgesetzt, während vor Ort die konkrete Standortberatung und 
Unterstützung bei der Realisierung von Ansiedlungen und oder Expansionen sowie der Dia-
log mit Unternehmen, Politik, Kammern, Verbänden und weiteren Beteiligten angeboten und 
aktiv initiiert wird. Als Maßnahme mit dem Status „Idee“ ist die Initiierung einer Expertenrun-
de für die langfristige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und der strategischen Ausrich-
tung der Gewerbeflächenpolitik aufgenommen worden. 
 
Konkretisierung von Einzelmaßnahmen 
 
Für bestimmte Einzelmaßnahmen ist ein separates Maßnahmenblatt erstellt worden. Die 
damit umfangreicher beschriebenen Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung, 
sind für die weitere Sicherung und Aktivierung von Gewerbeflächen von wesentlicher Bedeu-
tung oder sind im Be- bzw. Erarbeitungsprozess bereits so weit fortgeschritten, dass eine 
kurze Auflistung in der Maßnahmenübersicht deren Relevanz nicht gerecht wird. Hier sind 
insbesondere die Fortschreibung des STEK-Gewerbes über das Jahr 2020 und die Entwick-
lung des Wissenschaftsparks Golm zu einem international konkurrenzfähigem Innovations-
standort zu nennen.  
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Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung des Maßnahmenplanes  
 
Die erfolgreiche Umsetzung des Maßnahmenplans erfordert eine breite politische Unterstüt-
zung und Akzeptanz innerhalb der Verwaltung. Die Einbeziehung des Wirtschaftsrates in die 
Erarbeitung ist eine wesentliche Unterstützung und Rahmenbedingung für die Umsetzung 
des Maßnahmenplans und damit die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Potsdam. Als 
fachbereichsübergreifende Querschnittsaufgabe  ist der Maßnahmenplan fortzuschreiben 
und über die Umsetzung zu berichten und zu bilanzieren.  
 
Für die Verwaltung ist es selbstverständlich, bei bedeutenden konkreten Planungen, Vorha-
ben und Projekten zielorientiert fachbereichsübergreifend die gewerbliche Entwicklung zu 
fördern und zusammen zu arbeiten. Auf Arbeitsebene ist dabei die regelmäßige und frühzei-
tige Abstimmung zwischen fachlich tangierten Bereichen gewährleistet und bei B-Plan-
Verfahren die frühzeitige und aktive breite Beteiligung gesichert.  
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Maßnahmenplan zur Sicherung und 
Aktivierung von gewerblichen Poten-
zialflächen 
(Wirtschaftsförderung, Stand: 2016) 
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Anlage 1

Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen Potenzialflächen (Übersicht)

lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

1.1 Fortschreibung des STEK-Gewerbe mit 

einem Zeithorizont bis 2030

2017 - 2030

insbesondere

- Evaluierung des STEK-Gewerbe 2020 und 

des Gewerbeflächensicherungsprozesses

- Prognose der Beschäftigtenentwicklung 

und daraus abgeleitet des Bedarfs an 

Gewerbeflächen in Entwicklungsszenarien

- Aktualisierung bzw. Neubewertung 

vorhandener Gewerbeflächenpotenziale, 

ggf. Identifikation neuer Potenziale

- Ableitung von weiteren Maßnahmen zur 

mittel- und langfristigen Entwicklung und 

Aktivierung von Gewerbeflächen

- Handlungsrahmen für die 

langfristige Sicherung der 

wirtschaftlichen Entwicklung der 

Landeshauptstadt Potsdam

- Einstige in eine aktive 

Liegenschaftspolitik

- Sicherung eines Beitrages zur 

Finanzierung der kommunalen 

Aufgaben der LHP 

2017 - 2020 jährliche Bilanz 

des Gewerbe-

flächensiche-

rungskonzepts

Erarbeitung 

Leistungsbeschrei-

bung und 

Vorbereitung 

Vergabeverfahren

1.2 Strategische Ausrichtung der Technologie- 

und Gewerbezentren Potsdam GmbH 

(TGZP)

2016 ff

1.2.1 personelle Stärkung der TGZP GmbH Verbesserung der 

Handlungsfähigkeit der Gesellschaft 

für die Initiierung, Vorbereitung, 

Koordinierung und Umsetzung von 

Gewerbeprojekten 

2016 - 2026 Studie zur 

Geschäftsfeld-

analyse der 

TGZP

Auswertung und 

Umsetzung der 

Empfehlungen aus 

der Studie

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

TOP 4.13



Anlage 1

lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

2.1 Entwicklung des Wissenschaftspark Golm  

zu einem internationalen 

Innovationsstandort (Road Map Golm)

2016 - 2026

2.1.1 Neustrukturierung und -ausrichtung der 

GO:IN GmbH durch Übernahme der 

Gesellschafteranteile der TZT GmbH 

Bündelung der 

immobilienwirtschaftlichen 

Aktivitäten zur Standortentwicklung 

im Kernbereich des 

Wissenschaftsparks 

2017 ff Wertermittlung 

durch Gutachten 

(erfolgt)

Verhandlung mit 

Landkreis Potsdam-

Mittelmark und TZT 

GmbH, Klärung 

Finanzierung 

Gesellschafter-

einlage

2.1.2 Neubau eines Büro- und Laborgebäudes 

(GO:IN 2) durch die TGZP GmbH

Sicherung des Verbleibs der 

derzeitigen Mieter des GO:IN am 

Standort, Schaffung von 

Flächenpotenzialen für Ansiedlung 

neuer Unternehmen

2016 - 2018 Vorplanung Genehmigungs-

planung, Bauantrag, 

Sicherung 

Finanzierung

2.1.3 Erschließung und Entwicklung der 

gewerblichen Bauflächen im Bereich des B-

Plans 129 

Ansiedlung innovativer, 

wissenschaftsnaher Unternehmen, 

stärkere Verbindung von 

Wissenschaft und Wirtschaft am 

Standort, Kooperation und 

Technologietransfer

2016 ff Gespräche mit 

den Grundstücks-

eigentümern

2.1.4 Errichtung eines weiteren geförderten 

Technologiezentrums durch die TGZP bis 

zum Auslaufen der Fördermittelbindung für 

das GO:IN

Bereitstellung von weiteren 

kleinteiligen Büro- und Laborflächen 

für Start Up´s, Potenzial für 

Ansiedlung neuer Unternehmen

2017-2022

2.2 Stärkung und Sicherung des 

Medienstandortes Babelsberg

Handlungsfeld 2:

Standortbezogene Maßnahmen mit aktiver Steuerung durch die LHP
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lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

2.2.1 Sicherung der noch vorhandenen 

Bauflächen für Medien-/IT Nutzungen zur 

Stärkung und Profilierung des 

Medienstandorts

Flächenpotenziale für Ansiedlungen 

vorhalten und entwickeln

laufend Gespräche mit 

dem 

Grundstücks-

eigentümer, 

Vermittlung von 

Investoren und 

Unternehmen

2.2.2 Unterstützung von privaten Investoren und 

Projektentwicklern bei der Schaffung und 

Realisierung von Mietflächen 

Standortbindung v. Mietern des 

Guido-Seeber-Hauses, 

Standortangebote für 

Neuansiedlungen schaffen

laufend

2.2.3 Neubau eines geförderten 

Technologiezentrums in der Medienstadt  

bis zum Auslaufen der Fördermittelbindung 

für das Guido Seeber Haus

Schaffung von Flächenangeboten in 

der Medienstadt (Bedienung 

Nachfrage), Realisierung von 

weiteren Ansiedlungen

2017-2024 Vorbereitung 

Machbarkeitsstudie

2.3 Steuerung der gewerblichen Entwicklung im 

Kirchsteigfeld

2.3.1 Vorbereitende Untersuchung für die 

Durchführung einer 

Entwicklungsmaßnahme (VU) 

- Sicherung und Aktivierung der 

Flächenpotenziale für die 

Ansiedlung von Unternehmen

- Schaffung von ca. 500 

Arbeitsplätzen 

2016 VU in 

Bearbeitung 

Auswertung 

Ergebnisse der VU 

und Entscheidung 

zum weiteren 

Vorgehen

2.4 Stärkung der IT- und Kreativbranche am 

Gewerbe- und Kulturstandort 

Schiffbauergasse

2.4.1 Immobilienwirtschaftliche Untersuchung der 

Husarenkaserne

Stärkung des Standortes, Schaffung 

von Raumangebote für 

Expanisionen und Neuansiedlungen, 

Befriedigung der Nachfrage

2016 - 2025 Untersuchung 

abgeschlossen

Ergebnisanalyse 

und Strategie-

entwicklung
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lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

2.4.2 Untersuchung von Verdichtungspotenzialen 

im Gewerbe- und Kulturstandort

Stärkung des Standortes, Schaffung 

von Raumangeboten für 

Expanisionen und Neuansiedlungen

Untersuchung 

läuft

Auswertung 

Ergebnisse und 

Entscheidung zum 

weiteren Vorgehen

2.5 Aktivierung und Entwicklung des "SAGO-

Geländes" als Gewerbestandort

2015 ff

2.5.1 Bewertung und Analyse des 

Gewerbeflächenpotenzials mit dem Ziel der 

Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie inkl. 

Erschließungs- und 

Vermarktungskonzeption 

Schaffung von zusätzlichen 

nachfragegerechten 

Gewerbeflächenpotenzialen 

2015 ff Gewerbeflächen-

potenzialanalyse 

läuft

Auswertung der 

Ergebnisse und 

Entscheidung zum 

weiteren Vorgehen

3.1 Gewerbestandort "Neue Halle - RAW"

Sicherung  und Entwicklung des 

vorhandenen 

Gewerbeflächenpotenzials für 

Unternehmensansiedlungen

laufend Abstimmung , 

Kooperation und 

Vermittlung 

mit/an 

Eigentümer

3.2 Gewerbegebiet "Am Friedrichspark"

Sicherung und Unterstützung bei 

der gewerblichen Entwicklung; 

Stärkung des Standortes

laufend Abstimmung mit 

dem 

Eigentümer, 

Unterstützung 

bei der 

Vermarktung, 

Vermittlung von 

Interessenten

Erschließungs- und 

Entwicklungskon-

zept des 

Eigentümers

Handlungsfeld 3:

Standortbezogene Maßnahmen durch Zusammenarbeit mit den Eigentümern 
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Anlage 1

lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

3.3 GiP-Gelände, Gewerbequartier Babelsberg

Unternehmensansiedlungen und 

Schaffung von Arbeitsplätzen

laufend Vermittlung von 

Interessenten an 

Flächeneigen-

tümer

3.4 Brauhausberg, Flächenpotenziale alter 

Landtag

Schaffung von 

Erweiterungspotenzialen für den 

Wissenschaftsstandort 

"Telegrafenberg" 

laufend Änderung FNP, 

Unterstützung 

bei der 

Entwicklung

3.5 Gewerbeflächen im Bereich des B-Plan 124 

"Wetzlarer Bahn" 

Sicherung und Unterstützung bei 

der gewerblichen Entwicklung der 

GEe und GE-Flächen

Realisierung von Ansiedlung und 

Schaffung von Arbeitsplätzen 

laufend Abstimmung mit 

dem 

Eigentümer, 

Unterstützung 

bei der 

Vermarktung, 

Vermittlung von 

Interessenten
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Anlage 1

lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

4.1 Bebauungsplan Nr. 114  Gewerbestandort 

Am Raubfang

Aktivierung der vorhandenen gewerblichen 

Flächenpotenziale  

Verbesserung der Erschließung und 

Sicherung der vorhandenen 

Gewerbebetriebe, Ansiedlung 

weiterer Gewerbebetriebe

2016 ff Gespräche mit 

ansässigen 

Unternehmen, 

Klärung der 

Erschließung

Einordnung in 

Prioritätenliste 

Bauleitplanung in 

Kategorie 1, zügige 

Bearbeitung B-Plan

4.2 Bebauungsplan Nr. 104   Heinrich-Mann-

Allee "ehem. Tram-Depot" 

Sicherung der P-20 Fläche durch Ausweis 

als GE-Standort 

Entwicklung als Büro- und 

Dienstleistungsstandort in 

unmittelbarer Nachbarschaft der 

Landesregierung

2016 ff B-Plan Entwurf, 

Gespräche mit 

der Pro Potsdam

Unterstützung der 

Vermarktung 

4.3 Entwicklung ehemaliger Telekomstandort 

Michendorfer Chaussee

4.3.1 Erarbeitung BP149 "Michendorfer 

Chaussee (ehemaliger Postandort)"

Entwicklung als 

technologieorientierter, 

wissenschaftsnaher 

Gewerbestandort in Ergänzung zum 

Wissenschaftspark auf dem 

Telegrafenberg,  Verbindung von 

Wissenschaft und Wirtschaft, 

Technologietransfer

2016 ff Aufstellungsbe-

schluss 

02.03.2016 

Erarbeitung des 

Vorentwurfs

Unterstützung der 

Vermarktung 

  

Handlungsfeld 4:

Standortbezogene Maßnahmen - Planungsrechtliche Entwicklung und Sicherung
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Anlage 1

lfd. Nr. Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Pojekte 

erwartete Effekte Zeitraum aktueller Stand nächste Schritte

Handlungsfeld 1: 

Schaffung konzeptionell-strategischer Grundlagen und Rahmenbedingungen für die weitere Gewerbeentwicklung 

5.1 regelmäßiger Dialog von Politik und 

Wirtschaft / Unternehmen / Investoren

Sensibilisierung für Belange der 

Wirtschaft,stärkeres Bewußtsein für 

Bedeutung der 

Wirtschaftsentwicklung für die 

Lösung kommunaler Aufgaben 

schaffen

laufend

5.1.1 Expertenrunde zur strategischen 

wirtschaftlichen Entwicklung mit Vertretern 

der Verwaltung, Poltik, Wirtschaftsrat, 

Verbände, Kammern (ggf. weitere 

Experten)   

Idee um die langfristige 

wirtschaftliche Entwicklung und 

Strategie der Ausrichtung der 

Gewerbeflächenpolitik mit externen 

Sachverstand zu spiegeln und zu 

ergänzen 

Idee

5.2 Standortmarketing 

5.2.1 Messeteilnahmen (EXPO Real)  und 

Investorenansprache

Standortwerbung laufend Vorbereitung 

Neuauflage 

Immobilien-

katalog

5.2.2 Weiterentwicklung des 

Gewerbestättenkatasters zu einer 

modernen Gewerbeflächendatenbank

Präsentation von Sandortangeboten 

im Internet, aber auch Monitoring 

Bestand, Entwicklung von 

Flächenpotenzialen

2016 - 2017 Markterkundung 

für 

Softwarelösung

5.3 Projektinitiierung und Projektbegleitung

5.3.1 Betreuung und Begleitung von Ansiedlungs- 

und Expansionsvorhaben, 

Standortberatungen

laufend

Handlungsfeld 5: 

Verbesserung der Kommunikation mit Unternehmen und Eigentümern/Investoren, Standortwerbung und Marketing
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Anlage Maßnahmenplan: 1 / 1.1 STEK-Gewerbe 
 

Titel der Maßnahme STEK-Gewerbe 

Titel des Projektes Fortschreibung STEK-Gewerbe bis 2030 

Status 
 

Vorschlag In Planung / In Vorbereitung In Umsetzung Realisiert 

 X   

Beschreibung Fortschreibung des STEK-Gewerbes mit einem Betrachtungshorizont bis zum Jahr 2030. Bestandteile der Erarbeitung 
sind:  

1. Evaluierung des STEK-Gewerbe- und GSK-Prozesses  
2. Prognose der Beschäftigungsentwicklung 
3. Bedarfsanalyse Gewerbeflächenzusatzbedarf bis 2030  
4. Bedarfsanalyse Arbeitsplatzbedarfe bis 2030 
5. Aktualisierung und Neubewertung der aktuell verfügbaren Potenziale (P20-Flächen)  
6. Bewertung der noch verfügbaren ursprünglichen Potenzialflächen  
7. Langfristige und strategische Identifikation von Entwicklungspotenzialen 
8. Ableitung von weiteren mittel- und langfristigen Maßnahmen 

Ziele / Effekte Verstetigung der konzeptionellen Grundlagen und damit Handlungsrahmen für die langfristige Gewerbeflächenpolitik der 
Landeshauptstadt Potsdam über 2020 hinaus. Einstieg in eine aktive Liegenschaftspolitik, Sicherung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und Generierung eines Beitrages (Erträge aus Steuereinnahmen) zur Finanzierung der kommunalen 
Aufgaben in der Landeshauptstadt.   

Maßnahme-  / 
Projekt-zeitraum 

2017 – 2030 

Träger der 
Maßnahme 

Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Wirtschaftsförderung 

Gesamtkosten / 
Finanzierung 

Gesamtkosten Fördermittel / Förderbedarf Eigenanteil 

   

Projekthistorie / 
Grundlagen 

Das STEK-Gewerbe aus dem Jahr 2010 hat einen Planungs- und Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2020. Es bildet die 
Grundlage für die aktuelle Gewerbeflächenpolitik der Landeshauptstadt Potsdam und war die Grundlage für die 
Erarbeitung des Gewerbeflächensicherungskonzeptes (Drucksache 12/SVV/0157) inkl. der Richtlinie zur Sicherung von 
gewerblichen Bauflächen vom 12. April 2012.  
Jahresbilanzen zum Gewerbeflächensicherungskonzept (Drucksachen: 13/SVV/0193, 14/SVV/0179, 15/SVV/0330) 
 

Aktueller Stand  Jährliche Bilanzierung des Gewerbeflächensicherungskonzeptes 

Nächste Schritte Erarbeitung Leistungsbeschreibung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens 

Verantwortlich Bereich Wirtschaftsförderung 

Partner / Beteiligte  
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Anlage Maßnahmenplan: 1.2 / 1.2.1 personelle Stärkung der TGZP GmbH 
 

Titel der Maßnahme Strategische Ausrichtung der Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP)  

Titel des Projektes Personelle Stärkung der TGZP GmbH 

Status 
 

Vorschlag In Planung / In Vorbereitung In Umsetzung Realisiert 

 X   

Beschreibung Die Tätigkeit der TGZP GmbH mit ihren Tochtergesellschaften untergliedert sich in zwei Geschäftsfelder:   
1. Die Vermarktung, Vermietung und der Betrieb von derzeit fünf Technologie-, Gründerzentren und Gewerbehöfen 

mit Büro, Labor- und Werkstattflächen, einschließlich der Mieterbetreuung.  
2. Die Projektentwicklung mit der Konzeptionierung, Entwicklung, Planung, Finanzierung und Realisierung von 

Technologie-, Gründer- und Gewerbezentren und weiteren Immobilien.  
Die aktuelle personelle Ausstattung der TGZP GmbH und ihrer Tochtergesellschaften besteht aus einen Geschäftsführer 
und einer Prokuristin, sowie fünf weiteren Mitarbeitenden (1x Buchhaltung, 1x Betriebstechnik und 3x Facility 
Management). Insbesondere für das zweite Geschäftsfeld ist eine Ressourcenaufstockung erforderlich. Die TGZP GmbH 
hat durch die Landeshauptstadt Potsdam den Auftrag für ein weiteres Gebäude (GO:IN2) in Potsdam-Golm erhalten. 
Damit sind die Errichtung und der Betrieb eines frei finanzierten Büro- und Laborgebäudes umzusetzen.  
 

Ziele / Effekte Ziel ist die Verbesserung der finanziellen und personellen Ressourcen, um insbesondere im Geschäftsfeld der 
Projektentwicklung mit der Vielzahl, Dimension, Komplexität und zeitlichen Enge der Projekte, die Gesellschaft zu stärken.  
 

Maßnahme-  / 
Projekt-zeitraum 

2016 – 2026 

Träger der 
Maßnahme 

TGZP GmbH, Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Wirtschaftsförderung 

Gesamtkosten / 
Finanzierung 

Gesamtkosten Fördermittel / Förderbedarf Eigenanteil 

200.000 EUR jährlich   

Projekthistorie / 
Grundlagen 

 

Aktueller Stand  Ausschreibung einer Studie zur Geschäftsfeldanalyse der TGZP GmbH 

Nächste Schritte Auswertung und Umsetzung der Empfehlungen aus der Studie 

Verantwortlich Bereich Wirtschaftsförderung 

Partner / Beteiligte TGZP GmbH, Beteiligungsmanagement 
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Anlage Maßnahmenplan: 2.1 / 2.1.2 Neubau eines Büro- und Laborgebäudes (GO:IN 2) durch die TGZP GmbH 
 

Titel der Maßnahme Entwicklung des Wissenschaftsparks Golm zu einem internationalen Innovationsstandort (Road Map Golm) 

Titel des Projektes Neubau eines Büro- und Laborgebäudes (GO:IN 2) durch die TGZP GmbH 

Status 
 

Vorschlag In Planung / In Vorbereitung In Umsetzung Realisiert 

  X  

Beschreibung Neubau eines Labor- und Bürogebäudes (GO:IN 2) mit bis zu 6.000 m² Fläche im Wissenschaftspark Golm. 

Ziele / Effekte  Schaffung von Anschlusslösungen für Bestandsmieter aus dem GO:IN nach Ablauf der förderrechtlich max. 
Verweildauer von 8 Jahren (Standortbindung ansässiger Unternehmen).  

 Schaffung neuer Ansiedlungspotentiale, insbesondere für nicht förderfähige Unternehmen und Projekte. 

 Wissenschaftspark Golm zu einem Innovations- und Wirtschaftsstandort weiterentwickeln 

 Nutzung wissenschaftlicher Potenzial für Stadtentwicklung 

 Schaffung von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen für die Landeshauptstadt Potsdam 

 Vermeidung von Fördermittelrückzahlungen an die ILB 

Maßnahme-  / 
Projekt-zeitraum 

2016 – 2018 

Träger der 
Maßnahme 

TGZP GmbH und Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Wirtschaftsförderung 

Gesamtkosten / 
Finanzierung 

Gesamtkosten Fördermittel / Förderbedarf Eigenanteil 

Ca. 10 Mio EUR  2 Mio EUR 

Projekthistorie / 
Grundlagen 

 Standortentwicklungskonzept Golm, PM & Partner (2009) 

 Mietflächen-Studie, BulwienGesa AG (2010) 

 SVV Beschluss 11/SVV/0993 „Masterplan“ 

 Projektstudie Golm, PHF GmbH (2013) 

 Projektstudie Neubau, ELZ Architekten (2013/2014) 

 Kündigung der ersten Mietverträge zu Ende 2014 > Aufmerksamkeit in Presse & SVV 

 14/SVV/0880 / 14/SVV/0936 > Auftrag zur Errichtung eines Neubaus 

 14/SVV/1021 > Zuschuss für Planungskosten in Höhe von 263.400,- Euro 

 März 2015: Beginn der internationalen Vergleichsuntersuchung (Problemanalyse) 

 Abbruch der 1. Planung nach Schreiben des MdF vom 19.05.2015 (Investor gefunden) 

 Widerruf des MdF mit Schreiben vom 09.09.2015 (Investor abgesprungen) 

 Oktober 2015: Beginn Road Map Prozess (Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie) 

 Ausschreibung der Planungsleistungen am 31.10.2015, Vergabe im Januar 2016 

Aktueller Stand   Vorplanung abgeschlossen 

 Kreditfinanzierung durch TGZP GmbH 

 Eigenkapitalzuschuss durch Landeshauptstadt Potsdam 
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Anlage Maßnahmenplan: 2.1 / 2.1.2 Neubau eines Büro- und Laborgebäudes (GO:IN 2) durch die TGZP GmbH 
 

 Kostenlose Grundstücksbereitstellung und Stellung einer Mietausfallbürgschaft  
durch das Land / Ministerium der Finanzen 

 Präsentation der Vorplanung  18.04.2016 

Nächste Schritte  Genehmigungsplanung bis Sommer 2016 

 Baubeginn im Frühjahr 2017 

 Sicherung der Finanzierung 

 Bauantrag 

 Beschlussvorbereitung für die SVV  

Verantwortlich TGZP GmbH, Bereich Wirtschaftsförderung 

Partner / Beteiligte Land Brandenburg (Ministerium des Innern, Ministerium der Finanzen, Investitionsbank Land Brandenburg)  
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Anlage Maßnahmenplan: 2.1 / 2.1.3 B-Plan 129 (Erschließung und Entwicklung)   
 

Titel der Maßnahme Entwicklung des Wissenschaftsparks Golm zu einem internationalen  Innovationsstandort  (Road Map Golm) 

Titel des Projektes Erschließung und Entwicklung der gewerblichen Bauflächen im Bereich des B-Plan 129 

Status 
 

Vorschlag In Planung / In Vorbereitung In Umsetzung Realisiert 

  X  

Beschreibung Erwerb und Erschließung von ca. 10 ha Gewerbeflächen im B-Plan 129 zur Sicherung einer planmäßigen Entwicklung 
und Vermarktung innerhalb der nächsten 10 Jahre. 

Ziele / Effekte  Sicherung einer planmäßigen gewerblichen Entwicklung des Wissenschaftsparks 

 Vermeidung von Umnutzungsversuchen 

 Ansiedlung von Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen 

 Sicherung von ca. 2 ha Erweiterungsflächen für die Universität durch MdF/BLB 

Maßnahme-  / 
Projekt-zeitraum 

2016 – 2026 

Träger der 
Maßnahme 

Pro Potsdam und Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Wirtschaftsförderung 

Gesamtkosten / 
Finanzierung 

Gesamtkosten Fördermittel / Förderbedarf Eigenanteil 

ca. 17,3 Mio EUR ca. 6,4 Mio. EUR Ca. 10,9 Mio. EUR 

Projekthistorie / 
Grundlagen 

 20.11.2009: Ankündigung des Investitionsprojektes „GlucoMetrix“ > Standortsuche 

 Vorüberlegungen für Ost-Erweiterung und zu Trägermodelle (später B-Plan 129) 

 05.05.2010: Aufstellungsbeschluss für B-Plan 129 und Bodenordnungsverfahren 

 03.12.2014: Satzungsbeschluss (14/SVV/0781) 

 Ende 2015: Abschluss des Bodenordnungsverfahrens  

Aktueller Stand   Gespräche mit den Grundstückseigentümern 

 Treuhandauftrag / ProPotsdam als Geschäftsbesorger für die Stadt 

 Finanzierung der Ankaufkosten   

 Erschließung über GRW-I Förderung geplant, Voranfrage für Förderung läuft 

 Eigenanteil für Erschließung über ProPotsdam oder über städtischen Haushalt  

 Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens 

Nächste Schritte  Vermarktung der Flächen innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss der Erschließung 

 Refinanzierung der Anschaffungs- und Investitionskosten über Vermarktungseinnahmen 

Verantwortlich Pro Potsdam, Bereich Wirtschaftsförderung 

Partner / Beteiligte Flächeneigentümer, Land Brandenburg (Ministerium der Finanzen, Ministerium des Innern)  
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Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0520

Betreff: öffentlich
Bericht über den Fortgang der Gespräche bzgl. der Gründung einer gemeinsamen 
Verkehrsgesellschaft Potsdam und Potsdam-Mittelmark

bezüglich
DS Nr.: 15/SVV/0046

Erstellungsdatum 19.08.2016
Eingang 922: 22.08.2016

Einreicher: FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

In Umsetzung der vorgenannten Beschlusslage hat sich bis dato kein neuer Erkenntnisgewinn 
ergeben. Die verkehrliche Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) und dem 
Landkreis Potsdam-Mittelmark (LK PM) war in den zurückliegenden Monaten weiterhin durch 
Abstimmungen zur Umsetzung von Maßnahmen der Luftreinhaltung in der Zeppelinstraße (Beschluss 
15/SVV/0515) geprägt. 

Zu verschiedenen Maßnahmen des beschlossenen Maßnahmenbündels, wie die Verlängerung der 
Busspur in mehreren Teilabschnitten, konnte bereits Einigkeit erzielt werden bzw. die Beschlusslage 
konnte oder kann durch Verwaltungshandeln der LHP umgesetzt werden. 

Insbesondere zur Finanzierung der zusätzlich einfahrenden Busse besteht jedoch weiterhin 
Abstimmungsbedarf. Das am 07.10.2015 beschlossene Maßnahmenbündel sieht u.a. vor, mit dem LK 
PM die Taktverdichtung der Buslinien 631 und 580, zu verhandeln. 

Seitens des Landkreises wurde die Taktverdichtung zwischen Werder und Potsdam an die 
Bereitschaft der LHP geknüpft, über die Betriebskostenzuschüsse für sämtliche einfahrende Verkehre 
in das Potsdamer Stadtgebiet neu zu verhandeln. 

Auf Basis erst kürzlich durch den Landkreis übermittelter, exemplarischer Kostenaufstellungen ist 
kurzfristig eine Abstimmung zur Bewertung des Nutzungsanteils der Potsdamer Fahrgäste und einem 
etwaigem Anpassungsbedarf der bestehenden Finanzierungsvereinbarung zur Erbringung und 
Finanzierung von Verkehrsleistungen des LK PM auf dem Gebiet der LHP vorgesehen. Dies beinhaltet 
darüber hinaus auch die Abstimmung zur Tarifentwicklung im Tarifgebiet Potsdam BC. Zielsetzung ist 
die Umsetzung der Taktverdichtung der Buslinien 631 und 580 zum Fahrplanwechsel 2016/17 im 
Dezember 2016. 

Fortsetzung der Mitteilung Seite 3
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Fortsetzung der Mitteilung:

Ferner sind die Umstrukturierungsmaßnahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis 
noch nicht abgeschlossen. Zum 01.06.2016 wurde hier die Direktvergabe von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen über Verkehrsleistungen im Busverkehr im Landkreis an die kommunalen 
Verkehrsunternehmen (Beelitzer Verkehrs- und Servicegesellschaft mbH und Verkehrsgesellschaft 
Belzig mbH) vollzogen. Zum 1. Januar 2017 sollen diese in einer neuen Gesellschaft fusionieren. Erst 
im Anschluss ist von einer tiefergehenden Sondierungsmöglichkeit auszugehen. 

Auch seitens der LHP wurde im Herangehen auf die Neuvergabe der durch die ViP gehaltenen 
Buslinienkonzessionen, mittels Beschluss des Hauptausschusses vom 13.07.2016 (DS 16/SVV/0451) 
die Absicht gefasst, der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) mit Wirkung zum 01.07.2018 im 
Wege der Direktvergabe einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) über öffentliche 
Personenverkehrsdienste mit Straßenbahnen und Bussen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt 
Potsdam (LHP) gemäß Artikel 5 Absatz 2 VO 1370/2007 zu erteilen. Die Erarbeitung des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages im Sinne der VO 1370/2007, welcher der Stadtverordnetenversammlung bis 
Juli 2017 zur Beschlussfassung vorzulegen ist, wird die planerischen Ressourcen auf Seiten der LHP 
und der ViP stark beanspruchen. 

Im Anschluss an die Beschlussfassung zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist die Gründung 
einer Arbeitsgruppe vorgesehen. In dieser sollen für das Sachgebiet ÖPNV zuständige Vertreter des 
LK PM, der LHP und der kommunalen Verkehrsunternehmen systematisch und thematisch 
gegliedert, die verschiedenen Aspekte einer gemeinsamen Verkehrsgesellschaft analysieren und 
Aussagen zur Potentialen und Risiken getroffen werden.  

Dabei sind im ersten Schritt die wirtschaftlichen, umwelt- und verkehrspolitischen Ziele abzugleichen. 
Daraus können Schnittmengen, Bedingungen und Effekte für eine gemeinsame Verkehrsgesellschaft 
ermittelt werden. 
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Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0587

Betreff: öffentlich
Parkraumkonzept Campus Stadtverwaltung

bezüglich
DS Nr.: 15/SVV/0222, 15/SVV/0227

Erstellungsdatum 08.09.2016
Eingang 922: 08.09.2016

Einreicher: Oberbürgermeister 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

14.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Aufgrund der anhaltenden Bauarbeiten auf dem Verwaltungscampus mit entsprechendem Wechsel 
von Baustelleneinrichtungen und aufgrund der noch nicht gesicherten Situation nach dem 
Abschluss der Bauarbeiten, ist die Erstellung eines Parkraumkonzeptes bisher nicht 
abgeschlossen. Derzeit laufen die vorbereitenden Untersuchungen entsprechend BauGB für ein 
potenzielles Sanierungsgebiet „Jägervorstadt Ost“. Es ist zu erwarten, dass im Rahmen 
anstehenden Neuordnung die Außenanlagen des Verwaltungscampus und damit auch die 
vorhandenen Stellplatzanlagen eine vollständige Überarbeitung erfahren. Es ist zurzeit nicht 
absehbar, wie sich hierdurch die grundsätzliche Stellplatzsituation auf dem Verwaltungscampus in 
den kommenden Jahren verändern wird. Die vorbereitenden Untersuchungen haben sich zunächst 
mit der Optimierung der Parkmöglichkeiten, ggf. durch die Errichtung eines Parkhauses durch 
einen Dritten, auseinandergesetzt und entsprechende räumliche Möglichkeiten überprüft. Das 
Ergebnis wird der Stadtverordnetenversammlung in Form einer städtebaulichen Zielplanung für 
den Untersuchungsbereich bis Ende des Jahres vorgelegt.

 Im Jahr 2015 wurde die Ausgangssituation für das Parken auf dem Verwaltungscampus 
analysiert.  Der Verwaltungscampus verfügte bisher über ca. 360 Abstellmöglichkeiten für 
PKW. Seit dem Jahr 2005 waren Grundsätze für die Parkraumbewirtschaftung zwischen 
Dienststelle und Personalrat verabredet. Wesentliche Grundsätze waren: die Nutzung 
ausschließlich über Einfahrtberechtigungen, nicht über fest zugewiesene Stellplätze;

 Ausgabe von ca. 1,7mal mehr Einfahrtberechtigungen als Parkplätze vorhanden sind; 
 Erhebung eines Entgeltes von den Mitarbeitenden i. H. v. 7 €/Monat;
 Vergabe entsprechend einer Warteliste ohne zusätzliche Kriterien für eine Bevorzugung;
 Ausgabe von sogenannten Pendelkarten für besondere, dienstliche Zwecke zur temporären 

Einfahrt aus dienstlichem Grund (Außenstellen);
 kostenfreie Ausgabe von Einfahrtberechtigungen an alle Mitglieder der 

Stadtverordnetenversammlung.

Fortsetzung der Mitteilung Seite 3

TOP 5.2



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 5.2



Fortsetzung der Mitteilung:

Im Zuge der Analyse der Ausgangssituation war festzustellen:
- Durch den Wegfall der Parkmöglichkeiten im Innenhof des Stadthauses, durch die 

Reservierung von Stellplätzen für Dienst-Kfz und durch die Schaffung von 
Fahrradabstellmöglichkeiten haben sich die zur Verfügung stehenden PKW-Stellplätze auf 
246 reduziert.

- Im Zuge der Baumaßnahmen für den Verwaltungscampus werden sich die zur Verfügung 
stehenden Stellplätze weiter reduzieren.

- Das Entgelt von 7€/Monat ist für den KIS nicht mehr kostendeckend.
- Durch die baulichen Veränderungen ist die Parkraumbewirtschaftungsrichtlinie und die 

Regelung zur Vergabe von Einfahrberechtigungen zu überarbeiten, sowohl im Hinblick auf die 
Anzahl der ausgegebenen Einfahrberechtigungen als auch im Hinblick auf persönliche und 
dienstliche Gründe zur Bevorzugung einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (soziale und 
dienstliche Kriterien).    

Die Verwaltung wird als Arbeitgeber im Hinblick auf die knapper werdenden Stellplätze eine 
Überarbeitung der Richtlinie zur Parkraumbewirtschaftung mit dem Personalrat diskutieren. 
Grundsätzlich kann eine Neuregelung zur Parkraumbewirtschaftung dazu beitragen, dass die 
vorhandenen Stellplätze möglichst optimal genutzt werden, die Bewirtschaftung kostendeckend 
erfolgt, eine Vergabe möglichst an die Personenkreise erfolgt, die auch im Interesse des 
Arbeitsgebers zu bevorzugen sind und durch die Preisgestaltung und Vergabepraxis möglichst die 
Nutzung alternativer Beförderungsmöglichkeiten gefördert wird. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit 
genutzt werden, finanzielle Spielräume zur Mobilitätsförderung für Mitarbeitende der LHP zu 
ermöglichen. So sind ergänzende Angebote für die Mobilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie 
z.B. Park&Ride-Möglichkeiten für Einpendler, Verbesserungen beim Jobticket oder auch ein weiterer 
Ausbau der Fahrradinfrastruktur auf dem Campus denkbar.

In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob die bedingungslose Einfahrberechtigung für 
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung noch angebracht ist. Vielmehr ist zu überlegen, ob 
durch Einschränkung der Einfahrberechtigung für Stadtverordnete der Raum eröffnet wird, auch 
anderen für die Landeshauptstadt ehrenamtlich Tätigen, wie Mitgliedern von Beiräten, eine 
Einfahrberechtigung zu Zeiten ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu erteilen.     

TOP 5.2
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Niederschrift
46. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 12.10.2016
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 20:10 Uhr
Ort, Raum: R. 280 a, Stadthaus

Anwesend sind:

Ausschussvorsitzender

 Herr  Jann Jakobs Oberbürgermeister

Ausschussmitglieder

 Herr  Sascha Krämer DIE LINKE
 Frau Dr. Sigrid Müller DIE LINKE
 Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg DIE LINKE
 Frau Dr. Karin Schröter DIE LINKE
 Herr  Pete Heuer SPD
 Herr  Marcus Krause SPD
 Frau  Anke Michalske-Acioglu SPD
 Herr  Peter Schultheiß SPD
 Herr  Kai Weber SPD
 Herr  Günter Anger CDU/ANW
 Herr  Matthias Finken CDU/ANW
 Herr  Horst Heinzel CDU/ANW
 Herr  Peter Schüler Bündnis 90/Die Grünen bis 19:25 Uhr
 Herr  Dennis Hohloch AfD

stellv. Ausschussmitglieder

 Frau  Janny Armbruster Bündnis 90/Die Grünen
 Frau  Julia Laabs DIE aNDERE bis 19:43 Uhr
 Frau Dr. Carmen Klockow Bürgerbündnis-FDP

Nicht anwesend sind:

Ausschussmitglieder

 Herr  Uwe Fröhlich Bündnis 90/Die Grünen entschuldigt
 Herr  Eric Blume DIE aNDERE entschuldigt
 Herr  Wolfhard Kirsch Bürgerbündnis-FDP entschuldigt

Schriftführerin:
Frau Heike Ziegenbein Büro der Stvv
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Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / 
Feststellung der öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
21.09.2016

3 Finanzieller Mehrbedarf Projekt- und Facilitymanagement für die 
Schiffbauergasse
Vorlage: 16/SVV/0614
Oberbürgermeister, FB Kultur und Museum

4 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung

4.1 Sitzungskalender 2017
Vorlage: 16/SVV/0408
Stadtverordnete B. Müller als Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung

4.2 Struktur der städtischen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung, 
Wirtschaftsförderung und Standortmanagement
Vorlage: 16/SVV/0469
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU/ANW

4.3 Schiffsanlegestelle "Am Hinzenberg"
Vorlage: 16/SVV/0476
Fraktion Bürgerbündnis-FDP

4.4 Sauberkeitskampagne in Potsdam
Vorlage: 16/SVV/0493
Fraktion CDU/ANW, Fraktion SPD

4.5 Änderung der Geschäftsordnung des Gestaltungsrates der Landeshauptstadt 
Potsdam
Vorlage: 16/SVV/0515
Oberbürgermeister, FB Stadtplanung und Stadterneuerung

4.6 Städtebaulicher Vertrag zur baulichen Entwicklung des Grundstücks Am 
Havelblick 8 (Alter Landtag)
Vorlage: 16/SVV/0522
Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

4.7 Straßenbaubeitragssatzung
Vorlage: 16/SVV/0527
Oberbürgermeister, Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen
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4.8 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des 
Modellprojekts "strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"
Vorlage: 16/SVV/0540
Oberbürgermeister, FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

4.9 Jan Bouman Haus
Vorlage: 16/SVV/0549
Fraktion DIE LINKE

4.10 Wohnungstauschzentrale für Potsdam
Vorlage: 16/SVV/0550
Fraktion DIE LINKE

4.11 Erhalt der Touristen-Information im Potsdamer Hauptbahnhof
Vorlage: 16/SVV/0552
Fraktion DIE LINKE

4.12 Aufsichtsrat für die Potsdam Marketing und Service GmbH
Vorlage: 16/SVV/0553
Fraktion DIE LINKE

4.13 Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen 
Potenzialflächen
Vorlage: 16/SVV/0564
Oberbürgermeister, FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

5 Mitteilungen der Verwaltung

5.1 Bericht über den Fortgang der Gespräche bzgl. der Gründung einer 
gemeinsamen Verkehrsgesellschaft Potsdam und Potsdam-Mittelmark
Vorlage: 16/SVV/0520
Oberbürgermeister, FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

5.2 Parkraumkonzept Campus Stadtverwaltung
Vorlage: 16/SVV/0587
Oberbürgermeister, Büro des Oberbürgermeisters

5.3 Informationen über den Bau des Sport- und Freizeitbades Brauhausberg

5.4 Vorstellung von Ergebnissen bzgl. Verkehrsmonitoring für Potsdam
gemäß Beschluss: 16/SVV/0368

5.5 Zeitplan Pfingstberg

6 Sonstiges
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Niederschrift:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Der Oberbürgermeister eröffnet die Sitzung.

zu 2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / 
Feststellung der öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 21.09.2016

Der Oberbürgermeister stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Zu Beginn der Sitzung sind 18 Mitglieder bzw. 
stellvertretende Mitglieder des Hauptausschusses anwesend.

Bezüglich der öffentlichen Tagesordnung schlägt er vor, diese um folgende 
Informationen zu erweitern:

- Ergebnisse des Fachtages Integrationsgesetz
- Information zur Übergangslösung Al-Farouk-Moschee
- Spendensammelstelle in Potsdam-West.

Im Weiteren soll der Tagesordnungspunkt 4.7 – Straßenbaubeitragssatzung, 
DS 16/SVV/0527, zurückgestellt werden, um den Ortsbeiräten Neu Fahrland und 
Golm eine Beratung zu ermöglichen. Am 30.11.2016 wird dieser 
Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss wieder aufgerufen.

Im Weiteren bittet Herr Schüler, den Tagesordnungspunkt 4.2 – Struktur der 
städtischen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung, 
Wirtschaftsförderung und Standortmanagement, DS 16/SVV/0469, 
zurückzustellen, da noch weiterer Beratungsbedarf besteht.

Herr Dr. Scharfenberg bittet um Informationen zu den Themen
- Stand der Ausschreibung Geschäftsbereichsleitung 

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt sowie 
- Zeitplan Pfingstberg.

Der Oberbürgermeister schlägt vor, die Information zur Ausschreibung der 
Geschäftsbereichsleitung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung einzuordnen und 
über den Zeitplan bezüglich des Pfingstberges nach dem Tagesordnungspunkt 
4.6 zu berichten, da Herr Goetzmann die Sitzung dann verlassen muss.

Die so geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

Die Niederschrift des öffentlichen Teils der 45. Sitzung des Hauptausschusses 
vom 21.09.2016 wird mit 15  Ja-Stimmen, bei 3 Stimmenthaltungen bestätigt.
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zu 3 Finanzieller Mehrbedarf Projekt- und Facilitymanagement für die 
Schiffbauergasse
Vorlage: 16/SVV/0614
Oberbürgermeister, FB Kultur und Museum

Der Oberbürgermeister bringt die Vorlage ein. Da kein Redebedarf besteht, wird 
diese zur Abstimmung gestellt.

Der Hauptausschuss beschließt:

Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen i.H.v. 
153.346,00 EUR in 2016 zur Deckung der von der ProPotsdam GmbH 
angezeigten finanziellen Mehrbedarfe zur Verwaltung von Liegenschaften in 
der Schiffbauergasse. 

Hierzu wird in 2015 ein Haushaltsrest i. H. v. 153.346,00 EUR durch den FB 
21 gebildet  (nicht verbrauchte Mittel aus Mieten/BK an KIS).

Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 28405 mit der Bezeichnung 
Standortmarketing Schiffbauergasse. Die Abweichung zum Planansatz wird 
durch das Produkt Nr. FB 21 Bezeichnung DK 2119/2619 Mieten an den KIS 
gedeckt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen.

zu 4 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung

zu 4.1 Sitzungskalender 2017
Vorlage: 16/SVV/0408
Stadtverordnete B. Müller als Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung

Der Oberbürgermeister verweist auf die dazu vorliegenden Voten der 
Fachausschüsse und Ortsbeiräte, die im Einzelfall zu Problemen im 
Sitzungsablauf führen. So sollte denen vom Ausschuss für Bildung und Sport 
empfohlenen Terminverschiebungen vom 18.07.2017 auf den 11.07.2017 sowie 
vom 19.12.2017 auf den 12.12.2017 nicht entsprochen werden. Ebenso sei die 
Empfehlung, keine Sitzungen in den Schulferien zu planen, nicht in jedem Fall 
umsetzbar und könne dazu führen, dass Vorlagen erst nach 4 Monaten 
abschließend in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden. Er betont, 
dass die Ausschussmitglieder über Stellvertreter verfügen und somit die 
Beschlussfähigkeit der Gremien auch gewährleistet sei.

Er stellt im Weiteren die einzelnen von den Ausschüssen empfohlenen 
Terminänderungen zur Abstimmung:

Ausschuss für Bildung und Sport:
Abstimmung:

 10.01.2017: Termin bleibt im Sitzungskalender bestehen, wird jedoch 
voraussichtlich entfallen
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keine Abstimmung

 14.02.2017: Verlegung des Termins auf den 21.02.2017, des Weiteren 
soll hier eine 

gemeinsame Sitzung des JHA und des Ausschusses 
für Bildung und Sport erfolgen

mit Stimmenmehrheit angenommen.

 18.07.2017: Verlegung des Termins auf den 11.07.2017
mit Stimmenmehrheit abgelehnt.

 19.12.2017: Verlegung des Termins auf den 12.12.2017

mit Stimmenmehrheit abgelehnt.

Ausschuss für Finanzen:
Abstimmung:

Das Büro der Stadtverordnetenversammlung soll grundsätzlich die Ferien 
von Ausschusssitzungen freihalten.

mit Stimmenmehrheit abgelehnt.

 Ausschuss für Gesundheit und Soziales:
 Abstimmung:

Die Sitzung am 10.01.2017 entfällt.
Die Sitzung vom 18.04.2017 wird auf den 25.04.2017 verschoben.

mit Stimmenmehrheit angenommen.

 Jugendhilfeausschuss:
 Abstimmung:

Am 21.02.2017 wird eine zusätzliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
in den Sitzungskalender aufgenommen.

 mit Stimmenmehrheit angenommen.

Rechnungsprüfungsausschuss:
Abstimmung:

Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 02.11.2017 wird 
gestrichen.

mit Stimmenmehrheit angenommen.

Bezüglich der von den Ortsbeiräten vorgeschlagenen Termine wird den 
Ortsbeiräten Marquardt und Uetz-Paaren empfohlen, auch in den Monaten, in 
denen sie keine Sitzungen geplant haben, Termine vorzuhalten, um evtl. 
Überweisungen aus der StVV vor deren nächster Sitzung beraten zu können.
Dem Ortsbeirat Golm wird für die Sitzung am 16.11.2017 und dem Ortsbeirat 
Eiche für die Sitzung am 14.12.2017 - soweit dieser nicht eine Sitzung im Januar 
2018 plant - empfohlen, diese so zu verschieben, dass  evtl. Überweisungen aus 
der StVV vor deren nächster Sitzung beraten werden können.

Gegen den so geänderten Sitzungskalender erhebt sich kein Widerspruch.
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Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

Sitzungskalender 2017 als Arbeitsgrundlage für die 
Stadtverordnetenversammlung, ihrer Fraktionen und Ausschüsse sowie weiterer 
Gremien.

zu 4.2 Struktur der städtischen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung, 
Wirtschaftsförderung und Standortmanagement
Vorlage: 16/SVV/0469
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU/ANW

zurückgestellt

zu 4.3 Schiffsanlegestelle "Am Hinzenberg"
Vorlage: 16/SVV/0476
Fraktion Bürgerbündnis-FDP

Der Oberbürgermeister verweist auf die vorliegenden Empfehlungen der 
Ausschüsse für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung sowie 
für Finanzen. Letzterer empfiehlt, den Beschlusstext um folgenden Satz zu 
ergänzen:

Das Ergebnis der Prüfung ist der Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung im Januar 2017 vorzulegen.
 
Der so ergänzte Beschlusstext wird zur Abstimmung gestellt:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob für den Schiffsanleger "Am 
Hinzenberg" eine leistungsstarke Landstromversorgung installiert werden kann 
und wie hoch eine Refinanzierung durch Erhöhung der Anlegegebühren wäre. 

Das Ergebnis der Prüfung ist der Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung im Januar 2017 vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 17
Ablehnung:   0
Stimmenthaltung:   1
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zu 4.4 Sauberkeitskampagne in Potsdam
Vorlage: 16/SVV/0493
Fraktion CDU/ANW, Fraktion SPD

Der Oberbürgermeister teilt mit, dass der Ausschuss für Klima, Ordnung, 
Umweltschutz und ländliche Entwicklung am 06. Oktober 2016 über den Antrag 
beraten und diesen einstimmig zur Annahme empfohlen hat. 

Herr Dr. Scharfenberg befürwortet die Umsetzung einer derartigen Kampagne.  
Der Antrag sei jedoch zu unverbindlich, so dass er vorschlägt, diese noch im Jahr 
2017 zu starten.

Herr Jetschmanegg, Fachbereichsleiter Kommunikation, Wirtschaft und 
Beteiligung, betont, dass „irgendeine“ Kampagne sicher zu initiieren sei. Eine 
wirkungsvolle Kampagne stelle eine große Herausforderung dar und bedarf einer 
angemessenen und vernünftigen Abstimmung mit allen Beteiligten.
Herr Finken verweist darauf, dass es eine diesbezügliche Abstimmung mit der 
Verwaltung mit dem Ergebnis gegeben habe, hier schrittweise vorzugehen und 
dem wollen sich die Antragsteller auch anschließen. Bis zum März 2017 sollte 
über die Möglichkeiten der Umsetzung informiert werden. 

Herr Dr. Scharfenberg plädiert dafür, zumindest ein Ausgangssignal zu geben, 
auch wenn nicht alle Komponenten abgestimmt sind. Beginn 2017 kann sich z.B. 
auch auf den November beziehen. 

Der Oberbürgermeister schlägt im Ergebnis der Diskussion vor, dass die 
Verwaltung prüfe, unter welchen Voraussetzungen schon im Jahr 2017 mit einer 
solchen Kampagne gestartet werden könne 

Herr Jetschmanegg gibt zu bedenken, dass eine Kampagne bis zu Ende 
abgestimmt werden und feststehen müsse, wer diese finanziere, wer die 
Beteiligten seien und welche Ziele damit verfolgt werden.

Herr Finken ergänzt namens der Antragsteller den vorliegenden Beschlusstext 
um den Satz: 
Die Kampagne soll noch im Jahr 2017 beginnen.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Sauberkeitskampagne in Potsdam 
zu initiieren.

Ziel der Kampagne sollte es sein, humorvoll und ohne erhobenen Zeigefinger für 
Sauberkeit unserer Stadt zu werben. Hierzu sind die verschiedenen Bereiche der 
Verwaltung (z. B. Abfall, Grünfläche, Ordnungsamt), die Potsdamer 
Wohnungsbauunternehmen sowie die stadteigenen Gesellschaften als Beteiligte 
einzubeziehen. 

Die Kampagne soll noch im Jahr 2017 beginnen.

Umsetzungsmöglichkeiten sind dem Ausschuss für Klima, Ordnung, 
Umweltschutz und ländliche Entwicklung im März 2017 zu berichten.
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Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 17
Ablehnung:   0
Stimmenthaltung:   1

zu 4.5 Änderung der Geschäftsordnung des Gestaltungsrates der 
Landeshauptstadt Potsdam
Vorlage: 16/SVV/0515
Oberbürgermeister, FB Stadtplanung und Stadterneuerung
SBV
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr empfiehlt, diesem 
Antrag zuzustimmen.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu 
beschließen:

Die Geschäftsordnung des Gestaltungsrates der Landeshauptstadt Potsdam, 
beschlossen am 07.04.2010 (10/SVV/0045), wird gemäß Anlage 1 geändert.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 14
Ablehnung:   0
Stimmenthaltung:   4

zu 4.6 Städtebaulicher Vertrag zur baulichen Entwicklung des Grundstücks Am 
Havelblick 8 (Alter Landtag)
Vorlage: 16/SVV/0522
Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr empfiehlt, diesem 
Antrag zuzustimmen.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu 
beschließen:

Dem Städtebaulichen Vertrag zur baulichen Entwicklung des Grundstücks Am 
Havelblick 8 
(Alter Landtag) vom 29.06.2016 wird zugestimmt; die damit bewirkte 
Weiterentwicklung der Planungsziele aus dem Beschluss 14/SVV/0148 wird 
gebilligt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen.
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neu Zeitplan Pfingstberg

Herr Goetzmann verweist auf den Auftrag, bis November 2016 einen 
entsprechenden Zeitplan vorzulegen. Derzeit erfolgen noch die 
denkmalpflegerischen Planungen. In der kommenden Woche (42. KW) werde es 
eine große Abstimmungsrunde mit allen Beteiligten geben, so dass er hoffe, auf 
dieser Grundlage der Stadtverordnetenversammlung am 02.11.2016 eine 
entsprechende Mitteilungsvorlage vorlegen zu können.

zu 4.7 Straßenbaubeitragssatzung
Vorlage: 16/SVV/0527
Oberbürgermeister, Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

zurückgestellt

zu 4.8 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des 
Modellprojekts "strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"
Vorlage: 16/SVV/0540
Oberbürgermeister, FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Der Oberbürgermeister bringt die Vorlage ein und teilt mit, dass Herr Jonas 
(Sachbearbeiter WerkStadt für Beteiligung) und Herr Dr. Kessel (Mitglied des 
Beteiligungsrats) für Nachfragen zur Verfügung stehen. Gegen das vom 
Oberbürgermeister vorgeschlagene Rederecht für Herrn Dr. Kessel erhebt sich 
kein Widerspruch.

Herr Jetschmanegg bringt die Vorlage ein und betont, dass sich der 
Beteiligungsrat in seinen letzten Sitzungen sehr intensiv mit diesen Regelungen 
auseinandergesetzt habe und ein neu besetzter Beteiligungsrat im Januar 2017 
erstmals tagen soll.
Auf die Nachfrage von Herrn Schüler, warum die Dauer der Amtsperiode von 3 
auf 2 Jahre verkürzt werden solle, entgegnet Herr Dr. Kessel, dass das 
ehrenamtliche Engagement sehr hoch sei und sich innerhalb der dreijährigen 
Amtszeit des derzeitigen Rates nach ca. 2 Jahren gewisse 
„Ermüdungserscheinungen“ bei den Mitgliedern gezeigt hätten. Außerdem werde 
von einer höheren Motivation ausgegangen, die geplanten Prozesse und 
Anliegen schnellstmöglich umzusetzen. 

Frau Dr. Müller bestätigt als Mitglied im Beteiligungsrat diese Aussagen und 
schlägt eine im Beteiligungsrat am 11. Oktober 2016 befürwortete Änderung 
bezüglich des Alters für den Jugendsitz vor. Das bisherige soll von derzeit 21 auf 
27 Jahre höhergestuft werden. (Ergänzung zum Punkt 1, erster Anstrich). 
Hintergrund sei, dass der Jugendsitz im Rahmen der derzeitigen Altersspanne 
nur sehr schwierig zu besetzen sei.
Herr Schultheiß spricht sich dagegen aus, da der Jugendsitz durch die Erhöhung 
des Alters ansonsten von bereits „Erwachsenen mit prägender Lebenserfahrung“ 
besetzt werde und dadurch die Sichtweisen von Jugendlichen nicht mehr präsent 
wären. Optional könnte das Alter erhöht werden, wenn in einem gewissen 
Zeitraum keine Jugendlichen (bis 21 Jahre) gefunden werden.  
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Frau Dr. Müller spricht sich dagegen aus, da eine dauerhafte Besetzung des 
Jugendsitzes in der jetzigen Amtszeit erst seit ca. 5 Monaten erfolgen konnte. 
Weiterhin werden Gruppen bis zum Alter von 27 Jahren nach dem KJHG und 
dem StGB als Jugendliche betrachtet und sei z. B. an Studenten gedacht. Der 
Oberbürgermeister äußert zur Erhöhung des Alters keine Bedenken. 

Frau Armbruster schlägt vor, dass jede Fraktion einen Sitz im Beteiligungsrat 
erhält. Herr Jetschmanegg verweist darauf, dass die Sitzungen des Rates 
generell öffentlich sind und die vorgeschlagene Besetzung  dem ursprünglichen 
Konzept widersprechen würde, dass Bürgerinnen und Bürger das Gremium mit 
einer Mehrheit besetzen sollen. Außerdem wäre der Rat von der Anzahl der 
Mitglieder höher besetzt als derzeit der Hauptausschuss. 

Herr Finken plädiert dafür, dass die Fraktionen einen Sitz im Wechsel besetzen 
könnten. Hier, so der Oberbürgermeister, müssten sich dann die Fraktionen 
untereinander einigen. 

Um dem entgegenzuwirken, wandelt Herr Finken den Vorschlag von Frau 
Armbruster ab und beantragt, dass zwei Vertreter der 
Stadtverordnetenversammlung im Wechsel der Fraktionen entsandt werden 
(Ergänzung zum Punkt 1, dritter Anstrich).

Frau Dr. Müller spricht sich ausdrücklich gegen dieses Antrag aus; bei einer  
Amtszeit von 2 Jahren sei es schwieriger in die Arbeit hineinzufinden und ein 
Bruch der Arbeitskontinuität zu befürchten. Darüber hinaus stelle sich die Frage, 
nach welchem Rhythmus der Wechsel der Stadtverordneten erfolgen soll. 

Daraufhin bittet der Oberbürgermeister Herrn Finken, die Änderung zu 
präzisieren.  Herr Finken unterstreicht seinen Vorschlag, denn aus seiner Sicht 
hätten die Vertreter der Fraktionen eher eine beobachtende Rolle und werde der 
derzeitige Rat von den Fraktionen SPD und DIE LINKE dominiert. 

Der Oberbürgermeister beendet die Diskussion und stellt den Änderungsantrag 
von Herrn Finken zur Abstimmung. Der Änderungsantrag wird mit 14 Nein-
Stimmen abgelehnt, bei 4 Ja-Stimmen.

Anschließend stellt er den Antrag einschließlich der Änderung zum Punkt 1, 
erster Anstrich  „27  Jahre „zur Abstimmung:

Der Hauptausschuss empfiehlt der  Stadtverordnetenversammlung, wie 
folgt zu beschließen:

1. Der Beteiligungsrat hat 17 Mitglieder und wird für die Dauer von 2 
Jahren gewählt. 

Er setzt sich wie folgt zusammen:

• dreizehn Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam, davon eine/ein 
     Vertreterin/Vertreter im Alter von 16 bis 27 Jahren,
• zwei Mitarbeiter/innen aus der Stadtverwaltung,
• zwei Vertreter/innen der Stadtverordnetenversammlung.
Die Besetzung erfolgt geschlechterparitätisch ohne Begrenzung. Die im 
Beteiligungsrat vertretenen Bürgerinnen und Bürger können freiwillig eine 
zweite Amtsperiode absolvieren. In diesem Fall entfällt das reguläre 
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Auswahlverfahren.
Darüber hinaus kann der Beteiligungsrat bis zu zwei Experten als 
zusätzliche Mitglieder berufen.

2. Der Beteiligungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

3.  Die Amtsperiode des neuen Beteiligungsrates beginnt im Januar 2017; 
somit wird die Amtsperiode des derzeitigen Beteiligungsrates bis 
einschließlich Januar 2017 verlängert. Die erste Sitzung einer 
Amtsperiode bildet zugleich die letzte Sitzung der vorherigen 
Amtsperiode.

4. Die WerkStadt für Beteiligung unterstützt den Beteiligungsrat im laufenden 
Geschäft (insbesondere Vorbereitung, Protokollierung und Durchführung 
der Sitzungen).

5. Eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro erhalten:
• die dreizehn Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam und
•    die zu berufenden Experten.

6. Ein Sitzungsgeld in Höhe von 13 Euro erhalten:
• die dreizehn Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam,
• die zwei Vertreter/innen der Stadtverordnetenversammlung und
•   die zu berufenden Experten.

7. Der Beteiligungsrat legt der Stadtverordnetenversammlung jährlich 
einen Tätigkeitsbericht vor.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 13
Ablehnung:   0
Stimmenthaltung:   5

zu 4.9 Jan Bouman Haus
Vorlage: 16/SVV/0549
Fraktion DIE LINKE

Frau Dr. Schröter erläutert die vom Ausschuss für Kultur und Wissenschaft 
verabschiedete Beschlussempfehlung in Form eines Prüfauftrags. Frau Dr. 
Magdowski, Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, betont, dass die mit 
diesem Anliegen verbundenen finanziellen Mehraufwendungen in der 
Haushaltsplanung der kommenden Jahre berücksichtigt werden müssten. 

Der Antrag wird in der vom Ausschuss für Kultur und Wissenschaft empfohlenen 
Fassung zur Abstimmung gestellt:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

Der Oberbürgermeister wird gebeten , dafür Sorge zu tragen, dass zu prüfen, 
wie der Jan Bouman Haus e.V. weiter bei der Erhaltung der öffentlichen 
Zugänglichkeit des Museums und bei der Grundfinanzierung unterstützt wird, 
indem der Vertrag mit der Landeshauptstadt Potsdam aus den 90er Jahren 
heutigen Gegebenheiten angepasst wird werden kann.
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Über das Ergebnis der dazu zu führenden Gespräche ist die 
Stadtverordnetenversammlung bis Dezember 2016 zu informieren.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen.

zu 4.10 Wohnungstauschzentrale für Potsdam
Vorlage: 16/SVV/0550
Fraktion DIE LINKE

Herr Dr. Scharfenberg bringt den Antrag ein. Anschließend verweist der 
Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Herr Schubert, auf 
den vom Ausschuss für Gesundheit und Soziales geänderten 
Beschlussvorschlag, der anschließend zur Abstimmung gestellt wird:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Umsetzung des Wohnungspolitischen 
Konzepts der Landeshauptstadt zügig die Voraussetzungen für die Einrichtung 
einer Wohnungstauschzentrale für die Stadt zu schaffen.
Ziel soll dabei sein, unter Regie gemeinsam mit der Stadt und bei unter 
Beteiligung aller Wohnungsunternehmen und Beiräten eine zentrale Anlaufstelle 
einzurichten ein Konzept zu erstellen, mit der dem der Tausch von Wohnungen 
erleichtert und befördert wird.
Die Stadtverordnetenversammlung ist im Januar März 2017 über den Stand zu 
informieren.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 17
Ablehnung:   0 
Stimmenthaltung:   1

zu 4.11 Erhalt der Touristen-Information im Potsdamer Hauptbahnhof
Vorlage: 16/SVV/0552
Fraktion DIE LINKE

Dr. Scharfenberg bringt eine neue Fassung des Antrags ein. Herr Jetschmanegg, 
Fachbereichsleiter Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung, betont, dass es 
wichtig sei, die Prüfung ergebnisoffenen durchzuführen und er diese geänderte 
Fassung auch so verstehe.

Die von der Antragstellerin geänderte Fassung wird zur Abstimmung gestellt:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Prozess der Erarbeitung des 
Tourismuskonzeptes für die Landeshauptstadt Potsdam zu prüfen, unter 
welchen Voraussetzungen die Touristen-Information im Hauptbahnhof 
erhalten werden kann.
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Das Ergebnis der Prüfung ist mit dem Tourismuskonzept im Januar 2017 
der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen.

zu 4.12 Aufsichtsrat für die Potsdam Marketing und Service GmbH
Vorlage: 16/SVV/0553
Fraktion DIE LINKE

Herr Dr. Scharfenberg bringt eine neue Fassung des vorliegenden Antrags mit 
folgendem Wortlaut ein:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Januar 2017 mit der Vorlage des 
Tourismuskonzeptes für die Landeshauptstadt Potsdam einen Vorschlag für die 
Bildung eines Aufsichtsrates für die Potsdam Marketing Service GmbH 
vorzulegen.

Herr Heuer betont in seinen Ausführungen, dass die Gesellschaft einen 
Aufsichtsrat habe und die Einrichtung eines doppelten Aufsichtsgremiums Kosten 
verursache. Darüber hinaus stehe die Frage, ob dieses Ansinnen 
gesellschaftsrechtlich gedeckt sei. Er halte das Anliegen zum jetzigen Zeitpunkt 
für kontraproduktiv. 
Ebenso spricht sich Herr Jetschmanegg,  Fachbereichsleiter Kommunikation, 
Wirtschaft und Beteiligung, gegen den Antrag aus. Das jetzt vorgeschlagene 
Anliegen könnte in die derzeitigen Prüfungen im Rahmen der Erarbeitung des 
Tourismuskonzeptes mit einbezogen werden.

Herr Dr. Scharfenberg schlägt darauf hin folgende Fassung des Beschlusstextes 
vor, die zur Abstimmung gestellt wird:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu 
beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung in 
ihrer Sitzung am 7. Dezember 2016 im Januar 2017 mit der Vorlage des 
Tourismuskonzeptes für die Landeshauptstadt Potsdam einen Vorschlag 
vorzulegen, ob und wie  zur Bildung eines Aufsichtsrates für die Potsdam 
Marketing und Service GmbH vorzulegen gebildet werden soll.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 17
Ablehnung:   0
Stimmenthaltung:   1

zu 4.13 Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen 
Potenzialflächen
Vorlage: 16/SVV/0564
Oberbürgermeister, FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Die Beschlussvorlage, so der Oberbürgermeister, werde vom Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr einstimmig zur Beschlussfassung 



Niederschrift der 46. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 12.10.2016
Seite: 15/18

empfohlen.

Herr Frerichs (Bereichsleiter Wirtschaftsförderung) stellt in einer Power-Point-
Präsentation die Bilanz des Gewerbesicherungskonzepts 2015/2016 dar und  
betont, dass die Gewerbeflächen vor allem in der Landeshauptstadt Potsdam 
sehr stark nachgefragt seien. Nur 10 % der Nachfragen könnten bedient werden, 
was das niedrigste Niveau seit Bilanzierung des Gewerbesicherungskonzeptes 
sei.
Anschließend stellt Herr Wollmann (Projektmanager Gewerbeflächenentwicklung) 
den Maßnahmenplan sowie die damit verbundenen 5 Handlungsfelder vor. 

Der Oberbürgermeister unterstreicht nochmals die Darstellung der abgestuften 
Handlungsfelder  und betont, wie wichtig und erfolgreich eine enge Begleitung 
potenzieller Investoren sei. Dies spiegle sich in den Medienberichten der letzten 
Tage wieder, dass nun endlich ein Investor für den ehemaligen Lokschuppen 
gefunden wurde. Dieser wolle nicht nur dieses Objekt sanieren, sondern mit 
weiteren Investitionen  Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt Potsdam schaffen. 

Herr Dr. Scharfenberg verweist auf die große Nachfrage gegenüber den 
verfügbaren Flächen und plädiert für eine stärkere Kooperation mit dem 
Landkreis Potsdam-Mittelmark. Da hier aus seiner Sicht zukünftig Reserven 
liegen, sollte die Landeshauptstadt Potsdam in dieser Richtung noch aktiver 
werden. Im Weiteren fragt er nach dem Entwicklungsstand der Standorte 
Kirchsteigfeld und der RAW-Halle.
Herr Frerichs teilt mit, dass es noch ausreichend Flächen in der 
Landeshauptstadt Potsdam gebe und schon jetzt eine gute Zusammenarbeit mit 
den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland sowie der kreisfreien Stadt 
Brandenburg an der Havel existiere. Können Investoren in Potsdam nicht bedient 
werden – hier gehe es schlussendlich auch um Steuereinnahmen – werden diese 
in’s Umland vermittelt. Mit den genannten Gebietskörperschaften finden im Jahr 
mehrere  Gespräche und Vermittlungen zur Ansiedelung von Gewerbetreibenden 
statt. Weiterhin teilt Herr Frerichs mit, dass sich im Stadtteil Kirchsteigfeld „etwas 
bewege“ und bezüglich der RAW-Halle Gespräche geführt werden.

Frau Armbruster bringt den Vorschlag ein, dass die Landeshauptstadt Potsdam in 
Gewerbeflächen investiert und diese nutzbar bereitstellt. 
Der Oberbürgermeister verweist auf zahlreiche diesbezügliche Aktivitäten und 
darauf, dass man es hier in der Regel mit öffentlichen und privaten Eigentümern 
zu tun habe. Der Erwerb von Flächen sei mit Geld verbunden, das die Stadt aber 
nicht habe. Ziel sei es, Entwicklungen gemeinsam mit den Eigentümern 
anzustreben. 

Der Oberbürgermeister stellt den Antrag zur Abstimmung:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu 
beschließen:

1. Der Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen 
Potenzialflächen wird als Handlungsrahmen für die künftige 
Gewerbeflächenentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam 
bestätigt.

2. Der Maßnahmenplan zur Sicherung und Aktivierung von gewerblichen 
Potenzialflächen ist jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung des 
Maßnahmenplans sowie die Berichterstattung über den Stand 
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Umsetzung der Maßnahmen wird künftig mit der jährlichen 
Bilanzierung zum Gewerbeflächensicherungskonzept 
zusammengefasst. 

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 17
Ablehnung:   0
Stimmenthaltung:   1

zu 5 Mitteilungen der Verwaltung

zu 5.1 Bericht über den Fortgang der Gespräche bzgl. der Gründung einer 
gemeinsamen Verkehrsgesellschaft Potsdam und Potsdam-Mittelmark
Vorlage: 16/SVV/0520
Oberbürgermeister, FB Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung

Bezüglich der vorliegenden Mitteilungsvorlage führt Herr Dr. Scharfenberg aus, 
dass aus seiner Sicht nicht ernsthaft über eine gemeinsame Verkehrsgesellschaft 
diskutiert und eine interkommunale Zusammenarbeit angestrebt werde. Er wolle 
noch einmal dafür werben, der angestrebten Zusammenarbeit näher zu kommen.

Der Oberbürgermeister verweist seinerseits auf die unterschiedlichen 
Interessenlagen von Potsdam und Potsdam-Mittelmark. Trotzdem bedarf die 
Entwicklung von Verkehrskonzepten einer engen Abstimmung mit dem Umland 
und dies werde auch im Blick behalten.

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

zu 5.2 Parkraumkonzept Campus Stadtverwaltung
Vorlage: 16/SVV/0587
Oberbürgermeister, Büro des Oberbürgermeisters

Herr Kümmel bringt die Vorlage ein und betont, dass im Zuge der Bauarbeiten die 
Stellflächen auf dem Verwaltungscampus weiter minimiert werden.  Außerdem 
werden die Regelungen zur Erlangung einer Einfahrtsberechtigung überarbeitet 
und dabei persönliche und dienstliche Belange berücksichtigt. Im Zuge dessen 
werde auch der Personalrat beteiligt. 

Die Verwaltung sei bemüht, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Teil der 
wegfallenden Stellflächen auszugleichen.

Auf die Nachfrage von Frau Dr. Müller, wann mit Ergebnissen der Prüfung zu 
rechnen sei, merkt er an, dass es hier um eine zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmern auszuhandelnde Vereinbarung gehe und ein entsprechender 
Entwurf dem Personalrat vorgelegt werde. Dies unterstreicht der 
Oberbürgermeister in seinen Ausführungen und betont, dass auch die Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung Teil des Veränderungsprozesses sein 
werden.
Frau Armbruster schlägt vor, dabei auch über kombinierte Job- und Parktickets 
nachzudenken.
Herr Dr. Scharfenberg betont, dass die Arbeit der Ehrenamtlichen nicht zu 
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unterschätzten sei und dies in die Verhandlungen mit einbezogen werden müsse.

Auf Nachfrage sagt der Oberbürgermeister eine Information über den aktuellen 
Stand noch vor Weihnachten im Hauptausschuss zu. 

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

zu 5.3 Informationen über den Bau des Sport- und Freizeitbades Brauhausberg

Herr Müller-Zinsius informiert per visueller Darstellung über den aktuellen 
Sachstand und verweist auf den Termin der technischen Fertigstellung am 27. 
Januar 2017 und die Zielstellung, das Bad im Mai 2017 zu eröffnen. 
Er erläutert die Hintergründe für die entstandenen Verzögerungen und 
Budgetabweichungen, die aber keine Auswirkungen auf die Höhe der städtischen 
Zuschüsse haben werden. 

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

zu 5.4 Vorstellung von Ergebnissen bzgl. Verkehrsmonitoring für Potsdam
gemäß Beschluss: 16/SVV/0368

Bezug nehmend auf den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung zu prüfen, 
ob, wie und zu welchen Bedingungen das "Verkehrsmonitoring Potsdam" 
verbessert werden kann, informiert Herr Becker, Bereichsleiter Verkehr und 
Technik, dass entsprechende Ergebnisse im III. Quartal 2017 vorliegen und 
vorgestellt werden können.
Auf Nachfrage von Frau Dr. Schröter, ob darin auch die Ergebnisse bezüglich der 
Zeppelinstraße einbezogen werden, entgegnet er, dass die verkehrlichen 
Maßnahmen in der Zeppelinstraße ein Jahr getestet und evaluiert werden, so 
dass entsprechende Ergebnisse erst 2018 vorliegen können.

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

zu 6 Sonstiges

Ergebnisse des Fachtages Integrationsgesetz

Herr Schubert informiert, dass von ca. 90 Teilnehmern diskutiert wurde, wie 
Änderungen und Ergänzungen im Ergebnis der Verabschiedung des 
Bundesintegrationsgesetzes im Integrationskonzept der Landeshauptstadt 
vorgenommen werden müssen. Die Ergebnisse  werden nunmehr von Frau 
Grasnick, Beauftragte für Integration und Migration sowie dem Geschäftsbereich 
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung bearbeitet und der 
Stadtverordnetenversammlung im Dezember das Integrationskonzept der 
Landeshauptstadt Potsdam vorgelegt. 
Im Frühjahr 2017 sei die Integrationskonferenz geplant, die eigentlich schon hätte 
stattfinden sollen.
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Information zur Übergangslösung Al-Farouk-Moschee

Herr Schubert, Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, 
informiert, dass für den zu klein gewordenen Gebetsraum in der Moschee eine 
Übergangslösung in der Orangerie der Biosphäre gefunden wurde, die zumindest 
bis zum kommenden Frühjahr genutzt werden könne. Allerdings könne dies keine 
langfristige Lösung sein, so dass man mit dem Land (die Förderung  von 
Religionsgemeinschaften sei keine städtische Aufgabe) ins Gespräch kommen 
müsse. 
Auf Nachfrage von Herrn Hohloch führt der Oberbürgermeister aus, dass die 
Erstattung der Betriebskosten angestrebt werde – allerdings müsse der Raum, da 
in der Biosphäre, sowieso eine Temperatur von 21 Grad aufweisen. 

Herr Schubert verweist auf seine Ausführungen in der letzten Sitzung des 
Hauptausschusses, dass für die bis dato in der Spendensammelstelle in 
Potsdam-West tätigen Mitarbeiter eine arbeitsmedizinische Untersuchung 
veranlasst werde. Diese sei nunmehr erfolgt und es gebe keine Auffälligkeiten.

Im Weiteren informiert der Oberbürgermeister über die anlässlich der 
Reichspogromnacht mit Vertretern der jüdischen und christlichen Gemeinden 
Potsdams geplante städtische Gedenkveranstaltung am 09. November 2016. In 
den letzten Jahren fand diese Veranstaltung immer um 18:00 Uhr am Standort 
der ehemaligen Synagoge statt und habe sich dieser Termin bei den Teilnehmern 
fest etabliert. Da am gleichen Tag um 17:00 Uhr auch eine Sitzung des 
Hauptausschusses stattfindet, sollte diese früher beginnen. Gegen seinen 
Vorschlag die Sitzung für 16:00 Uhr einzuberufen und dies auf den Einladungen 
entsprechend kenntlich zu machen, erhebt sich kein Widerspruch.
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BESCHLUSS 
der 46. öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses am 12.10.2016 

 
 
 Finanzieller Mehrbedarf Projekt- und Facilitymanagement für die Schiffbauergasse 

Vorlage: 16/SVV/0614 
  
  

Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen i.H.v. 153.346,00 
EUR in 2016 zur Deckung der von der ProPotsdam GmbH angezeigten finanziellen 
Mehrbedarfe zur Verwaltung von Liegenschaften in der Schiffbauergasse.  
 
Hierzu wird in 2015 ein Haushaltsrest i. H. v. 153.346,00 EUR durch den FB 21 
gebildet  (nicht verbrauchte Mittel aus Mieten/BK an KIS). 
 
Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 28405 mit der Bezeichnung 
Standortmarketing Schiffbauergasse. Die Abweichung zum Planansatz wird durch 
das Produkt Nr. FB 21 Bezeichnung DK 2119/2619 Mieten an den KIS gedeckt. 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Hauptausschusses von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden _ 5_ Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 17. Oktober 2016  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
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